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Von 
Karl Kraus 

man ihn aus dieser Tatsache al
lein erklären? 
Was der Presse - natürlich nur der 
feindlichen - an Verantwortungs
gefühl gefehlt habe, habe ganz 
Europa gefehlt. Immerhin wird 
die Wirkung der Druckerschwär
ze, deren Verschleißer sich mei
nen Angriffen durch den Hinweis 
auf ihre Vergänglichkeit zu ent
ziehen pflegten, jetzt unter die 
Kriegsursachen eingereiht, dem 
Feinde zur Schmach, dem Beruf 
zumStolz. Beides aber die Abwäl
zung der Schuld und die Rekla
mierung der Macht, ist wieder ein 
Teil vonjener Kraft, die noch mehr 
Verderben durch die. Phrase des 
Guten als durch den Effekt des 
Bösen hervorgebracht hat. Weil 
aber Geberdenspäher und Ge-

Kriegerische 
Journaille 
Über Kriegsberithter

stattung 

( ... ) Wo sind die Zeiten? Heute 
hat keiner zu klagen. und am al
lerwenigsten einer von jenen, die 
im Kriegspressequatier dienen. 
Manchmal läßt man sie gar aus, es 
gibt Übungen im Freien, Ausflü
ge,auch nach Wien, und sie wer
den gelegentlich sogar schockwei
se an die Front geführt - nicht im 
Viehwagen wie anständige Men
schen, sondern erster Klasse -, um 
sich von der Gefahr locken zu 
lassen und im Kugelregen die 
Herbstzeitlosen zu beobachten, 
oder sie dürfen einen todWunden 
Russen photographieren und sich 
dabei photographieren lassen. In 
der Regel.aber sitzen sie, wieder 
in Rudeln oder nur schmockwei
se, im Kaffeehaus eines freundli
chen Städtchens, kontrollieren 
von dort die Vorgänge an vier 
Fronten und werden wöchentlich 
einmal mit Nachrichten gefüttert, 
sei es mit einer "Umklammerung" 
oder gar einem "Sturm", für den 
jeder, und selbst einer, der einen 
Flankenangrifffür einen Rippen-

. stoß hält, mit seinem Namen ver
antwortlich zeichnen darf.<') 

Mit roter Tinte 
Die Mitschuld der Presse am Krieg 
ist nicht zu bestreiten - aber kann 

schichtenträger, die es schwarz auf 
weiß bringen, des Übels mehr auf 
dieser Welt getan haben,als Blau
säure und Bomben in Fliegers 
Band nicht konnten, so gibt es 
gegen die Presse keine andere 
Reform als die Abschaffung, Die
ser Erkenntnis war ich der Rufer 
in derWüste: jetzt, ineiner Wüste 
gewordenen Welt ruft sie allent
halben das Echo. "Hätte man" -
so bricht eine deutsche Frau jetzt 
aus - "nur zehntausend hetzeri
sche Zeitungsschreiber aus allen 
Ländern zusammengetrieben ... 
hätte man sie nur rechtzeitig zu
sammengetrieben, die heute wei
terkläffen von allen U fern des 
Roten Meeres, das gespeist wird 
von dem B lute Millionen Unschul
diger ... ja, hätte man zehntausend 
hetzerische Journalisten aus allen 
Ländern zusammengetrieben und 
gehenkt, 0 wie viel wertvolle, 
hoffnungsvolle Menschen wären 
in all diesen Ländern heute am 
Leben! Statt dessen seid ihr es, 
die ihr noch lebt, die ihr einer 
bösen Sch were gleich E uropa von 
einem Ende zum anderen über
zieht, ihr, die Hetzer, die Mit
schuldigen an diesem Krieg, de
ren Knochen wie die der Schächer 
hätten zerbrochen werden sollen, 
bevor wir zuließen, was jetzt ge
schieht!" Und ein biederes Pro
vinzblatt, das zugibt, die Presse 
habe sich "in ihrer überwältigen-

den Weltmacht noch nie so ge
zeigt, wie in diesem Kriege" und 
es sei "sicher, daß die Freunde 
des Friedens mit einem schlauen 
und heim tückischen Feind zu tun 
haben, der mit Holzpappier und 
Druckerschwärze arbeitet", be
dauert doch, daß es "nicht an 
Leuten feh It, wie z. B. die er
wähnte Fürsprecherim der radi
kalen Maßregel, die aus Ärger, 
daß sich das gedruckte Wort oft 
stärker erweist als unumstößliche 
Tatsachen, das Kind mit dem Bade 
ausschüttet". Der Schwachsinn 
entschuldigt die Presse mit ihrem 
Verbrechen und hält es nicht für 
richtig, das Kind mit eben jenem 
Blutbad, das es angerichtet hat 
auszuschütten. Aber die Harmlo
sigkeit, die Anklage und die Ver
teidigung in einem besorgt, 
schreibt mit derselben roten Tin
te wie der Mord. ( ... ) (2) 

S,hweigen, Wor' und 
Ta' 

Darum Gnade den schwachen 
Mächtigen! Der Herr erleuchte 
sie im Schlafe! Wollten sie mir, 
wenn sie der Alpdruck dieser tot
gewissen Zukunft aufschreckt, in 
einem Augenblick instinktiver 
Einkehr, in solchem vom politi
schen Bewußtsein unbewachten 
Moment, wenn alle Klingklang
gloria schweigt, wenn das Läuten 
der Kanonen und das Schießen 
der Kirchenglocken verstummt ist, 
wollen sie mir dann, einmal, leih
weise, die Exekutive überlassen, 
die lange genug ein fauler Zau
berlehrling in ihrer Vertretung 
innehatte -so verpflichte ich mich 
als alter Unmenschenfresser: den 
größten scheinbaren Widerspruch, 
den es jetzt gibt, aus der Welt zu 
schaffen, den zwischen der bluti
gen Mechanik der Taten und der 
flotten Mechanik der Seelen. 
Dann würde ich: damit das große 
Ereignis doch nicht so ganz un
beachtet vorüberrausche; damit es 
mehr sei als ein angebrochener 
Abend der Welt, den sie vor Kino
kriegsbildern hinbringt; damit der 
Schrecken doch mehr Plastik habe 
als die einer Extraausgabe, und 
das Bombardment von Venedig 
mehr sei als ein heiserer Buben
schrei; damitder leibhaftige Wahn 
zerstiebe, die Armeelieferanten 
seien die wahren Sehlachtliefe
ranten; damit Mord wieder einen 
zureichenden Grund bekomme 
und Blut wieder dicker sei als 
Tinte - ich würde für einen einzi
gen Tag das Kommando überne-
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hemen, das die Front in das Hin
terland verlegt; die Brutstätte der 
Weltverpestung, die Gifthürte des 
Menschenhasses, der Räuberhöh
len des Blutwuchers, die man mit 
dem einzigen verabscheuungs
würdigen Fremdwort Redaktio
nen nennt, täglich zwe imal erfolg
reich mit Bomben belegen lassen; 
und mit Hilfe von ausgeliehenen 
Kosaken, die sich aber, um die 
Grausamkeit voll zu machen, je
der Schändung zu enthalten hät
ten, durch einen herzhafen Griff 
in einem Ringstraßenkorso oder 
in alle jene Plätze, wodie am Krieg 
Verdienenden ihrer leiblichen 
Wohlfahrtopfern, der Fleisch-und 
Fettnot ein Ende machen! Ich 
würde, um nicht eigensüchtiger 
Beweggründe beschuldigt zu 
werden, nicht davon essen! Aber 
aus reinster Menschenliebe und 
damit die täglichen hundert 
Hekatomben, die wahrlich kein 
gottesgefälliges Opfer waren, end
lich gesühnt werden, bin ich be
reit, ein Schärflein beizutragen, 
gegen das ein Mörser ein Kinder
spielzeug ist, und selbst I-land 
anlegen, damitauch meinem Wort 
die Tat folge. Damit man nicht 
mehr sagen könne, ich sei nicht 
positiv. Und damit es dort am 
blutigsten sei, wo es auf dieser 
behaglich hungernden Welt am 
fettesten zugegangen ist! (3) 

Kriegsmüde 

- das dümmste von allen Worten, 
die die Zeit hat. Kriegsmüde sein 
heißt müde sein des Mordes, 
müde des Raubes, müde der Lüge, 
müde der Dummheit, müde des 
Hungers, müde der Krankheit, 
müde des Schmutzes, müde des 
Chaos. Warmanjezualldem frisch 
und munter? So wäre Kriegsmü
digkeit wahrlich ein Zustand, der 
keine Rettung verdient. Kriegs
müde hat man immer zu sein, das 
heißt nicht nachdem, sondern ehe 
man den Krieg begonnen hat. Aus 
Kriegsmüdigkeitwerde der Krieg 
nicht beendet, sondern unterlas
sen. Staaten, die im vierten Jahr 
der Kriegsführung kriegsmüde 
sind, haben nichts besseres ver
dient als - durchhalten!(') 

(1) Die Fackel Nr. 413-417, Dez. 
1915, S.34 . 
(2) Die Fackel Nr. 431-436, Aug. 
1916, S. 75. 
(3) Die Fackel Nr. 413-417, Dez. 
1915, S. 27. 
(4) Die Fackel Nr. 474-483, Mai 
1918, S. 153. 

Seite 3 



EIN EX-POLIZIST UND DIE POLIZEI 

Gedanken kann man 
nicht verprügeln 

Vor einem Jahr hat Franz 
Witzmann seine grüne Uni
form an den Nagel gehängt 
und gi~!I mit Polizeiinternas 
an die Offentlichkeit. Was 
seine "Kollegas" von so ei
nem "Verräter" halten, be
kam er ietzt am eigenen Leib 
zu spüren. 

Hand in die Höhe reißen und verspüre gleich
zeitig einen heftigen Schmerz am Handge
lenk und auf der rechten Schläfe. Und sie 
kommen immer wieder in die Zelle - egal ob 
ich sitze oder stehe, ich werde verprügelt, 
solange bis ich am Boden liege. 

Ich wurde gemeinsam mit einer Freun" 
din 16 Stunden lang von der Polizei festgehal
ten, ich wurde ca. 5 Stunden immer wieder 
verprügelt. Ich durfte weder einen Anwalt 
verständigen, noch wurde mir mitgeteilt, 
warum ich festgenommen wurde (erst ca. 12 
Stunden nach der Festnahme bekam ich die 
erste Information diesbezüglich). Ein Amt
sarzt ist zu mir in die Zelle gekommen, hat 
diese aber wortlos wieder verlassen, nachdem 
ich ihm sagte, daß ich geschlagen werde. 

16 Stunden Polizeifolter - Es liest sich ganz 
einfach und schreibt sich auch gar nicht so 
schwer. 

Sie haben mich ungerechtfertigt festge
nommen, sie haben mich nackt in eine Zelle 
gesperrt, sie haben mich stundenlang verprü
gelt, sie haben mir alle Menschenrechte ver
wehrt, und sie haben mir gesagt, daß sie mir 
nun alles zurückzahlen würden. Und ich habe 
mir die Frage gestellt, warum ich noch immer 
in Österreich bin - einer der Prügler hatte zu 
mir gemeint, daß ich auswandern soll- aber ich 
lebe gerne in diesem Land. Und daß ich vor 
einem Jahr an die Öffentlichkeit getreten bin 
und den ai-Bericht bestätigte, geschah aus 
dem Grund, weil ich der Überzeugung bin, 
daß es in Österreich und in den Köpfen der 
Menschen, die hier leben, noch sehr viel 
Mauern und Grenzen zu beseitigen gibt. 

Als ich in der Zelle gesessen bin, habe ich 
mir gedacht ... Wie sehr sie mich auch schla
gen, meine Gedanken können sie nicht rau
sprügeln. " Für die, die mich verprügelt haben, 
bin ich ein Verräter - aber meine Schmerzen 
vergehen irgendwann, doch die Freiheit, daß 
ich meine Meinung äußere, werde ich mir 
auch in Zukunft nehmen. Mich wollten sie 
brechen, meine Füllfeder haben sie zerbro
chen - aber ich gebe die Hoffnung nicht auf 
und versuche weiterhin der Unmenschlich
keit Widerstand zu bieten. 

Franz Witzmann. 

Ganz unvermittelt schnappte die Falle zu. Ich 
fuhr mit meinem Auto, wurde von einem 
Funkwagen angehalten und einige Minuten 
später bin ich schon am Asphalt gelegen, rund 
um mich ca. 15-20 Polizisten. Und sie haben 
mich quer über 3 Fahrstreifen des Gürtels 
geprügelt, einige Zentimeter neben mir ra
stenAutos vorbei, oder sie sind gestanden und 
haben nur zugesehen. Mirwurden Handschel
len angelegt und ganz eng zusammengedrückt. 
Mit dem Arrestantenwagen wurde ich ins 
Kommissariat gebracht. Vor dem Arrest muß 
ich mich nackt ausziehen. Werde anschlie
ßend, nur mit Unterhose bekleidet, in eine 
Zelle gesteckt, wo das Fenster offensteht 
(draußen hat es Minusgrade und die Heizung 
in der Zelle schaltet sich nur sporadisch ein). 
Nach einer halben bis einer Stunde werde ich 
wieder aus meiner Zelle geholt, darf mich 
anziehen und werde anschließend in die Zelle 
hineingeprügelt - geprügelt und getreten,bis 
ich mich nur mehr am Boden winden und 
schreien kann. Dann haben sie mich wieder 
auf die Beine gestellt und zu mir gesagt, daß 
ich mich nicht niedersetzen darf. Ich muß in 
der Zelle stehen, vor mir die Tür und in Au
genhöhe das Guckloch. Ich bin müde und 
mein Körper schmerzt. Ich setze mich nieder, 
da öffnet sich das Guckloch, ich springe auf, 
aber zu spät. Die Tür öffnet sich und3 Unifor
mierte stürzen herein. Schläge in die Rippen, 
in die Nieren, den Bauch, und Tritte auf die 
Füße, ich knicke ein, falle zu Boden. Ich 
versuche meinen Kopf und meinen Bauch zu 
schützen, rolle mich zusammen und versuche, 
nicht zu sehr getroffen zu werden. Plötzlich 
sehe ich, daß einer über mir steht und einen 
Gummiknüppel in der Hand hat. Er steht 
breitbeinig über mir und holt ganz weit nach 
hinten zum Schlag aus. Ich kann meine rechte 

Gewalttätig 
ist bald was 
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Wien. (zö): Gerichtliches Nachspiel derOpern
balldemonstration anno 1990: Die .. Neue Kro
nenzeitung" fühlte sich durch nachfolgende 
Äußerung des Gerhard Ruiss, Schriftsteller, 
nicht nur .. beleidigt" sondern auch noch .. in 
ihrem Kredit, Erwerb und Fortkommen in 
existenzieller Weise" beeinträchtigt. So be
gründete der Rechtsvertreter des Blattes eine 
Klage an das Landesgericht für Zivilrechtssa
chen Wien vom 28. Februar 1990 wegen .. § 
1330 ABGB, Unterlassung", Streitwert: 
300.000,- öS. Hier das dictum delicti: .. Ge
walttätig, das ist die Kronenzeitung. Gewälttä
tig, das ist das neue Sicherheits- oder Polizei
befugnisgesetz. Gewalttätig, das ist das neue 
Asylrecht ... Gewalttätig ist, daß Wien einen 
neuen Polizeipräsidenten hat, der folgendes 
sagt: Die Moral der Truppe sei gut. Der Mensch 
ist militärischer Oberbefehlshaber" (aus ei
nem Videomitschnitt). Die Klage der (Selbst
darstellung) .. auflagenstärksten Tageszeitung 
Österreichs" entlockte dem Schriftsteller 
zuerst wahrscheinlich einen Lacher, sodann 
jedenfalls folgende Betrachtungsweise: 
.. Wunsch-Zielgruppen neuer 'Kronen-Zei-
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tungs'-Leser müßten ('Fortkommen') dem
nach Anti-Opernball-Kundgebungsteilnehmer 
oder Samstag-'Volkstimme' -Ausgaben-Leser 
sein, bzw. (Kreditgefahrdung) Anti-Opernball
Kundgebungsteilnehmer, die schon neue 
'Kronenzeitungs'-Leser oder 'Neue Kronen
Zeitungs'-Leser, die schonAnti-Opern-Kund
gebungsteilnehmer sind. " 

Das Landesgericht für ZRS kam aller
dings gar nicht so weit, dieses entwaffnende 
Argumentaufzugreifen, da seiner Ansichtnach 
schon die Äußerung Ruiss'selbst nicht als 
ehrenrührig gewertet werden konnte, da hier 
im Gesamtzusammenhang keine rechtswidri
gen Gewalttaten gegen andere unterstellt, 
sondern vielmehr auch Gesetze und deren 
Vollziehung in die selbe Reihe der Gewalttä
tigkeit gestellt wurden. Die Berufungsent
sehe idung des Oberlandesgerich ts sch 10ß zwar 
nicht aus, daß eine kreditschädigende Ehren
beleidigung stattgefunden haben könnte - die 
Klägerin habe dafür aber ungenügende Be
weise angeboten. Es bleibt abzuwarten, wie 
sich bei einer allfälligen ordentlichen Revi
sion der OGH entscheiden wird . 
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GENERALBUNDESANWALTSCHAFT 

Anwältin unter 
Anklage gestellt 

Die Anwältin soll am 25. Verhandlungstag -
laut Strafverfügung - eine Polemik des Bun
desanwalts gegen einen Angeklagten mit den 
Worten " ... und sie sind unserc Stasi"und " ... 
daß das Volk demnächst auch in dic Bundes
anwaltschaft kommen wird", unterbrochen 
haben. Gegen diese Strafverfügung legte sie 
Berufung ein. 

Im Februar kam es deshalb zur Verhand
lung gegen die Anwältin. Auch hicbei handelt 
es sich um ein Novum in der bundesdeut
schen Justizgeschichte - noch nie mußte sich 
ein Anwalt oder eine Anwältin wegen eines 
Vorfalles in einem Prozeß vor dessen Ende 
verantworten. Zu Beginn des viertägigen 
Verfahrens setzte sich der Staatsanwalt noch 

HOMOSEXUALITÄT 

bedingungslos für eine Verurteilung ein. ALmt 
bereits nach denersten Zeugeneinvernahmen 
wendete sich das Blatt. Es stellte sich heraus, 
daß die Anwältin Lunnebach unmittelbarnach 
ihrer Aussage folgende konkretisierende Be
richtigung ins Protokoll aufnehmen lassen 
wollte: erinnere ich sie (den 
Bundesanwalt,T.s.) daran, daß die Stasi ... 
auch lange Zeit behauptet hat, sie würde den 
Interessen des Volkes folgen; ebenso wie die 
Bundesanwaltschaft als Behörde die Staats
schutz-Interessen der BRD zu verfolgen meint. 
Heute ist es so, daß das Volk der DDR die 
Stasi kontrolliert beziehungsweise fast abge
schafft hat. Denken sie einmal darüber nach, 
wenn so etwas der Bundesanwaltschaft pas
sieren würde. " 

Der Staatsanwalt wendete seine Linie 
um 180° und beantragte ohne wenn und aber 
den Freispruch der Anwältin. Er begründete 
seine Wende damit, daß die Aussage nicht 
mehr genau zu eruieren wäre. Und das, ob
wohl 40 bestausgebildete Juristen und Juri
stinnen dabei anwesend waren. Handelt es 
sich dabei um einen plötzlichen Anflug von 
Gerechtigkeitsempfinden und Nachsicht der 
Behörden? Oder fürchtete die Staatsanwalt
schaft nicht eher einen Freispruch, der bei 
Aufrechterhaltung der Anklage sicher kein 
gutes Licht auf die Bundesanwaltschaft ge
worfen hätte? 

(der Spiegel, I.S.) Im Oktober 1989 hat am 
Oberlandesgericht Düsseldorf ein Strafpro
zeß gegen 18 Kurden und Kurdinnen begon
nen. Der mittlerweile pensionierte Chefan
kläger, Ex-Generalbundesanwalt Kurt Reb
mann, selbst sprach "vom größten Terrori
stenprozeß in der Geschicht der Bundesrepu
blik ". Und das ist er, der größte aber auch der 
chaotischste. Ein Gerichtssaal wurde eigens 
für dieses Verfahren um 8 Millionen DM 
ausgebaut, 18 Angeklagte, 36 Verteidiger (da 
die Bundesanwaltschaft 18 "Sicherheitsver
teidiger" bestellt hat), 10 gerichtlich beeidete 
Dolmetscher nehmen teil; die Anklagebank 
befand sich lange Zeit von den Anwälten ge
trennt, in einem Panzerglaskäfig; der Haupt· 
belastungszeuge sitzt selbst wegen Mordes 
ein, aber- dank der, bei ihm erstmals ange
wendeten Kronzeugenregelung " nur für 
wenige Jahre; zwei Angeklagte müssen sich 
gar wegen angeblichen Mordes im Libanon 
(!!!) vor einem bundesdeutschem Gericht 
verantworten ... (siehe JURIDIKUM 0/89, 3/ 
89,5/89). 

$chutzalter 
Die 249 Seiten starke Anklageschrift 

stützt sich primär auf den Antiterrorparagra. 
phen 129a StGB. Die PKK (Kurdische Arbei
terpartei), der alle Angeklagten angehören, 
soll eine "terroristische Vereinigung" sein. 
Erstmals wird dieser Paragraph gegen eine 
ausländische Organisation angewendet. (Die 
PKK führt einen bewaffneten Kampf gegen 
die faschistische Regierung in Ankara.) 

Nach 111 Verhandlungstagen wird noch 
gegen 16 Angeklagte verhandelt, einer ist aus 
gesundheitlichen Gründen verhandlungsun
fähig, gegen den anderen wurde das Verfahren 
wegen Geringfügigkeit eingestellt. "Nur 
mehr" drei Angeklagte befinden sich in Un
tersuchungshaft , und das trotz Rebmanns 
Ankündigung vor Prozeßbeginn, daß "dieses 
Verfahren unseren Staazsschutz vor Probleme 
bisher nicht bekannter Diinension "stelle. Der 
Panzerglaskäfig wurde demontiert, nachdem 
die VerteidigerInnen nach und nach erreicht 
hatten, daß sich mehr Angeklagte vor als hin
ter der Glaswand befanden. 

Kurz vor seinem Ausscheiden aus der 
Bundesanwaltschaft bescherte Rebmann den 
Prozeßbeteiligten noch eine letzte Überra
schung: Im Mai vergangenenJahres ergingein 
Strafbefehl gegen die Anwältin, Edith Lunne
bach, wegen "Beleidigung der Bundesanwalt
schaft". 
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(si). Während in Österreich der schwulendis
kriminierende § 209 Strafgesetzbuch, der das 
"Schutzalter" für gleichgeschlechtliche männ
liche Sexualkontakte mit 18 festsetzt (dieweil 
es für Heteros und Lesben 14 sind) immer 
noch aufrecht ist, schreiten andere Staaten zur 
Reform: 

BRD 

Ein Stück des DDR-Rechtserbes wird nun 
Allgemeingut: der § 175 des Strafrechtes 
(vergröbert: Ein Äquivalentzu unserem§ 209) 
wird beseitigt, die FDP hat sich damit mit 
einer Forderung durchgesetzt, mit der sie zu 
Zeiten der sozialliberalen Koalition gegenü
ber Schmidt abgeblitzt ist. Allerdings kamen 
ihr die Umstände zu Hilfe: Wie etwa Indika
tionen- bzw. Fristenregelung sind auch die 
Sc;hutzaltersbestimmungen als für die beiden 
vormaligen Zonen unterschiedlich im Eini
gungsvertrag festgeschrieben, mit dem Resul
tat, daßz. B. ein 25-Jähriger für Sex mit einem 
16-Jährigen in Berlin-Ost unbehelligt bleibt, 
in Berlin-West in den Knast wandert. 
Nunmehr ist eine einheitliche Altersgrenze 
von 16 vorgesehen, unterhalb wclcher cs al
lerdings zu weitreichenden Verschärfungen 

JURIDIKUM 

kommt: so wird etwa aus einem Antragsdelikt 
ein Offizialdelikt. 

Niederlande 

Noch ist es nicht so viele Jahre her, daß ein 
Minister wegen solcher Pläne den Hut nehe 
men mußte, jetzt kommt der nächste Anlauf: 
die christdemokratisch-rechtsliberale· Regie
rung hat einen Gestzesantrageingebrach t, der 
eine Altergrenze von 12 Jahren (!) vorsieht. 

Irland 

Kurz nach der Wahl der unabhängigen Bür
gerrechtletin Mary Robins, die sich auch für 
Schwulenrechte in die Bresche warf, werden 
nun die Pläne für die Reform der Sexualge
setzgebung bekannt. Diese wurde ja bekannt
lich dadurch notwendig, daß das irische Ge
setz, das Homosexualitätgenerell verbot, beim 
Europäischen Gerichtshof aufgehoben wur
de. Geplant sind nun: Altersgrenze 17, ab 15 
Sex mit Personen, die bis zu 5 Jahre älter sind, 
Personen, die mit einer Person Verkehr hat
ten, mit der sie es aufgrund deren Jugend 
nicht haben dürften, werden nicht bestraft, 
wenn er die Person älter schätzte. 
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Datenerhebungen 
Deutschland. (mw). Die deutsche Regierung 
schert sich nicht um politische und gewerk
schaftliche Grundrechte: Betroffen ist der 
öffentliche Dienst in der ehemaligen DDR
rund 1 Million Angestellte, Lehrer, Postange
stellte, Eisenbahner u.a. 

Seit dem 3. Oktober 1990 ist die Bundes
regierung Arbeitgeber und entscheidet damit 
über die Schließung von Einrichtungen bzw. 
deren drastische Reduzierung. Ein Anhörungs
recht wird den betroffenen Stellen nicht zuge
standen. Die Angestellten werden nicht etwa 
"gekündigt", ihr "Arbeitsverhältnis endet", 
ohne daß eine Begründung erforderlich wäre. 
Das bedeutet: Kein Kündigungsschutz, keine 
Klagemöglichkeit gegen die Entlassung. 

Dafür gelten die Tarifverträge der ehe
maligen DDR weiter. Weiterbeschäftigte 
erhalten nicht einmal die Hälfte des im We
sten Deutschlands für die entsprechende 
Arbeit gültigen Lohnes, egal ob Mann oder 
Frau aus dem Osten in einem westlichen 
Bundesland angestellt wird:' Als zusätzliche 
Grundlage für die weitere Beschäftigung 

wurde ein höchst fragwürdiger Fragebogen 
erstellt. In diesem findet eine umfangreiche 
Befragung über politische und gesellschaftli
che Aktivitäten in der ehemaligen DDR statt. 
Der Fragebogen wird ohne Angabe des Ab
senders vorgelegt. Bei Weigerung die Fragen 
zu beantworten, droht die Entlassung. Unter 
anderem soll ein Verstoß gegen elementare 
Grundsätze der Mensch lichke it oder der 
Rechtsstaatlichkeit geahndet werden. Die 
Regelung "soll" aber nich t dazu dienen, die in 
einem freiheitlichen Rechtsstaat gültigen 
Kriterien uneingeschränkt auf das Leben in 
einem anderen System zu übertragen ... Wel
che Instanz darüber befindet, welcher DDR
Bürger die Menschenrechte verletzt hat, ist 
nicht festgelegt. 

Die Befragung erfolgt im Auftrag des 
BundesinnenminiSters, was den Betroffenen 
jedoch nicht bekannt ist. 

In Wirklichkeit scheint es also darum zu 
gehen, beim Innenministerium eine Daten
bank über das. "politische Vorleben" der 
Angestellten zu erstellen. 

Wandernder Kessel 
Wien. (tatblatt/lb): Natürlich sind in den Vor
bereitungen der heurigen Demo gegen den 
(abgesagten) Opernball Fehler gemacht wor
den. Aberdavon handelt dieser Beitrag 
nicht.Auch ohne Ball gab und gibt es genug 
Gründe, die Wut auf die Straße zu tragen: 
Krieg am persischen Golf, Sicherheitspolizei
gesetz, Krieg an den Grenzen u. s. w .. Auf 
jeden Fall war die Demonstration am 7. Fe
bruar ordnungsgemäß angemeldet worden, m it 
genauer Route und so ... 
Die Hetze der Medien gegen die Demonstra
tInnen wurde dann heuer auch miteiner neuen 
Note versehen: Mit der Ballabsage im Hinter
grund wurde jeglicher Demonstration die 
Berechtigung abgesprochen. 

Donnerstag, 7. Februar, 19 Uhr, Südtiro
ler Platz: Wenige waren gekommen; eisig kalt; 
viele, unzählbar viele (laut Medien 1400) 
Polizisten, nein: auch -innen. Großes Rätsel-' 
raten: Losgehen oder nicht? Die Demonstra
tion geht schließlich 10ß; als wandernder Kes
sel. Links und rechts jeweils eine Reihe be
waffneter Polzisten, die ihre Zunge kaum im 
Zaum halten können (KZ und so). Nach 300 
Metern der erste erzwungene Stopp: Von 
hinten versucht eine Spezialeinheit der Alar
mabteilung den Zug "aufzuroUen" und be
ginnt mit ersten Perlustrierungen. Nach 
Durchsuchung eines Viertels der Demonstra
tion lassen sie ab, angeblich wegen des zu 
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erwartenden Widerstandes der Demonstrant
Innen. Der abgespaltete Teil der Demo wird 
samt umstehender PassantInnen in die Haupt~ 
demo (zurück) gezwungen. 100 Meter weiter 
der zweite Versuch: Die Polizei zwingt alle 
DemonstrantInnen durch einen "Flaschen
Hals" und nimmt Durchsuchungen gern. 
Waffengesetz in Verbindung mit dem Ver
sammlungsgesetz vor. Juristisch natürlich ein 
Unsinn, aber praktisch gibt es keine Möglich
keitdes Widerstandes. Zielsichere Polizisten
hände wissen was sie suchen, vor allem bei 
Frauen. In der Folge kommen doch Polizistin
nen zum Einsatz, die ihren Kollegen im Ver
breiten faschistoider Meldungen jedenfalls um 
nichts nachstehen. 
In der Folge wird Demonstrantinnen mit 
Gewalt das Verlassen des Zuges verwehrt ... 
und lange, lange vor Erreichen des Demon
strationszieles Amerikahaus wird die Demo 
schließlich aufgelöst: wir wollten nicht weiter 
im von der Polizei inszenierten Schauspiel 
(von der Demonstrationsfreiheit im Lande) 
als StatistInnen mitspielen. 
Polizeierfolg des Abends: Zwei Festnahmen 
wegen angeblichen illegalen Waffenbesitzes: 
ein Taschenmesser, eine Fahnenstange ... Die 
Polizei will Unmengen von Knüppeln, Waf
fen und Mollis gefunden haben. 
Naja, ... immerhin müssen sie immer unver
schämter lügen 

JURIDIKUM 

JURIDIKUM 
Zeitschrift im Rechtsstaat 
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DIE ANDERUNG DES KRIEGSMATERIALIENGESETZES 

Die Neutralität 
ist abgeschafft 

Mitte Jänner - rechtzeitig zu 
Kriegsbeginn - wurden das 
Kriegsmaterialiengesetz 111 so
wie § 320 Strafgesetzbuch 
(5tGB) geändert. Etwas mehr 
als drei Tage dauerte es, diese 
Novellierung im Parlament 
abzuhandeln. In drei Tagen 
hatte mCln Österreichs Neutra
lität (oder die letzten Reste· 
davon) faktisch demontiert -
ganze drei Tage, um das letzte 
Hindernis für einen EG-Beitritt 
abzuschaffen. 
Nr 1/91 

Nach der bisherigen Gesetzeslage (§ 3 KMG) 
war bei Erteilungeiner Aus-, Ein-oder Durch
fuhrgenehmigung von Kriegsmatcrial vor al
lem darauf Bedach t zu nehmen, daß diese I. 
välkerechtlichen Verpflichtungen oder außen
politischen Interessen "unter besonderer 
Berücksichtigung der immerwährenden Neu
tralität" nicht zuwiderläuft, 2. nicht in ein 
Gebiet erfolgt, in dem ein bewaffneter Kon
flikt herrscht, ein solcher auszubrechen droht 
oder sonstige gefahrliche Spannungcn beste
hen, 3. im Bestimmungsland nicht die Gefahr 
besteht, daß das Kriegsmaterial zur Unter
drückung von Menschenrechten verwendet 
wird, 4. Embargobeschlüsse des Sicherheits
rates der Vereinten Nationen (VN) unter 
Bedachtnahme auf die immerwährende Neu
tralität berü'cksichtigt werden und 5. keine 
sicherheitspolitischen oder militärischen 
Bedenken entgegenstehen oder sonstige 
gewichtige Bedenken bestehen. Gemäß dem 
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-~---~---------------------, ... 

nun neu hinzugefügten Abs la sind diese 
Erwägungen nicht mehr anzustellen, sobald 
die Maßnahme zur Durchführung eines Be
schlusses des Sicherheitsrates der VN nach 
Kapitel VII der Satzung der VN dient. Der 
BMI kann eine diesbezügliche Feststellung 
der Bundesregierung einholen. 

§ 320 StGB wurde entsprechend geän
dert, sodaß nach Beschlußeiner militärischen 
Maßnahme durch den Sicherheitsrat beispiels
weise die Ausrüstung oder Bewaffnung einer 
militärischen Formation einer Kriegspartei, 
die Bildung von Freiwilligenkorps, die Aus
oder Durchfuhr von Kriegsmaterial, die Ge
währung von Finanzkrediten für militärische 
Zwecke, die Übermittlungm ilitärischer Nach
richten u. a. m. nicht mehr strafbar ist. 

Die Bundesregierung kann also einfach 
feststellen, daß eine derartige Maßnahme 
gemäß Kapital VII vorliegt, woran dann auch 
die Behörden und Gerichte gebunden sind. 

Glaubtmensch den Allgemeinen Bemer
kungen zu dieser Novellierung, so sollte ledig
lich festgestellt werden, daß österreichische 
Normen nicht im Widerspruch zu Beschlüs~ 
sen des Sicherheitsrates (SR) stehen. Zur 
weiteren Rechtfertigung stützt man sich auf 
Argumente, die einer Stell4ngnahme einer 
eigens dafür eingerichteten ad hoc Arbeits
gruppe entnommen sind. 

Mittäter 

Dieser gehörten unter anderem auch Karl 
Zemanek, Univ. Prof. Dr., Vorstand des Völ
kerrechtsinstitutes Wien samt Gerhard Loibl, 
Univ. Ass. Dr., an. Nun ist ja nicht schwer, zur 
Rechtfertigungpolitischer Vorhaben auch eine 
rechtliche zu finden - unter oftmaliger Ver
wendung des Konjunktivs. Ebenso leicht fin
den sich namhafte Juristen, die ihren Namen 
dafür hergeben. Die Stellungnahme dieser 
Arbeitsgruppe lieferte denn auch die Haupt
argumente für die gegenständliche Novellie
rung: Eine derartige von der UNO gebilligte 
militärische Maßnahme sei kein Krieg im Sinne 
des Völkerrechts (sondern lediglich eine 
"Polizeimaßnahme") und daher eine Gefähr
dung der Neutralität nicht spruchreif. Hiezu 
sei nur ein anderer namhafter Jurist, nämlich 
Dr. Manfred Rotterzitiert: "Liegen alle ande
ren Voraussetzungen eines Krieges vor, so 
bedeutet der Umstand, daß eine der Konflikt
parteien eine internationale Organisation ist, 
keinesfalls, daß es sieh dabei nicht um einen 
Krieg im Sinne des Neutralitätsrechtes han
delt. Dic UN ist bei weitem noch nicht so 
dicht integriert, daß ihre militärischen Maß
nahmen nicht den Charakter von faktischen 
Militärkoalitionen jener Staaten hätten, die in 
den zuständigen Organen für solche Maßnah
men gestimmt haben. "(2) Dem wird in letzter 
Zeit des öfteren entgegengehalten, daß es 
nach "Zerfall des Ostblocks" innerhalb der 
UNO zu einem grundlegenden Wandel ge
kommen sei. Dies habe zur Folge, daß die 
UNO nun ausreichend dicht integriert sei, um 
"Polizeimaßnahmen" im Namen ihrer Mit· 
glieder durchzuführen. Ersteres mag schon 
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stimmen, zweiteren steht die Realität entge
gen. Es ist den USl\r'{ur eben leichter gewor
den, andere Mitglieder des Sicherheitsrats von 
der Richtigkeit ihrer Politik zu überzeugen -
sei dies durch Aufhebung von Wirtschaftsem
bargos (siehe China) oder Gewährung von 
Krediten (siehe UdSSR). Und so" ... kommt 
man doch nicht umhin festzustellen, daß sol
che Maßnahmen (gemäß Kapitel VII SVN) 
alle Elemente eines Krieges aufweisen: Es 
kommt zur Anwendung grenzüberschreiten
der Gewalt, die jeweils einem Völkerrechts
subjekt zuzurechnenist. "(2) Was wäre es denn 
auch anderes als Krieg, wenn beispielsweise 
amerikanische, britische oder andere Trup
pen in der Wüste aufmarschieren, um einen 
feindlichen Staat - aus welchen Gründen auch 
immer -dem Erdboden gleichzumachen, ganze 
Städte wegzubomben und nebenbei lIuch noch 
zigtausende Menschen zu morden (höchst
wahrscheinlich mehr als Kuwait Einwohner 
hat). 

Selbst wenn also (um den aktuellen Fall 
des Golfkrieges anzusprechen) die alliierten 
Truppen im Auftrag der UNO handelten - was 
eindeutigzu verneinen ist (dazu später) -stellt 
sich doch in jedem Fall für Österreich die 
Frage der Neutralität. Diese Auslegung cnt- . 
spricht auch der bisherigen Neutralitätsauf
fassung Österreichs. Im Zuge der Diskussion 
um den umstrittener. Beitr::~ Österreichs zu 
den Vereinten Nationen, wurde immer wie-, 
der betont, daß es im Falle eines Sicherheits
ratsbeschlusses gemäß Kapitel VII der Sat
zung der VN zum Neutralitätsfall kommen 
kann. WUrde Österreich - rechtswidrigerweise 
- durch Beschluß zu einer neutralitätswidri
gen Maßnahme gezwungen, so müßte es die
sem Beschluß nicht folgen bzw. eben aus der 
UNO austreten. 

Im sogenannten "Süd-Rhodesien-Fall" 
kam diese Haltung Österreichs ebenfalls zum 
Ausdruck. In einer Note an den Generalsekre
tär der VN erklärt die österreich ische Regie
rung zwar, die Sanktionen des Sicherheitsra
tes gegen Rhodesien zu unterstützen, betont 
dabei aber, dies dürfe nicht dahingehend ver
standen werden, daß Österreich auch in Hin
kunftalieMaßnahmen des SR gemäß Kapital 
VII ohne Prüfung auf ihre Vereinbarkeit mit 
der immerwährenden Neutralität befolgen 
werde. Kurz gesagt, bedeutet also die gegen
ständliche Gesetzesänderung - jeglichen Be
teuerungen des Bundeskanzlers zum Trotz -
eine Neu- oder Um interpretation der Neutra
lität. 

Die Bravheiten "unserer" Politiker ha
ben sich auch prompt bezahlt gemacht -
"unser" Ansuchen um einen Beitritt bei den 
EG soll nun schneller behandelt werden. 

Von der Zahnbürste zur 
Atombombe 

Welche rechtlichen Grundillgen hllben nun 
Überflugsgenehm igungen, Panzertransi tbe
willigungen und etwaige andere Waffentran
sporte durch Österreich? 

Schon die Überflugsgenehmigungen für 
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US-Transportflugzeugc scheinen im Lichte 
der damaligen Gesetzeslage zumindest pro
blematisch, war doch darauf Bedacht zu neh~ 
men, daß die Durchfuhr von Waffen nicht in 
ein Gebiet erfolgt, in dem ein bewaffneter 
Konflikt auszubrechen droht (§ 3 Abs 1 Z 2 
KMG) und hat selbst Herr Mock, Dr., am 10. 
1. 91 im Inlandsreport eingeräumt, es könnten 
durchaus leichte Infanteriewaffen mitgeführt 
worden sein. Angesichts der fehlenden Über
prUfungsmöglichkeiten, ob die USA nun tat
sächlich nur Zahnbürsten oder doch auch 
Waffen transportiert, wurden die Bewilligun
gen zumindest grob fahrlässig erteilt. Damals 
wurde noch betont, daß bei Kriegsausbruch 
"alles überdacht" werden müsse. Um jedoch 
nicht in die Verlegenheit zu kommen, erst
mals Österreichs Neutraljtät tatsächlich unter 

Beweis zu stellen, wurden eben die Gesetze 
geändert bzw. legte man sich auch schnell 
eine andere Rechtsauffasung zu. Mit der Fol
ge, daß nun zwar Verwaltungsmaßnahmen 
gesetzeskonform erscheinen, die Gesetze 
selbst aber mit dem Neutralitätsrecht im 
Widerspruch stehen. 

Art 2 des 5. Haager Übereinkommens 
(betreffend die Rechte und Pflichten der neu
tralen Mächte und Personen im Falle eines 
Landkrieges) untersagt es den Kriegführen
den Truppen-, Nachschub- oder Munitions
transporte (Größenschluß: jegliche Art von 
Kampfmitteln) durch das Gebieteines neutra
len Staates durchzuführen. Art 5 bestimmt 
weiters, daß der Neutrale solche Handlungen 
nicht dulden darf. 

Folgt man nun den Argumenten Rotters 
(siehe oben) sind die Mitglieder der ,.,aJliier
ten Streitmäch te" kriegführende Parteien im 
Sinne des V. Haager Übereinkommens. Somit 
handelt die Obrigkeit dieses Staates perm li
nent (neutralitäts-) rechtswidrig - sei es durch 
die Erlassung neutrlllitätswidriger Gesetze 
oder ebensolcher Verwaltungsakte. 

Aber selbst wenn man all diese Argu-
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menre außer acht läßt, fehlt den Waffentran
sporte durch Österreich für ihre Rechtskon
formität noch wesentliches. Die Maßnahmen 
der Streitmächte unter Führung der USA 
müßten nämlich solche gemäß Kapitel VII der 
Satzung der VN sein. Dazu hätte jedoch der 
Sicherheitsrat Sonderabkommen gemäß Art. 
43 der UN -Charta mit den jeweiligen Staaten 
abschließen müssen. Dies hat er weder mit 
Österreich (weshalb von einer etwaigen Ver
pflichtung zur "Hilfestellung" schon Uber
haupt keine Rede sein kann) noch mit irgend 
einem anderen Staat getan. Weiters spricht 
die Resolution 678 lediglich davon, daß "alle 
notwendigen Mittel" einzusetzen sind, um 
den Resolutionen des Sicherheitsrates zum 
Durchbruch zu verhelfen. Was nun "alle not
wendigen Mittel" sind, ist im Lichte völker-

rechtlicher Grundsätze, vor allem des Verhätl
nismäßigkeitsgebotes zu sehen. Militärisch 
gehandelt werden darf solange nicht, als nicht
militärische Mittel noch Aussicht auf Erfolg 
haben. Zu behaupten, daß alle Mittel ausge
schöpft worden sind (vor allem im Vergleich 
zu ähnlich gelagerten Fällen), trauen sich wohl 
nur noch jene, die dies zur Legtimation ihres 
Handeins benötigen. So auch Österreichs Po
litiker. Wenn nun aber US-Panzer durch Öster
reichtransportiert werden dürfen, mUßte 
dasselbe eigentlich auch für jegliche andere 
Art von Waffen erlaubt sein, solange nUT be
hauptet wird, daß im Namen der UNO gehan
delt wird. 

Womitwirnun doch bei der Atombombe 

angelangt wären. rll~III~~'lfl."I!i 

(1) Bundesgesetz über Ein-, Aus- und Durchfuhr 
von KriegsmateriaI1977. Im Anhang zu diesem 

Gesetz wird aufgeziJlzlt, welche Waffen unter Kriegs
material zu vers/ehen sind: unter anderem auch 
Panzer aber auch Atomwaffen .... 
(2) M. Roller: Die dauernde Neutrali/ät, Duncker 
& Humblo// Berlin, S.137. 
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DAS ABKOMMEN VON SCHENGEN (TEIL 2) 

Metternich hätte 
seine Freude daran 

Anfang des Jahres haben 
Frankreich, Deutschland und 
die Benelux-Staaten das 
"Schengener Abkommen" rati
fiziert. bist der Probelauf für 
die künftige Sicherheitspolitik 
der Europäischen Gemein
schaft und beinhaltet eine 
Fülle neuer Befugnisse für die 
"Eurocops" • 

Polizeiliche Zusammenarbeit:Artikel 39 be
stimmt explizit, daß die polizeiliche Zusam
menarbeit neben der Aufklärung von Strafta
ten auch der vorbeugenden Verbrechensbe
kämpfung diene, überall dort, wo dies "nicht 
den Justizbehörden vorbehalten ist". Im Klar
text heißt das: Alles, was der Polizei nicht 
ausdrücklich verboten ist, ist ihr erlaubt. 

Vorgesehen ist das grenzüberschreiten
de polizeiliche Observationsrecht Strafver
dächtiger und das Recht für die Polizei jedes 
VS, in bestimmten Fällen Verfolgungsjagden 
von Straftätern auf dem Gebiet der anderen 
VS weiterzuführen. Die Einführung der Ho
telmeldepflicht in allen VS ermöglicht der 
Polizei eine Kontrolle der Reisetätigkeit auch 
Unverdächtiger und stellt einen Eingriff in 
das Recht au(Privatsphäre qar. 

Art. 46 regelt den quasi ungehemmten 
polizeilichen Austausch von Informationen, 
"die für den Empfänger zur Unterstützung 
bei der Bekämpfung zukünftiger Straftaten, 
zur Verhütung einer Straftat oder zur Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordung von Bedeutung sein können. " 

Das ist eine typische Generalklausel, die 
nun wirklich gegen jedermann angewendet 
werden kann. Nach eigenem Gutdünken sol
len irgendwelche Polizeistellen unkontrolliert 
Verdächtigungen gegen Unschuldige austau
schen, ohne über den geringsten materiellen 
Verdacht zu verfügen. Dem Betroffenen kann 
dadurch großer Schaden entstehen, aber Von 
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dem ihm geltenden polizeilichen Interesse 
wird er nie erfahren. Der Informationsaus
tausch ist selbstverständlich geheim.Informa
tionen, die im Rahmen solch informeller poli
zeilicher Zusammenarbeit (möglicherweise 
rech tswidrig) ausgetausch t werden, können in 
Stafverfahren nachträglich als Beweismittel 
verwendet werden. Mit dieser Bestimmung 
wird der Einfluß der polizeilichen Vorunter
suchungauf das Strafverfahren ganzentschei
dend verstärkt. Das Prinzip der Waffengleich -
heit (equality of arms) zwischen Anklägerund 
Angeklagtem wird weiter unterhöhlt. 
Rechtshilfe; Zusätzliche Schwächungen der 
Positiondes Individuums gegenüber den Straf-

verfolgungsorganen bringt die Regelung über 
das vereinfachte Auslieferungsverfahren, die 
Übertragung der Vollstreckung von Strafur
teilen und die Ausnahmen zu/l1 Verbot der 
Doppelbestrafung (Verstoß gegen den Grund
satz; Ne bis in idem). 
Auslieferung; Bisher konnte eine Person 
zwecks Stafverfolgung in einem anderen Staat 
nur im Rahmen eines komplizierten Verfah
rens ausgeliefert werden. Ein Gericht im er
suchten Staat mußte prüfen, ob die dasAuslie
ferungsgesuch begründende Tat nach eige
nem Recht strafbar sei. Zusätzlich war ein 
bestimmter Regierungsbeschlußerforderlich. 
Gerade in Auslieferungsverfahren mit politi
schem Hintergrund waren dies wichtige Kon
troll- und Sthutzmaßnahmen im Interesse 
eines gerechten Verfahrens für den von Aus
lieferung Bedrohten. 

Art. 66 schafft die Möglichkeit, auf die-
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ses ,,förmliche Auslieferungsverfahren " zu 
verzichten, wenn die Auslieferung nach dem 
Recht des ersuchten VS "nicht offensichtlich 
unzulässig erscheint". 

Welche Rechtssprache! Es heißt, wohl
verstanden, nicht; "wenn die Auslieferung 
offensichtlich zulässig ist". Und kein Gericht 
prüft diese Frage. Im Ruck-Zuck verfahren 
kann auf Ersuchen seiner Kollegen im ST 
irgendein Strafverfolgungsbeamter eine Aus
lieferung durchführen, weil ihm "scheint", 
daß dies möglicherweise zulässig sei. Die For
mulierung des Art. 66 läßt keine andere Inter
pretation zu. 

Zwar ist für die informelle Auslieferung 
die Zustimmung des Auszuliefernden nötig, 
aber da ein Rechtsanwalt nur auf dessen aus
drücklichen Wunsch beigezogen werden muß, 
wird nach entsprechender "Bearbeitung" 
durch die ihn festhaltenden Strafverfolgungs
beamten in der Praxis mancher Betroffene 
einer formlosen Auslieferung zustimmen, mit 
allen irreparablen schweren Nachteilen, die 
ihm daraus entstehen können. 
Übertragung der Vollstreckung von Stafurtei
len; Wer sich durch Flucht in seinen Heimat
staat einer in einem anderen VS ausgespro
chenen Freiheitsstrafe entzieht, .muß fortan 
damit rechnen, die Strafe ohne neues Verfah
ren in seinem Heimatstaat absitzen zu müs
sen. 

SIS, das Computernetz ,der Europolizei. Das 
Schengen Information System (SIS) ist der 
Polizeicomputerverbund der fünf Schengen 
Staaten. Er soll vorerst 800.GOO Personenda
ten erfassen, im Endausbau S,S Millionen. 
Ganz im Sinne des "Crime Control" sollen im 
SIS nicht etwa nur gesuchte Straftäter figurie
ren, sondern auch Personen, die keines Delik
tes verdächtigt werden, die jedoch durch ihr 
Verhalten das "Interesse" polizeilicher Orga
ne. geweckt haben. Eine "verdeckte Regi
strierung" (franz; surveillance discrete), d:h. 
die Überwachung einer Person ohne deren 
Wissen, ist laut Art. 99 zulässig, wenn "tat
sächliche Anhaltspunkte" (indices concrets) 
die "Annahme zulassen", daß diese Informa
tionen "für die Prävention einer vom Betroffe: 
nen ausgehenden erheblichen Gefährdung 
oder anderer erheblicher Gefahren für die 
innere und äußere Sicherheit des Staates er-
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forderlich sind." 
Die Bestimmung ist bewußt so formu

liert, daß der Betroffene auch dann geheim 
überwacht werden kann, wenn von ihm selbst 
keine "erhebliche Gefahr" ausgeht. Einmal 
mehr eine Generalklausel, die sich willkürli
cher Auslegung anbietet. Daß sicherheitspoli
zeiliche Kreise schnell einmal bereit sind, selbst 
ohne rechtliche Grundlage, unbescholtene 
Bürger zu bespitzeln, dürfte inzwischen auch 
hierzuland allgemeinkundig sein. Mit der 
genannten Bestimmung im Schengener Über
einkommen werden solche verfassungswidri
gen Angriffe auf die Grundfreiheiten "Iegali
siert". Daneben dient das SIS auch als Instru
ment zur Durchsetzung zahlreicher anderer 
Bestimmungen des Übereinkommens, wie z.B. 
der Grenzkontrollen, der gegenseitigen 
Rechtshilfe, sowie der asyl- und ausländer
rechtlichen Bestimmungen. So werden im SIS 
u.a. auch abgewiesene Asylwerber und Aus
länder mit Einreiseverbot er faßt. 

Durch rechtswidrige oder fehlerhafte 
Eintragungen können den davon Betroffenen 
schwere Nachteile entstehen. Dennoch wur
de mit dem Schengener Übereinkommen 
keine gemeinsame, unabhängige und über
geordnete Rechtsinstanz geschaffen, die sol
che oft mehrere VS betreffende Fälle beurtei
len könnte. Das Recht auf Zugang zu den 
eigenen persönlichen Daten ist nur unzurei
chend gesichert. So besagt etwa Art. 109, daß 
das Zugangsrecht zu verweigern ist, wenn dies 
der " Durchführung einer rechtmäßigen Auf
gabe im Zusammenhang mit der Ausschrei
bung schaden kann." Bei Ausschreibung 
zwecks verdeckter Registrierung wird der 
Zugang in jedem Fall verweigert. Im Übrigen 
genügteine Registrierung im SIS mitentspre
chendem Vermerk für die provisorische Fest
nahme einer Person in allen VS auf einfaches 
Ersuchen eines VS, ohne vorherige Prüfung 
ihrer Rechtmäßigkeit durch die ersuchten VS. 

Jeder Grenzwachbeamte oder Polizist 
kann die im SIS gespeicherten Daten abrufen. 
Knopfdruck genügt. 

In einem Punkt schafft das Überein
kommmen von Schengen tatsächlich Tran
sparenz: Der Bürger ist durchsichtiger gewor
den. 
Europa 1992: Der stille Putsch gegen die par-
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lamentarische Demokratie. Die Entstehungs
geschichte des Übereinkommens von Schen
gen liefert ein eindrückliches Beispiel geheie 
mer, anti-demokratischer und anti-parlamen
tarischer Politik. Sie zeigt, wie die EG-Füh
rungsmächte Deutschland und Frankreich 
ihren Führungsanspruch innerhalb des zukünf
tigen Europas wahrzunehmen gedenken. 

Das Übereinkommen von Schengen 
wurde von den VS öffentlich als Laborversuch 
gepriesen im Hinblick aufeine spätere gesam
teuropäische Vereinbarung. Doch die Regie
rungen der fünfVS führten ihren "Laborver
such " eigenmächtig und geheim durch. Die 
Mehrheit der EG-Mitgliedsstaaten und die 
EG-Institutionen wurden aus dem Schengen
Projekt ausgeschlossen. Dies deutet darauf 
hin, daß es von Anfang an das Ziel der EG-

Zentralmächte war, die übrigen EG-Länder 
und letzlieh auch die EFTA-Staaten vor ein 
politisches faitaccompli zu stellen. Ihnen soll
te nur die Wahl bleiben, sich der Schengener 
Politik bedingungs los anzusch I ießen oder aber 
draußen zu bleiben - wirtschaftlich und poli
tisch diskriminiert als europäische Rand
staaten. Wäre das Übereinkommen von Schen
gen im Rahmen der EG nach Gemeinschafts
recht verwirklicht worden, was angesichts des 
europäischen Charakters der Thematik selbst
verständlich hätte sein müssen, hätte dies den 
obligatorischen E inbezug sämtlicher EG-Staa
ten und des Europäischen Parlaments von 
Beginn an, sowie die Anerkennung der EG
Rechtsinstitutionen als gemeinsame, über
geordnete Rechtsinstanz bewirkt. Genau die
ses Minimum demokratischer Transparenz 
und institutioneller Kontrollie haben die 
Regierungen der fünf VS geschickt umgan
gen. 

Das Schengeniibereinkommen wurde 
nicht nach Gemeinschaftsrecht verwirklicht, 
sondern als bilaterales Regierungsabkommen 
der beteiligten Staaten nach internationalem 
Recht. DieAushandlungund Unterzeichnung 
von Abkommen dieser Art ist ausschließliche 
Angelegenheit der beteiligten Regierungen. 
So wurden nicht einmal die nationalen Parla
mente der VS über die Verhandlungen infor
miert. Ihnen bleibt nur noch die recht theore
tische Möglichkeit, durch Verweigerung der 
Ratifizierung das Übereinkommen in seiner 
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Gesamtheit und damit die Abschaffung der 
Binnengrenzkontrollen zu Fall zu bringen -
ein schwerer Entschluß für die unter Europa
Erfolgszwang stehenden Abgeordneten. 

Mehrfach protestierte das Europäische 
Parlament gegen diese unerhörte Vorgehens
weise. So appelierte es noch kurz vor Unter
zeichnung des Schengenübereinkommens in 
einer am 13. Juni 90 mit großer Mehrheit 
verabschiedeten Resolution an die nationalen 
Volksvertretungen der fünfVS, die Ratifizie
rung zu verweigern, "in Erwägung, daß alle 
Verhandlungen über das Schengen Protokoll 
und in der Ad hoc Gruppe "Einwanderung" 
außerhalb jeglicher Kontrolle des Europäi
schen Parlaments und ohne Wissen der Öf
fentlichkeit geführt worden sind." 

Noch bevor das Übereinkommen ratifi
ziert und in Kraft treten konnte, hat die Schen
gener Entwicklung bereits ganz nach den 
Wünschen ihrer Väter die übrigen RG-Staa
ten erfaßt: In drei Konventionen dcr 12 (EG
Staaten) aufgeteilt, sollen sie das Schengener 
Modell übernehmen. Die erste Konvention 
wurde bereits im Juni dieses Jahres in Dublin, 
gleichzeitig mit dem Übereinkommen von 
Schengen unterzeichnet. Auch für diese Kon
vention der 12 wurde die Form der bilateralen 
Regierungsübereinkommen gewählt. Die 
Regierungen der EG haben somit ihre eige
nen gemeinsamen Institutionen ausmanöv
riert. Auch dagegen protestierte das Europäi
sche Parlament vehement. Den großen Me
dien war dieses Alarmsignal seitens dieser 
Kammer, die ab 1992 die Volksvertretung der 

Bürger Europas sein kaum eine 
wert. Sie wissen, daß dem Parlament des viel
besungenen "gemeinsamen Europa" die Rolle 
eines Schülerrates zugedacht ist. Parlamente 
passen eben nicht in Festungen 

Nicholas Busch ist Mitarbeiter von 
CEDRI (Europäisches Komitee zur 
Verteidigung von Flüchtlingen und 
Gastarbeitern). 

Der erste Teil dieses Artikels (JURI
DIKUM 5/90) behandelt die "Har
monisierung" der Ausländer· und 
Flüchtlingspolitik der Unterzeichner
staaten 
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SODOMY LAWS 

Sex wider Recht 
und Natur? 

In den Vereinigten Staaten 
von Amerika verlagern Aktivi
stinnen von Bürger-, Schwu
len-, und lesbenrechtsgruppen 
ihre Bemühungen für die Be
seitigung gesetzlichen Verbo
tes gleichgeschlechtlicher Se
xualität in die Gerichtshöfe 
der Einzelstaaten: Dort erhofft 
man sich noch am schnellsten 
Erfolg. 

In den USAgibtes noch in 25 der 50 Bundes
staaten und dem Bundesdistrikt (der Haupt
stadt Washington) die sogenannten "sodomy 
laws". Diese verbieten Analverkehr und, von 
Staat zu Staat variierend, auch noch andere, 
wie z.B. orale Se,xualpraktiken; in einigen 
Staaten richtet sich das Gesetz nur gegen das 
gleichgeschlechtliche Verbrechen gegen die 
Natur, in anderen Staaten auch gegen die 
Heterosexuelle. 

"Die Sodomiegesetze sind der Eckstein 
der gegen uns gerichteten Diskriminierung. 
Nicht nur, daß sie das halbe Land abdecken, 
es ist auch noch die Hälfte, die auch noch am 
wahrscheinlichsten gegen Homosexuelle vor
geht." Soweit Paula Ettelbrick vom Lamda 
Legal Defense and Education Fund 
(LLDEF), einer der Gruppen, die sich am 
stärksten am Kampf mit rechtlichen Mitteln 
beteiligen. 

1982 wurde Michael Hardwick, ein Bar
kellner aus Atlanta (Georgia), festgenommen, 
weil er in seiner Wohnung mit einem anderen 
Mann Analverkehr gehabt hatte. Das Sodo
miegesetz Georgias verbietet "jeden sexuel
lenAkt, an dem die Sexualorgane einer Person 
und der Mund oder der Anus einer anderen 
beteiligt sind .... ", nach welcher Bestimmung 
Hardwickbis zu 20 Jahren Haft hätte ausfas
sen können, wäre die Anklage gegen ihn nicht 
fallengelassen worden. 

Der Fall kam bis zum Obersten B undes
gericht der Vereinigten Staaten, nachdem 
Hardwick das Gesetz als verfassungswidrig 
angefochten hatte. Mit einer Stimme Mehr-
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heit (Abstimmung vier zu neun) bestätigte 
das Gericht 1986, daß das verankerte Recht 
auf Schutz der Intimsphäre die Gültigkeitvon . 
Sodomiegesetzen nicht aufueben würde, und 
dam it die Verfassungskon form ität des 
Gesetzes. Die Bundesrichter, die in der Ab
stimmung in der Minderheitgeblieben waren, 
stellten in ihrerStellungnahme fest: "das Recht 
eines Individuums, in der Vertrautheit seines 
oder ihres Heimes intime Beziehungen zu 
pflegen, scheint das Herz des Schutzes der 
Intimsphäre durch die Verfassung zu sein." 
Aus der Sicht der Minderheit war in dem Fall 
"das umfassendste der Rechte und das Recht, 
das vom zivilisierten Menschen am meisten 
geschätzt wird, nämlich das Recht, in Ruhe 
gelassen zu werden", involviert. 

Dagegen war. es die niedergeschriebene 
Mehrheitsmeinung, daß das Recht auf die 
Intimsphäre "wenig oder keinc textliche 
Unterstützung" in der Verfassung'hätte und 
es im Fall Bowers v. Hardwick darum ginge, 
ob die Verfassung "ein fundamentales Recht 
fUr Homosexuelle, Sodomie zu begehen" 
beinhalte. Der zurUckgetretene Bundesrich
ter Powell, welcher die entscheidende Stim
me ausmachte, in anderen Fragen auf der libe
ralen Seite des t3undesgerichtes zu finden 
war, und auch die seinerzeit bahnbrechende 
Abtreibungsentscheidung herbeigeführt hat
te, meint heute, daß er den Fall möglicherwei
se falsch entschieden habe. "Ich dachte, es 
wäre ein geringfügiger Fall. Ich denke immer 
noch, daßes ein geringfügiger Fall ist. Aber ich 
könnte, vielleicht mit mehr Überlegung, zu 
einem anderen Ergebnis gekommen sein." 
(NaChdem er ja durch seine Stimmabgabe die 
von ihm selber zur Zeit der Entscheidung 
Uber die Abtreibung aufgestellte Selbstbe
stimmungs-doktrin gebrochen hatte) Powell 
beharrt aber darauf, daß der Fall Hardwick 
"von wenig oder keiner Bedeutung" war, weil 
Strafverfolgungen wegen der Sodom iegeset
ze selten seien. Eine solche Einschätzung em
pört verständlicherweise die für die Abschaf
fung der Sodomiegesetze Engagierten, wie 
Paul Di Donato von National Gay Rights 
Advocates. Der Fall Hardwick "ist in nahezu" 
jeder antischwulen Gerichtsentscheidung zi
tiert worden. Jeder Richter und Politiker, d~r 
Schwulen und Lesben Rechte vorenthalten 
möchte;beruftsich auf den Fall Hardwick, um 
zu sagen, daß Homosexuelle Kriminelle sind 
und keine Rechte haben. Etwas, das uns 
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Powells Aussage zeigt, ist, daß der Oberste 
Gerichtshof offensichtlich nicht jedem Fall 
sein ganzes Maß an Aufmerksamkeit widmet. 
Richter Powell zeigt mit seiner Unbeständig
keit, daß er nicht sehr viel von Lesben und 
Schwulen verstand und immer noch nicht 
versteh t. " (Der österreich ische Leser wird au f 
die ablehnende Entscheidung des Verfas
sungsgerichtshofes zur Klage gegen § 209 StGB 
verwiesen.) 

In den Staaten mit Sodomiegesetzen hat 
die Argumentation, daß Sch wule und Lesben 
als Gesetzesbrecher keinen öffentlichen 
Dienst ausüben dürften, unter anderem dazu 
geführt, daß in Dallas (Texas) einer Lesbe der 
Eintritt in den Polizeidienst verwehrt und ein 
schwuler Polizist aus dem Dienst entlassen 
wurde. 

Nunmehr beschreitet die Bewegung für 
die Beseitigung der Sodomieges'etze , nach 
dem Scheitern der Bundesverfassungsklage 
und den mühsamen politischen Anläufen, 
verstärkt den Weg durch die Gerichte der 
Bundesstaaten - ein Weg, an dessen Ende 
durchaus Früchte zu erwarten sind. Denn die 
Verfassungen mehrerer Bundesstaaten ent
halten ein krares und stärkeres RechtaufSchutz 
der Intimsphäre als die Bundesverfassung der 
USA bzw. Bestimmungen, die laut Entschei
den der betreffenden Staatsgerichtshöfe ein 
derartiges Recht mitbeinhalten. 

Im Bundesstaat Michigan hat sich diese 
Strategie vorerst ausgezahlt. 12 Personen, 
daruntereine 78jährigeLesbe, schwule, lesbi
sche und heterosexuelle Singles und Paare, 
sowie eine behinderte Frau, die argumentier
te, daß sie wegen ihrer Behinderung nur Sex 
ausüben könne, durch den das Gesetz gebro
chen wUrde, fochten das Sodomiegesetz des 
Staats an. Beigezogen wurden mehrere mit 
der Thematik befaßte Personen, wie Theolo
gen und Angestellte der Gesundheitseinrich
tungen, die sich alle gegen das Gesetz ausspra
chen. Das Gericht entschied, daß das Gesetz 
im Lichte des Rechtes auf Unverlt;tzlichkeit 
der Intimsphäre verfassungswidrig wäre. Der 
Staat Michigan hat gegen diesen Entscheid 
noch keinen Einspruch erhoben. Ähnlich ist 
die Situation in Kentucky und Connecticut, 
wo die obersten Staatsgerichtshöfe auch noch 
nicht über die Aufuebung der Sodomy laws 
beraten haben und in Montana. wo kürzlich 
eine diesbezügliche Klage eingereicht wurde. 

"Die Gerichtshöfe der Staaten sind sich 
der nahezu universellen Verurteilung des 
Urteiles im Fall Hardwick bewußt", meint 
Paula Ettelbrick. "Es war die öffentliche 
Debatte nach dem Fall Hardwick, die den 
Richter in Michigan dazu bewegte, das Gesetz 
in Michigan aufzuheben." 

"In Meinungsumfrage um Meinungsum
frage nach dem Fall Hardwick wares klar, daß 
die Mehrheit der Amerikaner diese Gesetze 
widerlich findet. ", blickt ein anderer Mitar
beiter vonLLDEF auf die zukünftige Arbeit. 
"Diese Meinungsumfragen sollten unsere 

Hoffnung und Inspiration sein." ~l~;:;'lli!~llli~~i!~~ll 

Quelle: "AdvocOI". 

Seite 11 



TODESSTRAFE IN DEN USA 

Strom und andere 
Wege zu sterben 

Die USA sind die letzte westli
che Demokratie, in der die 
Todesstrafe angewendet wird. 
Bis 1990 gab es neben Todes
urteilen Lynchiustiz. Die letzte 
öffentliche Hängung war 1936 
in Kentucky. 

Die USA sind die letzte westliche Demokra
tie, in der die Todesstrafe angewendet wird. 
Bis 1990 gab es neben Todesurteilen Lynch
justiz. Die letzte öffentliche Hängung war 
1936 in Kentucky. Von 1%7-1977 wurde die 
Todesstrafe nicht angewandt. 1972 hat der 
Supreme Court alle 40 Todesstrafengesetze 
und die Urteile gegen 629 Todeskanditaten 
aufgehoben, weil es "in untolerierbar weitem 
Belieben von Richtern und Geschworenen" 
stand "Tod oder lebenslang auszusprechen" I 
("judges andjuries had intolerably wide disc
retion to im pose death or not") 

In ein paar Jahren hatten 37 Staaten die 
Gesetze erfolgreich adaptiert. 1976 entschied 
der Supreme Court (2 von 9 Höchstrichter 
dagegen): Die Todesstrafe ist verfassungs
konform und nicht grausam oder ungewöhn
lich, solange Richter und Geschworene ge
bührend über Charakter und Sachverhalt 
beraten und mildernde Umstände gebührend 
gewürdigt haben. ("Death is constitutional 
punishment, notcruelor unusual as longas the 
judge andjury have given due consideration to 
the murderer's characterand the particulars of 
his crime, the mitigating factors. ") Seither 
wurde die Todestrafe 140 mal ausgeführt. Sie 
dient der Vergeltung und Abschreckung. Die 
Mordrate von 1933: 9,7 Morde auf 100.000 
Einwohner. 1930 gab es 200 Exekutionen pro 
Jahr. Heute liegt die Mordrate leicht darUber 
(dies wird auf jugendliches Alter und leichte
ren Zugang zu Waffen zurUckgeführt). Um
fangreiche Studien .in der ganzen englisch
sprachigen Welt bringen keinen Nachweis 
der Abschreckung. 

Bis 1965 konnte man auch für Vergewal
tigung hingerichtet werden. Jetzt nur mehr für 
Mord mit erschwerenden Umständen, für 
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Mord an Polizisten oder für besonders ab
scheuliche Morde. Etwa 10% aller Morde fal
len darunter - ca. 2000 pro Jahr. 

2500Todeskanditaten warten derzeit auf 
ihre Hinrichtung, die Hälfte davon sind 
Schwarze (Schwarze, die Weiße ermorden, 
werden fast immer zum Tode verurteilt). 
Zwischen Urteil und Exekution vergehen im 
Durchschnitt 8 Jahre, manchmal bis zu 15. 
Eingesperrt in 4m2 große Zellen ohne Tages
licht, täglich nur eine Stunde - in Handschel
len - in Aufenthaltsraum oder Bibliothek. 

1953 wurden zwei Kidnapper in Kansas 
11 Wochen nach der Tat hingerichtet. In den 
60ern gab es fUr ein Viertel der Fälle gar keine 
Rechtsmittel, zwei Drittel. kamen nur bis zur 
Zweiten Instanz. Der Instanzenzug durch
läuft "the states highestcourt, a federal distriet 
court, a federal circuit court of appeals and the 
US Supreme Court" und kann 5-10 Jahre 
dauern. In Kalifornien dauert bei Ausschö
pfung aller Rechtsmittel der Zug durch das 
state court-System 3 Jahre. 

Eine texanisehe Studie ermittelte, daß 
drei Viertel der von Verfahrenshelfern (public 
defender) aber nur ein Drittel der von Privat
verteidigern Verteidigten hingerichtet wur
den. Verfahrenshelfer sind meist 
schlechte, verkommene Anwäl
te, die nach Überführung des 
Täters auch vom Fall zurUcktre
ten können. 

Die NYState DefendersAs
sociation errechnete 1982folgen
de Kosten: Verteidigung 176.000 
Dollar, Anklage (prosecution) 
845.000 Dollar, Gericht 300.000 
Dollar, das sind 1,5 Millionen 
Dollar, bevor Berufung (appeal) 
eingelegt wurde. Die Berufung 
allein vor dem Supreme Court 
kostet 170.000 Dollar. 

Das Argument "hinrichten 
ist billigeralseinsperren" läßt sich 
widerlegen: 1 Jahr Häfen kostet 
ca 20.000 Dollar, 50 Jahre also ca. 
1 Mio Dollar - noch immer billi
ger als das zeit-, arbeits- und ko
stenintensive Berufungsverfah
ren. 

Allein in diesem Jahrhun
dert sind 25 nachweislich Un
schuldige hingerichtet worden. In 
17 Bimdesstaatengibt's keine be-
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dingte Entlassung aus lebenslanger (bis zu 
3000 Jahre) Haft. Dabei werden weniger als 
1 % der Mörder wieder rückfällig (wohl auch 
wegen des hohen Alters). 

Egon Erwin Kisch bezeichnete den 
Elektrischen Stuhl als Verbindung des Geists 
des Mittelalters mit der größten Erfindung 
der Neuzeit, der Elektrizität. 

Kritik gab es schon vor der ersten An
wendung 1890 als .bekannt wurde, daß die 
FunktionstUchtigkeit an Hunden erprobt 
wurde. 

Technisch hat sich bis heute nur die 
Mechanik geringfUgig geändert. FUr die mei
sten der 4000 Hingerichteten dauerte es län
ger als die 38 vom Hersteller versicherten 
Sekunden. 11 Minuten dauerte der Todes
kampf fUr Anthony Bertolettis 1989, gar 14 
Minuten bei John L. Evans 1983. Bei Mary 
Farmer (1929) war man sich erst nach einer 
Stunde sicher. William Francis Uberlebte sei
ne Hinrichtung am portablen Stuhl von Lui
siana und wurde ein Jahr später "gegrillt". 
1934 wurde Fred Phillips (an dessen Schädel 
bereits 2 Kugeln abgeprallt waren) in New 
York durch 3 Stromstöße getötet. Durch be
sondere Intervention bekam Dr Cornish (der 
schon tote Hunde wiederbelebt ·hatte) die 
Leiche sofort fUr Versuche frei. Im zur Inten
sivstation umgebauten Leichenwagen konnte 
er ihn nach und nach wiederbeleben. Phillips 
ging in Mexico an Alkohol zu Grunde. 

Inden USAgibtes 15 Elektrische StUhle 
und 9 Gaskammern, die zumeist vom Gefäng
nisdirektor eingeschaltet werden; etwa ein 
Dutzend Galgen und Erschießungsplätze. Um 
Gewissenskonflikte zu vermeiden gibt es bei 
manchen "rifle ranges" 3 Schützen, von denen 
nur einer scharf geladen hat, wodurch es zu 
Pannen kommen kann. In 5 Bundesstaaten 
gewähren tödliche Injektionen die "human
ste" Hinrichtung. 

Nr 1/91 



SOZIAL 
WISSENSCHAFTLICHE 
DOKUMENTATION 

-- 2,5 Mio. Zeitungs
und Zeitschriftenartikel 

aus 100 Jahren 
nach Sachgebieten 

gesammelt & geordnet 
leicht und sofort zugänglich 

SOWIDOK-Datenbank: 
600.000 Literaturhinweise ab 1980 

gespeichert, abfrag bar über die 
Informationsvermittlungsstellen 

der Nationalbibliothek, 
der Bibliotheken der WU-Wien und 

der Universitäten Wien, Graz, 
Linz, Salzburg und Innsbruck 

SOZIAL 
WISSENSCHAFTLICHE 
STUDIENBIBLIOTHEK 

260.000 Bücher . 
und über 

1100 Fachzeitschriften 
und Tageszeitungen 

warten auf Sie! 

Autorenkatcl~og 
Schlagwortkatalog 

EDV-Recherchen 
Mikro.,-Lesegeräte 
Münz-Kopierer 

Aktuelle Information zu den Sachgebieten: 
Wirtschaft - Politik - Gesellschaft 

Sozialpolitik - Arbeitswelt - Arbeiterbewegung 
Bildung - Kultur - Geschichte 

Umweltprobleme - Konsumentenschutz - Recht 

Sozialwissenschaftliche 
Dokumentation 
der Kammer für 

Arbeiter und Angestellte 
für Wien 

1040 Wien, 
Prinz-Eugen-Straße 20-22 

Tel. 501 65/2393 
Mo-Fr 8-16 Uhr 

Sozialwissenschaftliehe 
Studienbibliothek 
der Kammer für 

Arbeiter und Angestellte 
für Wien 

1040 Wien, 
Prinz-Eugen-Straße 20-22 
Tel. 501 65/2452 Auskunft 

2352 Lesesaal 
Mo-Fr 13-19.30 Uhr 

Sa 9-12 Uhr 



JURIDIKUM 
Zeitschrift im Rechtsstaat 

SUCHf 

ANZEIGEN

VERKÄUFERIN 

IN GRAZ * 

DAS BUlT WIRD AUCH 

FÜR INSERENTEN IMMER 
AlTRAKTIVER - WER EIWAS 

GEVIFf UND KONfAKTFREU

DIG IST, KANN MITNA-

SCHEN . 15% SIND EIN 

FAIRES ANGEBOT. 

* INfERESSENfINNEN 

ZÖGERN NICHT, 

ALEXANDRA PALT 

ANZURUFEN (0222/ 
98 23 966 ODER 

3445 53). 

Seite 14 

ANPASSUNG AN EUROPÄISCHE STANDARDS 

Eine unabhängige 
Verwaltungskontrolle? 

Seit 1. Jänner gibt es sie also: 
Die "Unabhängigen Verwal
tungssenate in den Ländern" 
(UV5), mit denen Österreich 
hofft, seine Verwaltungskon
trolle konventionskonform zu 
gestalten. Hier eine erste 
Analyse. 

Eine Reform des bisherigen Systems der Ver
waltungskontrolle - mit VwGH (Verwaltungs
gerichtshof) und VfGH (Verfassungsgerichts
hof) als einzige überprüfende Instanzen - war 
dringend notweridiggeworden, weil es nicht 
den in Artikel 6 der Europäischen Menschen
rechtskonvention (MRK) geforderten Stan
dards entsprach. Demnach muß über zivil
rechtliche Ansprüche und strafrechtliche 
Anklagen ein unabhängiges "Tribunal" in der 
Sache selbst (also nicht nur überprüfend-kas
satorisch wie Österreichs Höchstgerichte) und 
nach öffentlicher Verhandlung entscheiden. 
Österreichs gesamtes Verwaltungsstrafrecht 
und jene Verfahren, in denen eine Verwal
tungsbehörde über zivilrechtliche Ansprüche 
zu entscheiden hatte, entsprachen dem nicht. 
Ein Vorbehalt Österreichs zur MRK -die bei 
uns in Verfassungsrang steht - konnte nur 
mühsam ein Verfassungs- und Konventions
widrigwerden dieser umfangreichen Teile des 
Verwaltungsrechts verhindern. . 

Bei der Neuordnung boten sich grund
sätzlich zwei Wege an. Der erste wäre gewe
sen, die Verwaltungsgerich tsbarkeitauszubau
en und der nachprüfenden Kontrolle durch 
VwGh und VfGH, Landes- oder sonstige Ver
waltungsgerichte L Instanz vorzuschalten und 
diese meritorisch über eine abgeschlossene 
Verwaltungssache entscheiden zu lassen. 
Dieses Modell, wie es von vielen Vertretern 
der Lehre gefordert wurde (1), hätte der öster
reichischen Rechtstradition entsprochen und 
den rechtsuchenden BürgerInnen ein optima
les Maß an Rechtsschutz gebracht. Vorausge
setzt natürlich, man hätte den Zugang zu die
ser .Gerichtsbarkeit breiten Kreisen ermög-
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lich t - durch stark gelockerten oder keinen An
waltszwang, humane Kostenregelungen und 
ein übersichtliches Verfahrensrecht. 

Doch - wohl um die politische Kontrolle 
über die neuen Senate nicht ganz aus der 
Handgeben zu müssen -entschied man dafür, 
sie als Verwaltungsbehörden einzurichten, die 
gerade noch der Rechtssprechung des Euro
päischen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EuGMR) zu Art 6 genügen. Verschlechte
rungen des Rechtsschutzes nahm man in Kauf. 

Die neuen Senate sind in Grundzügen in 
den Art 129a und b des B-VG (Bundesverfas
sungsgesetz) geregelt. Daneben wurden ins 
A VG (Allgemeines Verwaltungsverfahrensge
setz) und VStG (Verwaltungsstrafgesetz) spe
zielle Bestimmungen für die neuen Senate 
aufgenommen und Anpassungen vorgenom
men. Die Länder haben - es handelt sich ja um 
Landesbehörden - eigene Gesetze erlassen, 
die Organisations- und Dienstrecht der Sena
te eingehend regeln. 

Um die Rechtsschutzqualität der neuen 
Bestimmungen, insbesondere auch das tat
sächliche Maß an Unabhängigkeit der Senats
mitglieder beurteilen zu können, ist es not
wendig, sehr genau nicht nur auf die Verfas
sungsbestimmungen, sondern auch auf die 
Landesgesetzeeinzugehen. Diese treffen 
höchstunterschiedliche Regelungen. Hier soll 
zunächst untersucht werden, wie sich auf
grund der Verfahrens- und Zuständigkeits
normen der Rechtsschutzgegenüberdem bis
herigen Zustand verändert. Danach wird zu 
beleuchten sein, wie unabhängig die Senate 
wirklich sind. Davon hängt entscheidend ihr 
künftig segensreiches Wirken in der Entschei
dungspraxis ab. 

Sehr positiv ist, daß für alle Verfahren -
anders als vor den normalen Verwaltungsbe
hörden und den Höchstgerichten - die Grund
sätze der Mündlichkeit, Öffentlichkeit· und 
Unmittelbarkeit gelten. Ohne Willen der Be
schwerdeführerln kann auf eine öffentliche 
Verhandlung nicht verzichtet werden. Auch 
gibt es keinen Anwaltszwang. 

In Verfahren wegen Verwaltungsüber
tretungen - ausgenommen Finanzstrafsachen, 
für die es eigene Behörden gibt - entscheiden 
die UVS als Berufungsbehörde, also in 2. In
stanz, was eine deutliche Verbesserung ge
genüber der bisher zuständigen monokratisch 
und weisungsgebunden entscheidenden 
Oberbehörde bringt. Nachteilig für den Be-
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schuldigten ist aber, daß Art 131 Abs 3 B-VG 
dem VwGH jetzt die Möglichkeit einräumt, 
die Behandlung von Beschwerden gegen ge
ringfügige Strafbescheide, die der UVS erlas
sen oder bestätigt hat, abzulehnen und ihm 
dabei einen großen Ermessensspielraum ein
räumt. 

Die UVS entscheiden weiters in allen 
Angelegenheiten, die ihnen durch besondere 
Gesetze zugewiesen werden und über Säum
nisbeschwerden in bestimmten Bereichen. Vor 
allem aber entscheiden sie zwingend über alle 
Beschwerden gegen Akte unmittelbarer ver
waltungsbehördlicher Befehls- und Zwangs
gewalt, also die meisten Akte polizeilicher 
Natur. 

Und hier sieht das AVG (§ 67aAbs 2) vor, 
daß über solche Beschwerden nur ein Mit
glied allein entscheidet! Die selbstkontrollie
rende Wirkung des sonst zuständigen Dreier
senates wird hier also ausgeschaltet. Beson
ders bedenklich ist dies in Hinblick auf § 41 
Verwaltungsgerichtshofgesetz. Dieser be
stimmt, daß der Verwaltungsgerichtshof ei
nen Bescheid aufgrund des von der Behörde 
angenommenen Sachverhalts zu prüfen hat, 
selbst also keine Sachverhaltsermittlungen 

meist Grundrechte (z. B. "persönliche Frei-
heit") betroffen sind. . 
Betrachtet man/frau zunächst dic Verfassungs
bestimmungen, ergibt sich das erste Stirnrun
zeln in Bezug auf die Unabhängigkeit bei der 
Bestelldauer: für die Mitglieder der UVS. Diese 
ist mit6 Jahren begrenzt .. Die Mitglieder wer
den von der Landesregierung crnannt, die 
dabei an keinerlei Vorschläge gebunden ist 
(Die Landesgesetze normieren teilweise Kon
sultations- und Vorschlagsrechte). Zwar de"ren 
sachliche Unabhängigkeit - also die fehlende 
Bindung an fachliche Weisungen- garantiert; 
formale Weisungen spielen aber in der Ver
waltungspraxis sowieso eine untergeordnete 
Rolle. Druck wird meist auf ganz andere, sub
tilere, unkontrollierbare Art und Weise ausge
übt, die in drastischer Weise die persönliche 
Unabhängigkeit berührt. Durch die Bestell
weise und -dauer der Mitglieder der UVS wird 
klar, daß diese - auf Zeit ernannt - um vieles 
abhängiger sein könnten von dem Organ, das 
sie bestellt, als normale, zwar weisungsgebun
dene, aber auf Dauer bestellte BeamtInnen. 
Denn wer einmal einen interessanten und gut 
dotierten Posten hat, will ja schließlich wie
derbesteIltwerden und wird sichdementspre

chend "wohlverhalten". Stark 
zu befürchten ist dieses Ver
halten in Wien, Tirol, der Stei
ermark und im Burgenland: die
se Länder haben es in ihren 
Gesetzen bei einer Bestelldau

I er von 6 Jahren belassen. Kärn-

'~~~riiW~~~~I!II~~ ten, Niederösterreich und Vor-~ arlberg ernennen ihre UVS-

:"~f=s::;~::~ Mitglieder zunächst für 6 Jah
l re, beim zweiten Mal auf 

~~::;::::;l:&':::::OOO:::::: Lebenszeit. In Salzburg wird 

durchführen darf. Der Gerichtshof hat bisher 
diese Bestimmung dadurch abzuschwächen 
versucht, indem er Mängel in der Sach verhalt
serhebung als Verfahrensmängel bezeichne
te, die er dann auch wahrnehmen konnte. Er 
erhebt den Sachverhalt in diesen Fällen dann 
doch selbst, was aber mit rechtlichen Schwie
rigkeiten verbunden und nicht immer mög
lich ist. Akte unmittelbarer Befehls- und 
Zwangsgewaltkonnten bisher -da hier jakeine 
Bescheide ergingen - nur direkt bei VwGH 
oder VfGH angefochten werden. 

Diese hatten auch die Sachverhaltslage 
- bei diesen Akten durchwegs das Hauptpro
blern - in vollem Umfang überprüft. In Zu
kunft muß man/frau sich zuerst an den UVS 
wenden, der einen Bescheid erläßt. Der V fG H 
kann auch diesen in vollem Umfang überprü
fen. Der VwGH, der über die Verletzung ein
facher Rechte entscheidet, ist durch § 41 
VwGG (siehe oben) beschränkt. In der Praxis 
sind bei den unmittelbaren Zwangsakten aber 
die VfGH-Beschwerden sicher wichtiger, weil 

Nr1/91 

für 6 Jahre, dann für 10 Jahre 
bestellt. N ur die Oberösterrei
cher ersc.heinen in dieser hin
sicht wirklich unabhängig: sie 

".IIIIIIII~ werden gleich auf Lebenszeit 
• ernannt. Interessant ist auch, 

wer über Disziplinarvergehen 
der Mitglieder entscheidet: dies durchwegs -
ähnlich einem Gericht -.die Vollversammlung 
des Senats selbst. Bedenklich hier die Burgen
länder: die Disziplinarkommission des Lan
des steht als Berufungsinstanz über der Voll

. versammlung. 
Welche Beamte sind es nun, die über 

subjektive Rechte des Einzelnen - oft allein -
entscheiden? Wien und Burgenland fordern 
nur Rechtskundigkeit. Alle übrigen Länder4-
5 Jahre Berufserfahrung in einer Akademiker
laufbahn, einige zusätzlich eine staatliche (z. 
B. Beamten-, Richter- oder Rechtsanwalts-) 
Prüfung oder eine Habilitation an der Uni. 

JedeR kann sich selbst ein Bild machen 
von der Qualität der Normen. Für die interes
sierten BürgerInnen wird ~s wichtig sein, den 
neuen Behörden auf die Finger zu schauen 
und deren Tätigkeit einer strengen Kritik zu 

unterwerfen'. l&i~111J.ltff.~f~~rJ.~lil~f.. 

1 z. B. Alfred Robzina: Veff1l)a/tungsgenclzte und 
Veff1l)altungssenale; ÖVZ 3/1990, S. 65, m. w. N. 
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ANMERKUNGEN ZUM VOLKSZÄHLUNGSBOYKOTT 1991 

Ihr habt dem Hut nicht 
Reverenz bewiesen 

Volkszählungen gehören zu 
den staatlichen Maßnahmen 
mit Tradition: In Österreich 
werden regelmäßige umfas
sende Zählungen seit 1857 
veranstaltet, aber schon Kai .. 
ser Augustus gefiel es, "daß 
alle Welt geschätzt würde" 
(lucas 2. Kapitel). 

In Österreich stießen Volkszählungen bisher 
eher auf technische oder organisatorische 
Schwierigkeiten. So wurde die Volkszählung 
1981 vom Land Wien (erfolgreich) beim Ver
fassungsgerichtshofbekämpft, weil aufgrund 
der gesetzwidrigen Auswertung eine monetä
re Einbuße beim Finanzausgleich befürchtet 
wurde. 

Neu ist, daß der zehnjährliche Zensus 
immer häufiger auf Ablehnung stößt. Wäh
rend es in anderen Staaten, wie z. B. in der 
Bundesrepublik Deutschland, schon seit län
gerer Zeit nennenswerte Gruppen gab und 
gibt, die bevorstehende Volkszählungen ver
zögerten oder sogar verhinderten, wäre der 1 S. 
Mai 1991 das erste Mal, an dem sich die sozia
le Unverträglichkeit von Volkszählungen in 
Österreich herausstellen könnte. Dabei reicht 
das Spektrum der Kritiker von der Kärntner 
FPÖ über die Grünen bis zur Wiener Autono
menszene. Jörg Haider ließ ankündigen, daß 
es für einen Boykott schon zu spät sei, daß es 
aber in Kärnten zum "Ietzten Mal" eine Volks
zählunggeben werde(zB DERSTANDARD 
vom 12. 11. 1990). Der Bundesgeschäftsführer 
der Grünen bezeichnete die kommende Volks
zählung als "unnötig und unwürdig" und ap
pellierte an die (destruktive) "Phantasie und 
Mündigkeit" der BOrger beim Ausfüllen der 
Fragebögen (z. B. Kurier vom 6.2.1991). Und 
das TATblatt ("Alles Ober das Böse in der 
Welt") beschreibt in seiner "VolxVERzäh
lungs-Ecke" diverse Störungs- und Behinde-
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rungsmöglichkeiten "nicht zu dem Behufe, 
daß dies als Vorbild dienen solle, sondern rein 
aus unserer moralischen Verpfl ichtung der um
fassenden Berichterstattung über das Böse auf 
der Welt" (TATblatt 20/90, gleich neben der 
Werbung für das "Volkszählungsabotieren!"
Pickerl). 

Das Volksziihlungsgesetz 
1980 - eine Übersicht 

Das Volkszählungswesen ist im Bundesgesetz 
über die Vornahme von Volkszählungen 
(Volkszählungsgesetz 1980) BGBI 1980/199 
idF BGB11990/149 geregelt (kurz: VZG). Alle 
zehn Jahre - an der Wende eines jeden Jahr
zehntes - isteine "Ordentliche Volkszählung" 
vorzunehmen. Sie wird vom Österreich ischen 
Statistischen Zentralamt (kurz: ÖStZA) vor
bereitet und durchgeführt. Das ÖStZA ist ein 
Organ des Bundesministers für Inneres (§ 1 
VZG). Das Ziel der Volkszählung ist es, die 
Zahl und den Aufbau der Wohnbevölkerung 
im ganzen Bundesgebiet zu ermitteln (§ 2 
Abs. 1 VZG). Der Zähltag wird durch Verord
nung der Bundesregierung bestimmt, die 
Drucksorten und die zulässigen Fragen (Er
hebungsbögen) werden durch Verordnung des 
Bundesministers für Inneres festgelegt (§ 10 
Abs. 1 VZG). 

An der Zählung müssen alle Personen 
teilnehmen (undzwar durch "Auskunftsertei
lung"), die in der Zählergemeinde ihren or
dentlichen Wohnsitz haben (§ 3 Abs. I VZG). 
Darunter versteh t man einen Ort, an dem sich 
die zu zählende Person in der Absicht nieder
gelassen hat, ihn bis auf weiteres zum Mittel
punkt ihrer Lebensbeziehungen zu wählen (§ 
2 Abs. 4 VZG). Die Auskunftspflichtigen 
müssen die Fragen nach bestem Wissen und 
Gewissen beantworten (§ 3 Abs. 3 VZG). 

Die Volkszählung ist gemeindeweise 
durchzuführen (§ 6Abs. I VZG). Die Gemein
den haben an der Durchführung der Volks
zählung (und zwar gegen einen pauschalier
ten Kostenersatz - § 8 VZG) mitzuwirken: Sie 
dürfen Zählorgane für die Erhebungen ein
setzen, die Unterstützung von I-Iauseigentü
mernverlangen und auch Personen vorladen, 
die die Drucksorten nicht oder nicht vollstän
dig ausgefüllt haben (§ 5 VZG). Vor allem 
haben die Gemeinden auf Grund derausge
füllten und von ihnen auf Vollzähligkeit und 
Vollständi&keit zu überprüfenden Drucksor-
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ten die Gemeindeübersichten zu verfassen; 
dabei dürfen auch sonstige kommunale Ver
waltungsdaten herangezogen werden (§ 6 Abs.2 
VZG). Diese Übersichten und das gesamte 
Zählungsmaterial sind -allenfalls im Wege der 
Bezirkshauptmannschaften - dem ÖStZA zu 
übersenden; den Landeshauptmännern sind 
Gleichschriften der Gemeindeübersichten vor
zulegen (§ 6 Abs. 2 bis 5 VZG). 

Vom ÖStZA ist das gesamte Zählungs
material zu bearbeiten und auszuwerten, wobei 
die zur Sammlung und Berichtigungerforder
lichen Erhebungen und Ergänzungen durch
geführt werden dürfen. Vor der Korrektur der 
Zuweisung von Personen zu bestimmten 
Gemeinden sind die betroffenen Gemeinden 
zu hören (§ 6a VZG). Das Ergebnis der Volks
zählung ist so rasch wie möglich zu ermitteln 
und kundzumachen (§ 7 VZG). 

Kein Recht zu schweigen 

Bei einer Volkszählung hat niemand das Recht 
zu schweigen. Ein Volkszählungsboykott ist 
rechtswidrig. 

Das gilt zunächst für die Verweigerung 
der Auskunftserteilung, also dafür, daß sich 
jemand weigert, "seinen" Erhebungsbogen 
auszufüllen. Für die Verletzung der persönli
chen Auskunftspflicht (§ 3 Abs. 1 VZG) ist 
eine Verwaltungsstrafe (bis zu 30.000,- ÖS 
Geldstrafe oder bis zu 6 Monaten Freiheits
strafe) angedroht (§ 9 VZG). Gemäß § 1 und § 
2 Abs. 1 VStG darf die Freiheitsstrafe aller
dings nur bei ungünstiger Prognose und nur 
auf6 Wochen verhängt werden. Unter dersel
ben Strafdrohung steht außerdem, wenn je
mand wissentlich unwahre oder unvollständi
ge Angaben macht. Schließlich ist jeder zu be
strafen, der "sonst durch Handlungen oder 
Unterlassungen die Richtigkeit oder Vollstän
digkeit der Zählung sowie ihre Durchführung 
überhaupt gefährdet" (§ 9 VZG). 

Das bedeutet nicht, daß sich jeder straf
barmacht, der die Volkszählung kritisiert. Straf
bar könnte sich aber machen, wer nicht bloß 
seine Meinungäußert, sondern etwa Flugzet
tel mit Boykott-Aufrufen verteilt ("Das Böse 
in der Welt" und so). Freilich ist nicht in je
dem Boykott-Aufruf eine Verwaltungsüber
tretung zu erblicken, da nicht die abstrakte, 
sondern nur die konkrete Gefährdung der 
Zählung mit Strafe bedroht ist. Einem Täter 
müßte daher nachgewiesen werden, daß er 
durch sein Verhalten den Erfolg oder die 
Durchführung der Volkszählung wirksam 
beeinträchtigthat. Da bereits aus statistischen 
Gründen mit einer gewissen Fehlerquote zu 
rechnen ist, dürfte es nicht ganz einfach sein, 
einem Beschuldigten eine darüber hinausge
hende "Gefährdung" der Volkszählung nach
zuweisen. 

Die Behörden können auf zweifache 
Weise gegen Versuche vorgehen, die Volks
zählung "1991 zu boykottieren. Erstens sind 
gegen die Zählungsllnwilligen, wie. erwähnt, 
Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten. Und 
zweitens können alle Personen, die ihre Druck
sorten nicht oder unvollständig ausfüllen, zur 
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Ausfüllung oder Ergänzung vorgeladen wer
den. Wer mittels Ladungsbescheid vorgela
den wird, kann nach vorheriger Androhung 
dazu gezwungen werden, der Ladung zu fol
gen(§ 9AVG). Allerdings darf die gewünschte 
Auskunft nicht (und zwar auch nicht auf 
Umwegen) erzwungen werden. Der Boykott 
ist zwar verboten, er kann aber trotzdem wirk
sam sein. Verweigert jemand seine Mitwir
kung an der Volkszählung, darf er zwar be
straft oder vorgeladen, er darf aber nicht zur 
Auskunft gezwungen werden. Unzulässig wäre 
auch, die verweigerten Angaben etwa durch 
die Befragung von anderen auskunftspflichti-

gen Personen (zB Vermieter) oder durch 
Nachschau in anderen Datenbeständen zu er
langen. Andere Personen sind nur auskunft
pflichtig, wenn jemand von seinemordentli
chen Wohnsitz abwesend oder zur Auskunfts
erteilung nicht fähig ist (§ 3 Abs. 2 VZG). Der 
Datenabgleich durch die Gemeinden wieder
um ist nur zulässig, um die Vollzähligkeit oder 
Vollständigkeit der abgegebenen Drucksor
ten zu überprüfen (§ 6 Abs. 2 VZG). 

Verfassungswidrige 
Volkszählung? 

Wer die Volkszählung nicht boykottieren, 
sondern mit juristischen Mitteln bekämpfen 
möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine 
Möglichkeit ist nur mehr akademisch: Man 
könnte gemäß Artikel 140 und Artikel 139 B
VG (jeweils Abs. 1 letzter Satz) beim Verfas
sungsgerichtshof einen Individualantrag auf 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des VZG 
und der Durch führungsverordnungen stellen. 
Da ein solcher Individualantrag, soweit be
kannt, nicht gestellt wurde und mittlerweile 
zu spät käme, scheidet dieser Rechtsschutz
weg aus. Die zweite Möglichkeit hat (auf den 
ersten Blick) gewisse Ähnlichkeiten mit ei
nem Volkszählungs-Boykott: Jemand verwei
gert die Auskunftserteilung, um einen La
dungs- und/oder Strafbescheid zu provozie
ren. Im Zuge der Bekämpfung dieses Beschei
des könnte sodann die Verfassungsmäßigkeit 
des VZG in Frage gestellt werden (letztlich in 
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einer VfGH-Beschwerde gemäß Artikel 144 
Abs.l B-VG). 

Gegen das VZG können unter anderem 
drei verfassungsrechtliche Bedenken vorge
bracht werden: 

1. In Österreich gilt zwar kein "Rechtauf 
informationelle Selbstbestimmung" (so wie in 
der Bundesrepublkik Deutschland), doch 
schützen einige Grundrechte vor staatlichen 
Informationseingriffen. In erster Linie sind 
hier das Grundrecht auf Datenschutz (Artikel 
I DatenschutzG) und das Grundrecht aufPri
vatheit (Artikel 8 EMRK) zu nennen. Bei 
einer Volkszählung werden auch Daten des 

Privatlebens erfaßt und das ÖStZA darf sich 
"bei der Bearbeitung und Auswertung des 
Zählungsmaterials der automationsunter
stützten Datenverarbeitung bedienen" (§ 6a 
Abs. 5 VZG). Daher sind beide Grundrechte 
berührt. 

Ob sie auch verletzt werden, hängt von 
den Zulässigkeitsvoraussetzungen für solche 
Grundrechtseingriffe ab. Diese sind im we
sentlichen in Artikel 8 Abs. 2 EMRK geregelt 
(da das DatenschutzG auf die EMRK ver
weist). Im British-Census-Fall hat die Euro
päische Kommission für Menschenrechte aus
gesprochen, daß das Grundrecht auf Privat
heit durch eine Volkszählung nicht verletzt 
wird, wenn die personen bezogenen Daten 
nicht in den "Computer" eingegeben und für 
keine anderen Zwecke verwendet werden. 
Gemäß § 6aAbs. 5 VZG wird dem ÖStZAge
rade das erlaubt: Wenn es zur Bearbeitung 
und Auswertung des Zählungsmaterials not
wendig ist, dürfen personenbezogene Daten 
in den "Computer" eingegeben werden. 
Außerdem istzu befürchten, daß die Gemein
den die im Zählungsmaterial enthaltenen per
sonenbezogenen Daten mittels automations
unterstützter Datenverarbeitungerfassen und 
"durchrastern" werden. Obwohldas VZG die 
Gemeinden auch nach der Novelle 1990 nicht 
zum Computereinsatz ermächtigt (vgl § 6 Abs. 
2 VZG), wurde ja schon die Wiener Reklama
tionsliste von 1981 mittels ADV erstellt. Im 
Lichte der British-Census-Entsche.idung bil
det diese Verwaltungspraxis eine Grundrechts-
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verletzung. 
Die Computer der Gemeinden, das sei 

noch angemerkt, sind übrigens viel "grund
rechtsgefährdender" als die Datenverarbei
tung des ÖStZA. Da in einer Gemeinde zu 
ganz unterschiedlichen Zwecken personen
bezogene Daten mittels Computer verarbei
tet werden, ist die Gefahr eines Mi·ßbrauches 
der Volkszählungsdaten viel größer. Obzwar 
die Verwendung der Daten für andere Zwek
ke als die der Volkszählung verboten ist (§ 4 
Abs. 2 VZG), hat der einzelne.kaum Möglich
keiten, allfällige Mißbräuche festzustellen oder 
sich dagegen zu wehren. 

2. Verfassungsrechtlich bedenklich ist 
auch die Unbestimmtheit des Wohnsitzbe
griffes (§ 2 Abs. 4VZG). Auch wenn die Defi
nition durch d·ie Novelle 1990 "präzisiert" 
wurde, scheint sie nach wie vor gegen das De
terminierungsgebot des Artikel 18 B-VG zu 
verstoßen. Danach darf es nicht der Verwal
tung überlassen werden, im wesentlichen 
selbst zu bestimmen, in welchen Fällen und 
aufweiche Weise sie tätig werden möchte. 

Ein eindeutiger Wohnsitzbegriff ist für 
die rechtsstaatliche Vollziehung des VZG 
wesentlich. Die Länder und Gemeinden ha
ben ein großes Interesse daran, daß auf ihrem 
Gebiet besonders viele Zensiten gezählt wer
den, weil unter anderem die Auf teilung der 
Nationalratsmandate oder der Finanzausgleich 
vom Volkszählungsergebnis!lbhängt. Aus die
sem Grund konnten sich die betroffenen In
teressenten bis heute nicht aufeine eindeuti
ge Wohnsitzumschreibungeinigen. Vielmehr 
hat man es bei einer Definition belassen, die 
für Zweitwohnsitze und Bundesländer-Stu
denten einen beträchtlichen "Argumentati
onsspielraum" offen läßt. Insbesondere wird 
im VZG nicht bestimmt, welches Gewicht 
den einzelnen Merkmalen bei der Erm ittlung 
des ordentlichen Wohnsitzes zukommt. Die 
Letztentscheidung wird dem ÖStZA daher 
bloß formalgesetzlich delegiert. 

3. Schließlich verletzt das VZG das ver
fassungsgesetzliche Grundprinzip der mittel
baren Bundesverwaltung, Das ÖStZA ist 
nämlich nicht nur ein Hilfsorgan des Innen
ministers, sondern übt selbst. behördliche 
Funktionen aus (Schlagwort: "Bürgerzahl"
Verordnung als Grundlage der Mandatsvertei
lung). In Artikel 102 Abs. 2 B-VG wird das 
Volkszählungswesen aber nicht unter jenen 
Angelegenheiten aufgeführt, die der Bund 
durch eigene Behörden und ohne Einbindung 
des Landeshauptmannes ("unmittelbare 
Bundesverwaltung") vollziehen darf. Die be
hördlichen Zuständigkeiten des ÖStZA wi
dersprechen daher Artikel 102 Abs. 1 B-VG.ln 
einem ganz ähnlichen Fall, nämlich bei den 
Bundeskellereiinspektoren nach dem Wein
gesetz, hat der Verfassungsgerichtshof sogar 
einen Verstoß gegen das Grundprinzip der 
mittelbaren Bundesverwaltung festgestellt. 

Bloße Verfassungswidrigkeiten rechtfer· 
tigen weder bürgerlichen Ungehorsam noch 
Boykottmaßnahmen. Und tatsächlich wären 
die aufgezählten Verfassungswidrigkciten zU 
beseitigen, ohne daß den Kritikern der Volk8' 
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zählung in nennenswertem Umfang Rech
nung getragen wUrde. Wenn es aber nicht um 
Rechtswidrigkeiten geht, wie steht es eigent
lich um den (rechts)politischen Gehalt der 
BoykottankUndigungen? 

Der Zens;t als MenSfh ohne 
E;genSfhaften 

Das Hauptargument gegen Volkszählungen 
läßt sich mit dem Schlagwort vom "gläsernen 
BUrger" zusammenfassen: Durch die "Total
erfassung" werde der einzelne zum "gläser
nen BUrger", dessen Privatsphäre rUckhaltlos 
den neugierigen Blicken der staatlichen Ver
waltung enthUllt wird. Denkt man an einen 
totalitären Überwachungs staat, wie er etwa in 
,,1984" von George Orwell beschrieben wird, 
mag man der Sorge um die Privatsphäre ein
zelner Menschen einiges abgewinnen kön
nen. Indes, die Argumente Uberzeugen nicht; 
in der Praxis des österreich ischen Volkszäh
lungswesen ist kaum etwas unwichtiger als die 
Privatsphäre des einzelnen. Bei jeder Volks
zählungwird der einzelne Mensch zum "Zen
sit". Er wird seiner Individualität entkleidet. 
Seine netten und häßlichen Eigenschaften, 
seine Wünsche und Hoffnungen, auch seine 
Ängste und Sorgen verschwinden unter dem 
Raster des Erhebungsbogens. Alles, was ihn 
als einen einzelnen auszeichnet, ist unwich
tig. Wichtig sind nur: "Namen, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Stellung im Haus
halt, Familienstand, Kinderstand, Religions
bekenntnis, Umgangssprache, Staatsangehö
rigkeit, Schuldbildung, Berufsausbildung, 
Beruf, Beschäftigung, Arbeits- und Schulweg, 
Aufenthalt und Wohnsitz" (§ 2 Abs. 2 VZG). 
Bei einer Volkszählungwird der einzelne nicht 
als Individuum, sondern als Partikel einer 
Volksrnasse erfaßt. Diese Masse bildet den 
Gegenstand der Verwaltungsstatistik, denn 
damit "bezeichnetman jene Massenbeobach
tung, welche vom Staate ftir die Zwecke sei
ner Verwaltung vorgenommen wird" (Mayr-

hofer/Pace, Handbuch für den politischen Ver
waltungsdienst lI, 5. Auflage, 1896, 1209). 

Der "gläserne Bürger" wird nicht durch 
die zehnjährlichen Zählungen produziert, son
dern allenfalls durch die Datenverarbeitun
gen der Sicherheitspolizei, der Finanzverwal
tung, der Wirtschaftslenkung, des Gesund
heitswesens oder der Sozialverwaltung. Das 
ÖStZA interessiert sich nicht für den einzel
nen und seine Eigenschaften. Wenn also gegen 
die Volkszählung aus Gründen des Daten
schutzes argumentiert wird, liegt darin höch
stens ein Versuch, die verlorene Identität und 
Privatheit zurückzufordern (indem man be
hauptet, in sie werde durch die Zählungunzu
lässig eingegriffen). Das ist ein Versuch am 
untauglichen Objekt: Weder das Zentralamt 
noch die Zählorgane vermögen aus einem 
Zensiten (wieder) einen Menschen zu ma
chen. Der Protest ist an die Adresse jener 
Stellen weiterzuverweisen, die Menschen "als 
Masse" verwalten. Die politischen Mandate 
werden nach Maßgabe der "Wählermasse" 
vergeben. Die Steuereinnahmen werden auf 
den Bund, die Länder und die Gemeinden 
unter anderem nach der "Einwohnermasse" 
aufgeteilt. Straßen, Krankenhäuser, Schulen 
und Strafanstalten werden aufgrund der "Pla
nungsmasse" der erwarteten Bevölkerungs
entwicklungerrichtet. Die Budgetplanungund 
die Sozialversicherung werden an der "Finan
zierungsmasse" künftiger Generationen von 
Steuer- und Beitragspflichtigen ausgerichtet. 
Vielleicht spielt der einzelne und seine Ei
genschaften (WUnsche, Sorgen ... ) in allen die
sen Bereichen eine zu geringe Rolle. Womög
lich erleichtert die Verfügbarkeiteiner Daten
masse Uber die Masse aller Zensiten, den ein
zelnen Menschen als einen einzelnen zu Uber
sehen und als Partikel zu verkennen. Die Be
fürchtung, durch die Volkszählung wUrden 
die Interessen auf Datenschutz verletzt, geht 
am Problem vorbei, ja sie zeigt in die falsche 
Richtung. Nicht die Ausspähung des Indivi
duums ist das eigentliche Problem, sondern 

die Verflachung seiner Individualität. Wessen 
Eigenschaften auf den mageren Inhalt eines 
Datensatzes reduziert werden, verliert im 
Angesicht des Staates gerade jene Eigenschaf
ten, die ihn als unverwechselbare Persönlich
keit ausmachen. 

"Ihr habt dem Hut n;,ht 
Reverenz bew;esenll 

GenUßlich könnten Jörg Haider, die Grünen 
oder die Redakteure des TATblattes aus dem 
Alten Testament zitieren: "Und der Satan 
stand wider Israel, und gab David ein, daß er 
Israel zäh len ließ. Aber solches gefiel Gott 
übel; denn er schlug Israel" (1 Chronica 22, I 
und 7). Volkszählung als Eingebung "Satans" 
und - als Reaktion - den "Staat schlagen": 
Kritik an Volkszählungen gerät leicht in die 
Nähe des Fundamentalismus. Umgekehrt 
sollte freilich auch der Staat den BUrgergehor
sam nicht zur fundamentalistischen Selbstbe
friedigung benutzen. So wie (zumindest mir) 
unerklärlich bleibt, weshalb es Gott "Ubel 
gefiel", daß König David den Standard der 
modernen Administrationstechnologie nutzen 
wollte, können viele Menschen nicht verste
hen, wozu Volkszählungen eigentlich gut sind. 

Die wiederholt genannten GrUnde (z. B. 
Mandatsverteilung, Finanzausgleich, Raum
planung ... ) vermögen eigentlich nur Formali
sten oder Leichtgläubige zu beeindrucken. 
Die Begründung für Formalisten verweist auf 
Artikel 26 Abs. 2 B-VG. Dort wird zwar für die 
Mandatsverteilung an das "Ergebnis der letz
ten Volkszählung" angeknUpft, doch würde 

. zu diesem Zweck eine "Minimalerfassung" 
(Staatsbürger schaft, Alter, Wohnsitz) genügen. 
Unnötig ist es, wegen der Mandatsverteilung 
etwa nach dem Religionsbekenntnis zu fra
gen. Die Begründung ftir Leichtgläubige be
teuert den großen Nutzen, den Volkszählun
gen fUr wirksame staatliche (Planungs) Maß
nahmen hätten. Bedenkt man die Kargheit 
und das Alter der vom ÖStZA (jeweils erst 
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nach mehreren Jahren) veröffentlichten Er
gebnisse, muß man sich aber über Planungen 
wundern, die sich (nur oder vor allem) auf 
solche Grundlagen stützen. 

Die mitgroßemAufwand und umfassen
der Bürgerbeteiligung durchgeführte sowie 
durch strenge Strafbestimmung abgesicherte 
Volkszählung erinnert daher ein wenig an den 
Hut des Reichsvogten Geßler: Ein Symbol 
der Obrigkeit, dem man - auch wenn es dem 
Staat nichts nützt - eben seine "Reverenz 
erweisen" muß (F. Schiller, Wilhelm Tell, 3. 
Aufzug, 3. Auftritt). Es wäre nicht ungefähr
lich, die Legitimationskrise des Staates durch 
einen weiteren Anlaßfall zu vertiefen, bloß 
weil der Zensus auf eine lange Tradition zu
rückblicken kann. Leider spielt vor allem die
ses Argument - man denke nur an die umstrit
tene "Religionsfrage "- bei der Ausgestaltung 
der Volkszählung eine tragende Rolle. Daher 
scheint überfällig zu sein, den Nutzen von 
Volkszählungen festzustellen, mit den verur
sachten Kosten zu vergleichen und aus dem 
Ergebnis entsprechende Konsequenzenzuzie
hen. Härte bei der Durchsetzung von gesetz
lichen Vorschriften ist kein Ersatz für die sach
liehe Begründung einer staatlichen Maßnah
me. 

Zählen, nicht quälen 

Nicht für alle, die im Mai 1991 an der Volks
zählung teilnehmen müssen, wird es um die 
bloße Erfüllung einer - vielleicht lästigen -
Pflicht gehen. Während zwar sehr vielen Men
sehen gleichgültig sein dürfte, ob sie durch die 
Zählung in ihren Rechten und Interessen ver
letzt werden, könnten umgekehrt bestimmte 
Gruppen durch die Volkszählung erheblichen 
Nachteilen ausgesetzt sein. Für sie ist die 
Verneigung vor dem Geßler-Hut nicht bloß 
ein symbolischer Gehorsamsakt, sondern 
möglicherweise eine existentielle Gefährdung. 
Aufgrund der jüngeren Wanderungsbewe
gungen leben zahlreiche Menschen in Öster
reich, die kaum oder nicht Deutsch sprechen, 
nicht als Konventionsflüchtlinge anerkannt 
wurden und mit ihrer fremdenpolizeilichen 
Abschiebung rechnen müssen. Zumeist, weil 
sie ohne Arbeitserlaubnis nicht beschäftigt 
werden dürfen und daher die Mittel zu ihrem 
Unterhalt nicht gemäß § 3 Abs. 2 Z. 7 Frem
denpolizeiG nachweisen können. 

Urnesgleich vorweg zu sagen: Die Volks
zählung 1991 darf nicht dazu verwendet wer
den, Ausländer zur Vorbereitung von frem
denpolizeilichen Maßnahmen zu erfassen. 
Obzwar die systematisch und flächendeckend 
zu erhebenden Daten durchaus dazu geeignet 
wären, um solche Maßnahmen vorzubereiten 
und zu erleichtern, verbietet § 4 Abs. 2 VZG 
ausdrücklich, "im Zuge" der Volkszählung 
"bekanntwerdende Informationen für andere 
Zwecke als die der Volkszählung zu verwen
den". Vor der Novelle 1990 beschränkte sich 
die Geheimhaltungspflicht lediglich auf die 
"Angaben" der Zensiten. Andere Wahrneh
mungen eines Zählorganes waren davon nicht 
erfaßt. Nunmehr ist eindeutig klargestellt, daß 
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keinerlei Informationen, die "im Zuge" der 
Volkszählung erlangt werden (z. B. beim Be
treten einer Wohnung) andercn Vcrwaltungs
behörden weitergegeben werden dürfen. 
Daher wäre es z. B. den Gemeinden verboten, 
mittels Computer erstellte Adressenlisten 
weiterzugeben, aus denen die Fremdenpoli
zeibehörde leichtablesen kann, wo sich Frem
de aufhalten, gegen die einAufenthaltsverbot 
zu verhängen wäre (dazu wäre nur nötig, eine 
kombinierte Abfrage der Erhebungsmerkma
le "Staatsangehörigkeit" und ,;Beschäftigung" 
auszudrucken). Selbstverständlich wäre 
ebensounzulässig, wenn Zählorgane oder sonst 
mit der Durchführung der Zählung befaßte 
Verwaltungsorgane der Fremdenpol izeibehör
de anzeigen, daß und wo sie einze lne beschäf
tigungs- und daher mittellose Fremde ange
troffen haben. 

Freilich sollte man es nicht bei der idea
lisierenden rechtlichen Beurteilung belassen. 

Zum einen enthält das VZG kein Ver
wertungsverbot: Staatliche Maßnahmen, die 
auf die rechtswidrige Verwendung von Volks
zählungsdaten gestützt sind, sind zulässig. § 9 
VZG droht für die Verletzung der Geheimhal
tungspflicht lediglich eine Verwaltungsstrafe 
an, nicht aber die Rechtswidrigkeit von Ver
waltungsakten, die gesetzwidrig übermittelte 
Volkszählungsdaten verwerten. Die Fremden
polizeibehörden dürften daher die "Früchte 
des verbotenen Baumes" (fruits of the po iso
ned tree) ohne Furcht vor Rechtsnachteilen 
genießen. Fremden, gegen die ein Aufent
haltsverbot verhängt und vollstreckt würde, 
steht keine Rechtsschutzmöglichkeit wegen 
einer Verletzung des Volkszählungsgeheim-
nisses offen. . 

Zum anderen ist nich t zu übersehen, daß 
beschäftigungslose Ausländer ohne Flücht
lingsstatus durch die Zählung selbst dann ei
nem erheblichen seelischen Druck ausgesetzt 
werden, wenn alles ganz rechtmäßig abläuft. 
Aus ihrerSichtdürfte nämlich auch eine recht-

JURIDIKUM 

Mit: 
Othmar Brigar 

(ARGE Daten) 
HR Dr. Johann Ladtstötter 

(Öster. statist. Zentralamtl 
Dr. Benjamin Davy 

(Inst. F. Rechtswiss., TU Wien) 
SenR Dr. Paul Tremmel 

(Dir. d. statist. Amtes d. Stadt Graz) 

mäßig durchgeführte Volkszählung den An
schein einer "Ausländer-Razzia" erwecken. 
Gerade wenn jemand aus einem Staat komm t, 
in dem totalitäre Überwachungsmaßnahmen 
nicht die Ausnahme, sondern die Regel waren 
(oder sogar noch immer sind), wird er kaum 
verstehen, daß in Österreich "nur" die Zahl 
und der Aufbau der Wohnbevölkerungermit
telt werden. Wenn jemand nicht Deutsch 
spricht, wird ihm nicht möglich sein, den Er
hebungsbogen richtig und vollständig auszu
füllen. Wahrscheinlich wird er zur Ausfüllung 
der Drucksorten von der Gemeinde vorgela
den werden müssen. Diesfalls wird nur durch 
eine besonders behutsame und umsichtige 
Vorgehensweise sichergestellt werden kön
nen, daß auch wirklich jedermann begreiflich 
ist, nur gezählt und nicht gequält zu werden. 
Deshalb ist es notwendig, daß die Zählorgane 
durch Dolmetscher unterstützt und durch ent
sprechende Schulungsmaßnahme darauf vor
bereitet werden, den Zweck der Volkszäh lung 
und die spezifische Geheimhaltung zu erläu
tern. Schließlich werden sie Menschen begeg
nen, für die es bei der Volkszählung nicht um 
die etwas abstrakte Befürchtung geht, zu 
"gläsernen Bürgern" zu werden, sondern um 
die ganz konkrete Sorge, im Zuge der Volks
zählung als illegale Fremde erfaßt und ausge
wiesen zu werden. 

Jemand der plant, die Volkszählung 1991 
zu boYkottieren, sollte sich sein Vorhaben 
nochmals überlegen. Vielleicht scheint es ihm 
dann besser, nicht durch bürgerlichen Unge
horsam den Staat "zu schlagen", sondern sich 
mit bürgerlicherWachsamkeit und Solidarität 
dafür einzusetzen, daß die Durchführung und 
Auswertung der Zählung auch wirklich ge· 
setzmäßig erfolgt. 

BeniaminDavy ist Univ. DOI. Im 
r.echtswissenschaftlichen Institut der 
Technischen Universitiit Wien. 
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ZUM PENSIONSERKENNTNIS DES VERFASSUNGSGERICHTSHOFES 

Kein adäquater 
Ausgleich 

Mit Erkenntnis vom 6.12.1990 
(G 223/88 u.a.) hat der Ver
fassungsgerichtshof die maß
geblichen Bestimmungen im 
ASVG bezüglich des verschiede
nen Pensionsanfallsalters bei 
der vorzeitigen Alterspension 
(Frühpension) aufgehoben. 

die das niedrigere Pensionsalter ausgleichen 
soll, gar nicht oder wesentlich weniger ausge
setzt waren". Das seien nach dem Erkenntnis 
"vorwiegend jene Frauen, deren Rollenbild 
sich von jenem der Männer nicht unterschei
det", die also mehr Versicherungszeiten er
werben konnten. 

Bezüglich der aufgrund der Aufhebung 
bis 30. November 1991 neu zu schaffenden 
Regelungen wird der "rechtspolitische Ge
staltungsfreiraum des Gesetzgebers" in mehr
facher Hinsicht vorbestimmt: 

• Einer bloß nach dem Geschlecht dif-
ferenzierenden Regelung fehle laut Erkennt
nis die sachliche Rechtfertigung, weil sie un
geeignet sei, den tatsächlichen Belastungen 
Rechnung zu tragen. Dem Gesetzgeber stehe 
aber frei, durch differenzierende Regelungen 
dem Grad und der Art von faktischen Benach -
teiligungen Rechnung zu tragen. 

zu bewerten. Er setzt sich detailliert mit den 
Nachteilen auseinander, die Frauen dadurch 
erwachsen, daß sie zugunsten der Familie ihren 
beruflichen Werdegang hintanstellen. Hinge
gen findet die Situation von Frauen, die ihre 
Berufstätigkeit nicht unterbrochen hatten, in 
den Über legungen zu wenig Berücksich tigung. 
Diese stellen aber gerade die klassischen Fälle 
der" Doppelbelasteten "dar. Tendenziell wird 
in der Begründung des Erkenntnisses das 
Unterbrechen der Berufstätigkeit mit - not
wendigerweise auszugleichenden - Nachtei
len assoziiert, das Beibehalten von Berufstä
tigkeit hingegen als Indiz für geringere Bela
stung durch Haushalt und/oder Familie ge-
wertet. Hinsichtlich der berufstätig bleiben
den Frauen wurde offensichtlich angenom
men, daß diese es sich eher "leisten" könnten, 
arbeiten zu gehen, etwa weil jemand anderer 
die häusliche Arbeit für sie tätige. Dies mag 
der Grund dafür sein, daß das Erkenntnis als 
praxisfremd empfunden wurde. 

Auch wenn der VfGH die dem Erkennt
nis zugrunde liegenden Voraussetzungen un
terschiedlich gewichtet hat, ist dem Ergebnis 
dennoch zuzustimmen: die Kernaussage, daß 
das frühere Pensionsanfallsalter für Frauen 
kein geeignetes Mittel sei, um die Nachteile
ob durch Berufsunterbrechung oder durch 
Doppelbelastung - auszugleichen, bleibt juri
stisch und politisch zutreffend. 

LetzIich wurden durch dieses Erkennt
nis Bestimmungen aufgehoben, die - obwohl 
frauen begünstigend - an der tradtionellen 
Rollen- und Arbeitsaufteilung unter Frauen 
und Männern festgehalten hatten. Die Wur-
zeln für 'Benachteiligungen von Frauen im 

Der VfGH knüpft damit an die durch die 
"Witwenpensionserkenntnis" (VfSlg 8871) 
eingeleitete Judikatur des Abbaus von ge
schlechtsspezifischen Regelungen an. In der
wie positiv zu vermerken ist - ausführlichen 
Begründung geht der VfGH davon aus, "daß 
viele Frauen aufgrund ihrer traditionellen 
gesellschaftlichen Rolle besonderen Belastun
gen durch Haushaltsführung und Obsorge für 
Kinder ausgesetzt waren und noch ausgesetzt 
sind" und ist der Auffassung, "daß auch bei 
gebotener Durchschnittsbetrachtung die 
F estlegung eines unterschiedlichen Pensions
alters für Frauen und Männer kein geeignetes 
Mittel ist, um den Unterschieden in der ge
sellschaftlichen Rolle von Frauen und Män
nern angemessen Rechnung zu tragen ". Daß 
ein generell niedrigeres Pensionsanfallsalter 
für alle Frauen keinen adäquaten Ausgleich 
für die bei einer bestimmten Anzahl von Frau
en bestehende Doppelbelastung darstelle, 
zeige sich nach Ansicht des VfGH besonders 
im Vergleich der Situation jener Frauen, die 
wegen der Obsorge für Kinder ihre Berufs
laufbahn später beginnen oder unterbrechen 
mußten zu der jener Männer und Frauen, die 
ihre Berufslaufbahn unmittelbar nach der 
Ausbildung begonnen hatten und ununter
brochen fortsetzen konnten: Erstere seien 
besonders dadurch benachteiligt, daß sie ent
weder überhaupt nicht in den Genuß der 
vorzeitigen Alterspension kommen könnten, 
oder aufgrund der geringeren Versicherungs
zeiten eine niedrigere Pension in Kauf neh
men müßten. Nach Ansicht des VfGH begün
stigen die angefochtenen Bestimmungen 
"vorwiegendjene Frauen, die der Belastung, 

• Eine sofortige schematische 
Gleichsetzung des gesetzlichen Pensio
nalters für Männer und Frauen stehe 
der, vom Gesetzgeber zu beachtende, 
Vertrauensschutz für jene Personen, die 
dem Pensionsalter nahe sind, entgegen. 

~. -, 
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• Weiters stellt der VfGH - unter 
Hinweis auf die Richtlinie des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften vom 24. 
Juli 1986 (86/378 EWG) und der Rechts
sprechung des EuGH zu privaten Be
triebspensionssystemen - fest, daß der 
Gesetzgeber die Frage der Harmonisie
rung des gesetzlichen Pensionsversiche
rungsrechtes bei den die gesetzliche 
Altersversorgung ergänzenden Systemen 
(Betriebspensionen) in seine Überlegungen 
bei Neuregelung des Pensionsanfallsalters 
einzubeziehen haben wird. (Anrn.: das im 
autonomen Nachvollzug der EG-Richtlinie 
ergangene Betriebspensionsgesetz, BGB1.282/ 
1990 sieht ein einheitliches Pensionsanfallsal
ter vor.) 

Mitdiesem Erkennmisverfolgtder VfGH 
weiterhin die Linie des Abbaus von ge
schlechtsspezifischen Regelungen, die durch 
das "Witwenpensionserkennmis" vorgegeben 
war. Von Frauenseite wurde diese Entschei
dung vielfach abgelehnt. Diese Reaktion ist 
verständlich, wurden doch frauenbegünstigen
de Regelungen abgebaut. In seiner Begrün
dungzeigtsich derVfGH bemüht, Lebenszu
sammenhänge von Frauen zu ergründen und 
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Berufsleben wurden von diesen Regelungen 
nicht berührt. Vielfach wurde dennoch kriti
siert, daß durch die Aufhebung eine "Begün
stigung" weggefallen sei, bevor ein Ausgleich 
geschaffen worden wäre. Diese Kritik richtet 
sich vor allem an die Untätigkeit der Politiker
Innen. Durch das V fGH -Erkenntnis sind diese 
zumindest in der Frage der Pensionen zum 
Handeln gezwungen. Somit wurde die Dis
kussion um die Berücksichtigung von Fraue
ninteressen etwas in Bewegung gebracht. Ob 
dies wirklich einen Vorteil für Frauen dar
stellt, wird an den neuen pensionsrechtlichen 
Regelungen und daran, wie in anderen Rechts
bereichen dem Bestreben um tatsächliche 
Gleichstellung entsprochen wird, zu messen 
sem. 
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VOLKSBEGEHREN VOM 22. BIS 29. APRIL: 

Direktmandat für 
Volksgruppen 

Von Montag, 22. April, bis 
Montag, dem 29. April dieses 
Jahres wird in Österreich das 
Volksbegehren "Direktmandat 
für Volksgruppen" aufliegen. 
Ausgehend von der momentan 
gültigen Nationalratswahlord· 
nung zielt es, kurz gefaßt, 
darauf, Listen der ethnischen 
Minderheiten die Möglichkeit 
einzuräumen im Nationalrat 
vertreten zu sein, sofern sie 
genug Stimmen erhalten. 

Erreicht werden soll dies durch eine Umgrup
pierung der Wahlkreisverbände (Wahlkreise, 
in denen Volksgruppen leben, Wahlkreisver
band I, Rest Wahlkreisverband 11), sowie der 
Befreiung von der Grundmandatsklausel bei 
der Vergabe von Restmandaten, sofern die 
Kandidatenliste nachweislich nur aus Mitglie
dern der Volksgruppe(n) besteht. 

Kurz die Vorgeschichte: seit längerem 
gab es bei Vertretern der ethnischen Minder
heiten Österreichs Überlegungen, wie sie 
unmittelbar, ohne "Adoption" durch eine Par
tei, ihre Anliegen im parlamentarischen Raum 
artikulieren und vertreten könnten. In den 
letzten Jahren kristallisierte sich immer stär
ker der Wunsch nach einer (siehe Begrün
dungsteil), aufgrund der speziellen Lage der 
Volksgruppen legitimierten Sonderregelung 
heraus, wie es sie ja etwa in Südtirol (Ladiner) 
oder Schleswig-Holstein (wo die jeweils stärk
ste Liste der dänischen Minderheit, welche 
sich allerdings ohnedies im Süd-Schleswig
schen Wählerverband/SSW zusammenge
schlossen hat, von der S%-Sp(:rrklausel ausge
nommen ist) schon gibt. 

Bei der letzten Nationalratswahl hätte es 
beinahe schon eine Kandidatur der'österrei

ke einer Minderheitenkandidatur gezeigt und 
damit die Berechtigung ihres Anliegens un'
terstrichen hätte, die meisten Minderheiten
verbände hatten dieser Vorgangsweise schon 
zugestimmt. Doch die Landesversammlung 
der Kärntner Einheitsliste/KEL (Liste der 
slowenischen Minderheit in Kärnten) stimm
te der Kandidatur nicht im vom Vorstand 
gewünschten Ausmaß einer Zweidrittelmehr
heitzu. 

Der mittlerweile aus dem Bereich der 
Grünen Alternative weitgehend beseitigte Ex
KEL-Obmann (er legte wegen des Scheiterns 
der Kandidatur seinen Vorsitz zurück) Karel 
Smolle konnte aber einem Volksbegehren, 
das die oben angeführten Forderungen für 
eine Vertretung der ethnischen Minderheiten 
erhebt, noch in der letzten Gesetzgebungspe
riode die für das Einleitungsverfahren ausrei
chende Anzahl von Unterstützungsuntersehrif
ten von Nationalratsabgeordneten (die sieben 
grünalternativen und FPÖ-Abgeordneter Fri
schenschlager) sichern. Zentralausschuß und 
der Hauptausschuß der Universität Wien der 
ÖH haben einstimmig die Unterstützung des 
Volksbegehrens beschlossen. Alle, welche die 
österreichischen Volksgruppen zu einer ge
nuinen Vertretung verhelfen wollen (was wohl 

chischen Volksgruppen gegeben, die die Stär- ... und ethnische MinderheitenP 
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auch auf die Mehrzahl der geschätzten JURI
DIKUM-Leser Innen zutreffen wird), sind nun 
aufgerufen, in der Woche vom 22.-29. April 
das Volksbegehren "DIREKTMANDAT 
FÜR VOLKSGRUPPEN" zu unterstützen. 

Lassen wir aber nun die Betreiber via 
Volksbegehrenstext selber zu Wort kommen: 

Begründung 

Die österreich ischen Volksgruppen - Tsche
chen, Slowaken, Ungarn und Kroaten in Wien, 
Ungarn und Roma im Burgenland, Slowenen 
in Kärnten und in der Steiermark - haben 
aufgrund ihrer geringen zahlenmäßigen Stär
ke bei Nationalratswahlen in keinem der den 
Bundesländern entsprechenden Wahlkreise 
die Möglichkeit, miteinerdeklarierten Volks
gruppenliste ein Grundmandat zu erreichen. 
Für ein Grundmandat waren bei den Natio
nalratswahlen 1990, von Wahlkreis zu Wahl
kreis versch ieden, zwischen 21.000 und 27.000 
Stimmen für eine wahlwerbende Gruppe 

'-notwendig. Auch wenn man die Volkszäh
lungsergebnisse bezüglich der Richtigkeitder 
Resultate über die zahlenmäßige Stärke der 
Volksgruppen in Zweifel zieht, zeigt sie doch 
deutlich, daß keine der österreichischen Volks
gruppen mehr als 20.000 wahlberechtigte 
Angehörige hat. Selbst wenn alle Angehörigen 
einer Volksgruppe dem Wahlaufruf einer 
Volksgruppenliste folgen würden, wäre das 
also nich t ausreichend, um ein Grundmandat 
zu erreichen. Weil die Volksgruppen in ver
schiedenen Wahlkreisen beheimatet sind, 
kann auch ein gemeinsames Auftreten die 
Wahlaussieh ten einer Volksgruppenliste nicht 
verbessern. 

Problem: 

In Volksgruppenangelegenheiten ist das reine 
Prinzip der Mehrheitsdemokratie kein geeig
netes Instrument zur Regelung von. Interes-
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sensgrundsätzen, weil die Volksgruppe natur
gemäß immer in der Minderheitenposition 
verbleiben wird. Aus demselben Grund eig
nen sich Volksgruppenangelegenheiten auch 
nicht für tagespolitische Auseinandersetzun
gen zwischen den Parteien. Deshalb muß in 
Volksgruppenangelegenheiten das Prinzip der 
Mehrheitsdemokratie mit dem Prinzip der 
"ethnischen Partnerschaft", wonach keine 
Entscheidunggegen den Willen der Mehrheit 
der Volksgruppen gefällt werden soll, verbun
den werden. 

Ohne Mitwirkung beider Seiten an der 
Entscheidungsfindung ist "ethnische Partner
schaft" nicht möglich. Der Nationalrat hat 
ständig wesentliche, die Fragen der Existenz 
und der Entfaltungsmöglichkeiten der öster
reichischen Volksgruppen unmittelbar betref
fende Entscheidungen zu fällen. Wenn die 
Volksgruppen mit zumindest einem ihrer 
Repräsentanten im Nationalrat vertreten sind, 
kann davon ausgegangen werden, daß ihre 
Anliegen im Parlament vorgebracht werden 
und Lösungen im Einvernehmen zwischen 
Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung 
möglich sind. Im gegenteiligen Fall besteht 
ständig die Gefahr, daß sich die Volksgruppen 
"übergangen fühlen", was sowohl die Kon
flikt- aber auch die Assim ilierungshereitsch aft 
fördern kann. 

Das Ziel des Begehrens 

Dieses Gesetz soll deklarierten Volksgrup
penlisten die Möglichkeit geben, in einem 
dem Verhältniswahlrecht entsprechenden 
Verfahren Nationalratsmandate zu erreichen, 
auch wenn sie in keinem der Wahlkreise ein 
Grundmandat erringen konnten. 

Regelungen, die Volksgruppenlisten bei 
der Zuteilung von Mandaten in verschiedener 
Weise bevorzugen und ihnen eine Mitwir
kung an der Entscheidungsfindung in den 
Parlamenten ermöglichen, bestehen in zahl
reichen Ländern Europas, vor allem auch in 

einigen unserer Nachbarländer. 
Eine Änderung der N ationaira tswahlord

nungzugunsten von VolksgrLJppcnlistcn wäre 
kein Verstoß gegen das Glcichbehandlungs
gebot der österreichischen Vcrfassung. In 
diesem Zusammenhang sei vor alkm auf das 
Erkenntnis des Verfassungsgcrichtshofes vom 
S. Oktober 1981 hingewicsen, in dem es heißt: 
"Die vom Verfassungsgesetzgebcr dcm Min
derheitenschutz zugemessene Bedeutung 
verlangt bei Regelungen, die die Stcllung ciner 
Minderheit innerhalb andercr gescllschaftli
cher Gruppen betreffen, eine sehr differen
zierende Abwägung. Eine mchr oder minder 
schematische Gleichstellung von Angehöri
gen der Minderheiten mit Angehörigen ande
rer gesellschaftlicher Gruppen wird der ver
.fassungsgcsetzlichen Wertentschcidung (zu
gunsten des Minderheitenschutzes) nicht 
immer genügen können. Je nach dem Rege
lungsgegenstand kann es der Schutz von 
Angehörigen einer Minderheit gegenüber 
Angehörigen anderer gesellschaftlicher Grup
pen sachlich rechtfertigen und sogar erfor
dern, die Minderheit in gewissen Belangen zu 
bevorzugen. " 

Aus diesem Urteil des Verfassungsge
richtshofes geht hervor, daß eine Vertretung 
der Volksgruppen im Nationalrat zwar nicht 
verfassungsreehtlich geboten ist, daß aber eine 
gewisse Erleichterung für Volksgruppenlisten 
bei der Mandatsverteilung im Sinne des 
Gleichbehandlungsgebotes sach lich gerecht
fertigt wäre. 

Methode: 

Deklarierte Volksgruppenlisten sollen auch 
dann Anspruch auf Mandatszuweisungen im 
zweiten Ermittlungsverfahren haben, wenn 
sie im ersten Ermittlungsverfahren in keinem 
der Wahlkreise ein Grundmandat erreicht 
haben. Volksgruppenlisten sollen also in je
dem Fall bei der Zuteilung der Reststimmen
mandate berücksichtigt werden. Eine solche 

Änderung crfordert keine Verfassungsände
rung und stellt keine Durchbrechung des 
Verhältniswahlrechtes dar. Auch Volksgrup
penlisten müssen zumindest jene Anzahl von 
Wahlstimmen erreichen, die der Wahlzahl für 
das letzte zu vergebende Mandat im zweiten 
Ermittlungsverfahren entspricht. Das Volks
gruppenmandat wäre somit kein Virilmandat, 
sondern wäre in der selben Weise demokra
tisch legitimiert wie alle übrigen Mandate. 

Der Hinweis auf § 1 Abs. 2 VGG soll 
Mißbräuche verhindern und den Maßstab für 
eine Kontrolle der Volksgruppenlisten durch 
die Gerichtsbarkeit öffentlichen Rechts bil
den. Die Zusammensetzung der Wahlkreis
verbände soll derart verändert werden, daß 
jene Bundesländer, in denen die Volksgrup
pen beheimatet sind, einen Wahlkreisverband 

bilden. lli.r ••• _Jr_jjlsj 

Nochmals: Nicht verges
sen bzw. im Kalender vor
merken: 

22.-29. April 
"DIREKTMANDAT FÜR 

VOLKSGRUPPEN" 

Unterstützbar im jeweiligen Gemein
deamt bzw. magistrafischen Bezirk
samt und in Wien auch noch bei der 
Magistrafsabteilung 62/Wahlen (Ler
chenfelderstr.4) 
Amtlichen Lichtbildausweis bitte 

nicht vergessen 

Weitere Infos: Informationszentrum 
der österreichischen Volksgruppen, 
Teinfaltgasse 4, 1010 Wien; Telefon: 
533-15-04 

LEERE UND MÖBLIERTE MIETWOHNUNGEN • UNTERMlETZIMMER 

STUDENTEN HAUPTMIETEN • BÜROS. OHNE ABLÖSE. 

BREZINA REAL. MÜLLNERGASSE 5. 1 090 WIEN. MO-FR VON 1 3 00_1 8 00, TELEFON
ISCHE AUSKÜNFTE 1000_1800• TELEFON: 346467-343235 (310 88 77) SERIE. 
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2. WOHNRECHTSÄNDERUNGSGESETZ: 

Kein adäquates Mittel 
gegen die Wohnungsnot 

Am 31. 1.91 ist das 2. Wohn
rechtsänderungsgesetz (2. 
WÄG) im Parlament beschlos
sen worden. Es beinhaltet die 
Änderung des WGG 1979 , die 
Änderung des MRG 1981, die 
Änderung des Aktiengesetzes 
1975, Maßnahmen zur Hilfe 
für Wohnungssuchende und 
Übergangs- und Vollzugsbe
stimmungen. Das WÄGist mit 
1. 3. 1991 in Kraft getreten. 
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Diese Gesetzesinitiative ist, fürs erste betrach
tet, vom (verständlichen) Wunschgedanken 
der Regierungsparteien getragen, den auf 
ihnen lastenden Druck der schlechten und 
quantitativ unzureichenden Wohnversorgung 
in Österreich zu verringern. Mittels Locke
rung der Befristungsschranken, durch einma
lige Aktionen für Vermieter, zusätzliche Befri
stungsmöglichkeiten nutzen zu können, sol
len endlich eine Vielzahl der leerstehenden 
Wohnungen auf den Markt gebracht - im 
Bericht des Bautenausschusses heißt es mobi
lisiert - werden. Um die vorübergehende 
Wohnversorgung von sozialen Randgruppen, 
das heißt beispielsweise von AusländerInnen, 
Flüchtlingen, Haftentlassenen zu verbessern, 
sollen Sozialhilfeorganisationen im Rahmen 
eines besonderen "Anmietungsmodelles" auf 
Zeit befristet über Wohnraum für ihre Klien-
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ten verfügen können. Auch die gemeinnützi
gen Genossenschaften sollen ihren Beitrag 
zur Auflockerung der gespannten Wohnsitua
tion leisten: Besonders preiswerte Wohnun
gen früherer Bauperioden (die Zahl von 40.000 
Wohnungen wird angeführt!) sollen für ein
kommensschwächere Familien reserviert 
werden. Es liest sich zu schön, um wahr zu 
sein. Der erste Gedanke: Hoffentlich lassen 
sich die Adressaten dieser Regelung - die Ver
mieter von Wohnraum - durch so viel Eilt
schlossenheit und guten Willen seitens der 
Parlamentarier zur Vermietung hinreißen. 
Nach näherer Durchsicht der einzelnen Be
stimmungen haben sich die Zweifel hinsicht
lich der Umsetzbarkeit dieses "sozialen 
rimentes" in Gesetzesform verstärkt und auf, 
kommende Erwartungshalwl1gell v.d()(kl' 
legt. 
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Leerstehenden Wohnraum auf 
den Marlet bringen 

Zusätzlich zur Ausdehnung der Befristungs
schranken für Eigentumswohnungen von 
bisher 5 auf nunmehr 10 Jahre werden im 2. 
WÄG 1991 zwei unterschiedlich konzipierte 
Maßnahmen vorgestellt: 1. Zwischennutzung 
von leerstehendem Wohnraum bis zur anste
henden Sanierung; Zitat: ,,§ 1 Für Wohnun
gen in Gebäuden (Baulichkeiten) mit mehr als 
zwei selbständigen Wohnungen kann - auch 
ohne Vorliegen der Voraussetzungen nach § 
29 Abs 1 des MRG bis zum Beginn der Auf
nahmeder Sanierungsarbeiten - schriftlich ein 
Hauptmietvertrag miteinem Hauptmieter im 
Sinne des § 2 dieses Artikels mit einer insge
samt 3 Jahre nicht übersteigenden Dauer 
schriftlich vereinbart werden, wenn die Sanie
rung der Wohnung unter Zuhilfenahme von 
Förderungsmitteln einer Gebietskörperschaft 
beabsichtigt ist und dies der Förderungsträger 
schriftlich bestätigt. §2 Die Landesregierung, 
in deren Bereich ... Sanierungen von Wohnun
gen ... durchgeführt werden, hat mit Bescheid 
für den örtlichen Wirkungsbereich einer ge
meinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken dienende Körperschaft, Religions
gesellschaft oder sonstige Personengemein
schaften auf deren Antrag als zum Abschluß 
von befristeten Mietverträgen im Sinne des § 
1 berechtigt anzuerkennen, wenn 1. Bedarf 
nach solchen Zwischennutzungen besteh t und 
2. der Antragsteller die ausreichende Gewähr 
dafür bietet, gemeinnützige, mildtätige Zwec
ke zur Hilfe von Wohnraomsuchenden zu 
erfüllen ... " 

Ohne die verfahrensrechtlichen Konse
quenzenmiteinzubeziehen, sind jedenfalls die 
notwendigen Voraussetzungen zum Abschluß 
eines (maximal) dreijährig befristeten Miet
verhältnisses beeindruckend: schriftliche 
Förderungszusicherung seitens des Vermie
ters, bescheidmäßige Anerkennung eines 
"sozialen, mildtätigen Status'" seitens des 
Mieters. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusam
menhangauch, daß die öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften wie Bund, Land und Gemein
den nicht in den potentiellen Mieterkatalog 
aufgenommen worden sind, zumal es auf 
Gemeindeebene - schon vor dem Hintergrund 
der bisherigen Gesetzeslage - immer wieder 
Versuche gegeben hat, privaten Wohnraum 
zur Weitegabe an Wohnungssuchende anzu
mieten. 

2. Einmalig erweiterte Befristungsmög
lichkeiten bei Vermietung unvermietet leer
stehender Wohnungen; Zitat: ,,§ 4 Abs 1 Für 
Wohnungen in Gebäuden mit mehr als zwei 
selbstständigen Wohnungen kann unbescha
detdes § 29MRG ineinem Hauptmietvertrag 
für eine Wohnung eine 3 Jahre übersteigende 
Vertragsdauer schriftlich vereinbart werden, 
wenn die Wohnung spätestens ab 1 S. Novem
ber 1990 riachweisbar unvermietet leersteht 
und nach dem 1. März 1991 bis längstens 31. 
Dezember 1991 vermietet wird ... §4 Abs 3 
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Eine einmalige Verlängerung um bis zu wei
teren dreijahren istzulässig, sofern der Haupt
mietzins nicht höher ist, als der ursprünglich 
vereinbarte, zulässige Hauptmietzins unter 
Berücksichtigung der Indexveränderungen ... " 

Mit beiden Maßnahmen wird ein und 
dieselbe Richtung verfolgt. Es soll sowohl 
durch die Ausweitung der Befristungsschran
ken des MRG bei Eigentumswohnungen als 
auch durch die Schaffung von neuen Befri
stungsmöglichkeiten diese Seite des Kündi
gungsschutzes aufgeweicht und damit der 
Anreiz für die Vermietung von leerstehenden 
Wohnungengeboten werden. Dabeigehtman 
wohl von der (geprüften?) Annahme aus, daß 
die bestehenden Befristungsschranken zumin
dest eine der gravierenden und daher zu be
seitigenden Ursachen für die Nichtvermie
tung von Wohnraum darstellen. Es ist sicher
lich richtig, daß die Einhaltung von Befri
stungsschranken die Vermietung von Woh
nungen aus Vermietersicht erschwert und 
behindert. 

Allerdings wird dieser Umstand alleine 
einen vermietungswilligen Hauseigentümer 
nicht daranhindern, unter Ausschöpfungaller 
rechtlich gedeckten Mittel (klassisches Bei
spiel: Räumungsvergleiche) seine Wohnung 
auf den Markt zu bringen. Der viel gravieren
dere Punkt bei der Leerstehung von Wohnun
gen liegt wohl in den bestehenden - vom W ÄG 
unberührt gebliebenen - Mietzinsbildungs
und Mietzinsverwendungsvorschriften des 
MRG. Solange in diesem Bereich keine Ände
rung, das heißt Angleichung der durch etliche 
Rechtsschichten schon sehr zersplitterten, 
unausgewogenen und durch viele Kompro
misse gezeichneten Vorschriften in Gang 
kommt, kann man sich realistischerweise von 
legistischen Bemühungen dieser Art nicht 
allzuviel erwarten. 

Sozialer Auftrag der WBG 

Im § 39Abs 18WGG wird für "Billigwohnun
gen" im Bestand der Genossenschaften ange
ordnet, daß im Falle einer anstehenden Neu
vermietung diese nur mehr einem "begün
stigten Personenkreis" zur Nutzung überlas
sen werden dürfen. 

Erste Einschränkung: Dies gilt nicht für 
Bauvereinigungen, die von vornherein das Ziel 
haben, nur an einen bestimmten Personen
kreis mit Wohnungen zu versorgen (z. B. 
BUWOG-Wohnungen für Bundesbedienste
te; für Eisenbahner reservierte Wohnungen), 
solange die gewährten Förderungsdarlehen 
nicht getilgt sind. Zweite Einschränkung: Die 
Landesregierungen haben durch Verordnung 
jeweils für ihr Land die Voraussetzungen fest
zulegen, unter denen Personen als begünstigt 
anzusehen sind. Die bevorzugte Wohnversor
gung dieser Personengruppe ist für die Genos
senschaft in jenen Ländern nicht bindend, in 
denen eine solche Verordnung nicht erlassen 
wurde. 

Gleichzeitig mit diesem sozialen Auftrag 
an die Wohnbaugenossenschaften wurde -qua
sials Gegensteuerung- im § 20Abs2WGG die 
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30er Jahre: Modell des Karl Marx Hofes 

schon seit dem 1. Wohnrechtsänderungsge
setz 1987 bestehende Aufkündigungsmöglich
keit für bestimmte Dienstwohnungen auf 
weitere Miet- und Nutzungsverhältnisse aus
geweitet. Demnach soll seitens der Wohnbau
genossenschaft das Miet- oder Nutzungsver
hältnis über Billigstwohnungen aufgekündigt 
werden können, wenn der Mieter sich wei
gert, "der Errichtung des Entgeltes für die 
Überlassung des Gebrauches seines Miet-oder 
Nutzungsgegenstandes auf den Betrag zuzu
stimmen, der unter Anwendung des Schillin
geröffnungsbilanzgesetzes (dieses beinhaltet 
Neubewertungsregelungen für ältere Baulich
keiten) und nach den Vorschriften des WGG 
(Kostendeckungsprinzip!) zu entrichten wäre ". 
Eines ist dabei erstaunlich: Mit dieser soge
nannten Änderungskündigung wird im Be
reich des gemeinnützigen Wohnbaus jenes 
Ziel erreicht, von dem private Vermieter oft 
nur träumen: durch wirksames Eingreifen in 
bestehende Altverträge können N iedrigstm iet
zinse auf ein wirtschaftlich angemessenes 
Niveau angehoben werden. Für den Fall, daß 
der Mieter den erhöhten Betrag nicht leistet: 
Aufkündigung! 

IIRechtsanpassungenl1 im 
Bereich des MRG 

Im Bericht des Bautenausschusses wird her
vorgekehrt, daß es dem Gesetzgeber dabei um 
mehr Klarheit für Mieter und Verm ieter, dam it 
um mehr Rechtssicherheit für die Bevölke
runggeht. Mitden nunmehr unternommenen 
Anstrengungen ist man dem zugegebenerma
ßen sehr hoch gesteckten Ziel nur unmerklcih 
näher gekommen. Zu den einzelnen Ände
rungen: 

Anwendungsbereich - Koordination mit 
dem WGG (§ lAbs 3 MRG): Die bisherige 
Aufzählung der einzelnen Paragraphen des 
MRG, welche für Genossenschaftswohnun
gen nicht gelten sollen, wurde durch einen 
generellen Verweis auf § 20 WGG ersetzt. 
Somit ist dem MRG nicht mehr zu entneh
men, in welchem Umfang es auch aufGenos-
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sensehaftsverträge anzuwenden ist. Ob dies 
der Rechtssicherheit und Klarheit dient, sei 
dahingestellt. 

Ersatz von Aufwendungen auf eine 
Wohnung (§ 10 MRG): An den Anspruchsvo
raussetzungen (Hauptmietverhältnis, Durch
führung von nützlichen Verbesserungsarbei
ten innerhalb der letzten 20 Jahre, teilweise 
ersetzbare Zustimmung des Vermieters) und 
an dem zu ersetzenden Katalog von Arbeiten 
(Licht-, Gas, Wasserleitungen, Sanitär- und 
Heizungsanlagen, die Zusammenlegung von 
zwei Kategorie D Wohnungen, die Erneue
rung eines schadhaften Fußbodens, aus öf
fentlichen Mitteln geförderte Sanierungsar
beiten) hat sich nichts geändert. Die Neurege
lung betrifft die ordnungsgemäße Geltend
machung des Anspruchs durch Vorlage von 
Rechnungen (bisher: unter Angabe der Höhe) 
und die Begrenzung der Höhe des Anspru
ches durch Einführung von Ausschreibungs
fristen (bisher: gemeiner Wert bzw. tatsäch
lich gemachter Aufwand). Die Abschreibungs
regelungen (je nach Verbesserungsarbeit 1/10 
oder 1/20; bei geförderten Arbeiten die Darle
henslaufzeit) sind begrüßenswertund können 
bei der Bewertung der Aufwendungen durch
aus eine Hilfe sein; dies kann allerdings nicht 
darüber hinwegtrösten, daß die Bemessungs
grundlage für die Ausschreibung geschmälert 
wird, in dem nur mehr Rechnungen belegba
rer Arbeiten einbezogen werden. Die Rech
nungslegung dürfte vor allem bei länger zu
rückliegenden Verbesserungsarbeiten nicht 
immer einfach sein. 

Übergangsbestimmungen: Zusätzlich 
könnten die zum § 10 MRG erlassenen Über
gangsbestimmungen im Art. V des Gesetzes 
noch zu einiger Verwirrung beitragen. Eines 
ist klar: Auf schon anhängige Verfahren sind 
die alten Vorschriften anzuwenden. Bei An
sprUchen, die nach dem 1. März fällig werden, 
gilt es zu unterscheiden, wann sie vorgenom
men wurden: vor 1982, nach 1991 - hier greift 
die neue Rechtslage; nach 1982, vor 1991 -
hier ist die Übergangsregelung anzuwenden, 
das heißt die allgemeineAbschreibungsquote 
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ist 1/20 und die Vorlage von Rechnungen ist 
nicht zwingend. Sonderregclungcn bestehen 
fUr geförderte Aufwendungen, die Abschrei
bung erfolgt - egal wann getätigt - auf Datle
hensdauer. 

Weitere Änderungen: Im neuen § IOAbs 
6 MRG erhält der scheidende Mieter einen 
weiteren Adressaten fUr seine Aufwandersatz
forderung: Neben dem Vermieter kann auch 
der neue Mieter den Anspruch mit der Folge 
befriedigen, daß sich seine "Vorleistungen" 
mietzinsmindernd auszuwirken haben. Um
gekehrt heißt das: Leistet der Vermieter den 
Aufwandersatz, kann er diesen unter bestimm
ten Voraussetzungen wahlweise auf 10 Jahre 
verteilt als Ausgabe in der I-lauptmietzinsre
serve ausweisen oder ihn in Form eines höhe
ren Mietzinses auf den Nachmieter Uberwäl
zen. Die Wahl zwischen den beiden Varianten 
dürfte wohl in erster Linie beim Vermieter 
liegen. 

Befristungsmöglichkeiten (§ 29 MRG): 
Wie schon im Zusammenhang mit dem The
ma leerstehende Wohnungen erwähnt, wur
den die Befristungsschranken für Räumlich
keiten in Wohnungseigentum (Wohnungen 
und Geschäftslokale) von Sauf 10 Jahre ange
hoben. Zusätzlich wurde dem Mietereine vor
zeitige Aufkündigungsmöglichkeit nach Ab
lauf der ersten S Jahre eingeräumt; dies unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungs
frist. 

KUndigungsbeschränkung (§ 30 MRG): 
Als "Ausgleich" fUr die Lockerung der Befri
stungsschranken sollte die Verstärkung des 
KUndigungschutzes mit den nachstehenden 
zwei Änderungen erreicht werden. Ziffer 8 
betrifft die Eigenbedarfskündigung ohne 
Ersatzbeschaffung. Im Bereich der Vermie
tung von Wohnungseigentum durch den 
Wohnungseigentümer entfällt die sonst vor
gesehene Interessenabwägungzum Sch utzdes 
M.ieters. Dies hat sich durch die vorgenomme
ne Ergänzurig im Gesetzestext "nach Woh
nungseigentumbegründung" nicht geändert, 
sodaß die Neuregelung eher als KlarsteIlung 
im Sinne der bisherigen Interpretation denn 
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als Verstärkung des KUndigungsschutzes 
gewertet werden kann. Ziffer IS betrifft die 
AufkUndigungwegen Abbruch oder Umbau 
des Hauses zur Neuschaffung von mehr 
Wohnraum im Sinne des öffentlichen Interes
ses mit Ersatzbeschaffung. In dem vorgesehe
nen Verwaltungsverfahren zur Erfassung des 
sogenannten "Interessenbescheides" wurde 
bisher nur das öffentliche Interesse geprUft, 
ohne daß Anliegen der Altmieter berücksich
tigt we,rden konnten. Durch die neue Rege
lung sind die schutzwUrdigen Interessen der 
betroffenen Mieter mitzuprUfen. Ob dieser 
Ausdruck des guten Willens der Abbruchs
und Sanierungspekulation etwas anhaben 
kann, wird die Praxis beantworten. 

Räumungschutz des Scheinmieters (§ 34a 
MRG): Diese Bestimmung ist zur Gänze neu. 
Sie geht im Wesentliche'n von nachstehen
dem Sachverhalt aus: Es besteht ein vorge
schobenes Untermietverhältnis; der "Unter
mieter" beantragt beim Schlichtungsamt die 
Anerkennung seiner Hauptmietrechte. Der 
Hauseigentümer reagiert darauf m it der Auf
kUndigung seines "Hauptm ieters "; dieser läßt 
dieAufkUndigungrechtswirksam werden. Die 
Exekution wird eingeleitet und trifft den in 
der Wohnung lebenden "Untermieter". Zum 
Schutz des "Untermieters" wird ihm im Exe
kutionsverfahrenein Antrag auf Aufsch iebung 
(Hemmung) der Exekution eingeräumt. Vor
aussetzung ist ein Antrag auf Anerkennung 
der Hauptmietrechte und daß glaubhaft ge
macht wird, daß die Exekution zur Vereite
lung der AnsprUche geführt wird. Die Exeku
tion ist vollständig einzustellen, wenn der 
Mieter rechtskräftig als Hauptmieter aner
kannt wird. 

Schlichtungsverfahren (§ 37 MRG): 
Gegen Ende eine erfreuliche Tatsache. Strei
tigkeiten Uber die Feststellung der Höhe und 
den Ersatz von Aufwendungen sowie Uber 
RUckz~hlungen von verbotenen Leistungen 
und Entgelten (z. B. Ablösen) wurden vom 
streitigen, kosterlintensiven Verfahren vor den 
Bezirksgerichten in das außerstreitige Verfah
ren vor den Sehlichtungsstellen verfagert.Dies 
bedeutet jedenfalls eine verfahrensreehtlichc 
Besserste 11 ung der Parteien, n ich,t zu letzt durch 
den risikoloseren Zugang zum Recht. 

Abschließend darf daran erinnert wer
den, daß im Rahmen des Übereinkommens 
zwischen SPÖ und ÖVP eine große Wohn
rechtsreform vereinbart wurde. Ein zusam
menfassendes Bundeswohngesetz soll in der 
erstenjahreshälfte 1991 durch eine parlamen
tarische Enquete vorbereitet werden. Das Ziel 
wäre eine Rechtsbereinigung und Harmoni. 
sierung im für den BUrger (und nicht nur für 
den!) unübersichtlich gewordenen Wohn
rechtsfeld. Die Vorarbeiten für dieses Gesetz 
sollen mögl ichst binnenjahresfrist abgesch 19s
sen und ein entsprechender Entwurf dem 
Parlament zugeleitet werden. Gott gebe ih
nen die Kraft dazu! 

Monika Gasser-Steiner, Juristin, ist seit 
1982 in der Wohnungsberatung dei 
Magistrates Graz tätig. 
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WOHNUNGS· UND (VERFASSUNGS)RECHTSPOLITISCHE ÜBERLEGUNGEN 
(AM BEISPIEL SALZBURG-STADT)(1) 

Menschenrecht 
auf Wohnen 

l.Daß der degoutanterweise als "frei" apo
strophierte Wohnungsmarkt nicht in der Lage 
ist, die Wohnbedürfnisse lohnabhängigarbei
tender Menschen angemessen zu befriedi
gen, bedarfangesichts des frappanten Kontra
stes zwischen Immobilienspekulation und 
Wohnungsnot keiner ausholenden Argumen
tation (2). Bereits die Alltagserfahrungen bei
nahe jedes einzelnen beinhalten eine Fülle 
einschlägiger Erfahrungen mit spekulativ er
worbenem und wucherisch verwertetem 
Wohnraum (3). Wohnen wird unter Moderni
sierungsbedingungen zunehmend zur Quelle 
von Armut (4). Das ursächliche Geflecht ~) im 
Spannungsfeld zwischen abstrakter Eigen
tumsfreiheitund konkretem WohnbedarfEi
gentumsloser bleibt dem öffentlichen Dis
kurs gleichwohl eigenartig fremd (6). Die 
Wohnmisere wird verkUrzt als Dichotomie 
zwischen leerstehendem Wohnraum und 
Überbelegung(Overcrowding), kategoriemiet
zinsgebundenem und angemessen verzinstem 
Wohnraum, zwischen freifinanziertem Eigen
tumswohnungsbau und ausbleibendem kom
munalem Mietwohnbau begriffen (7). Was 
bleibt ist die ZurUckweisung des sozialpoliti
schen Problems aufindividuelle Notlösungs
strategien. Die kommunale Sozialpolitik gab 
sich bislang nur insofern tangiert, als die Fol
gekosten der Wohnungsnot das Sozialhilfe
budget belasten (I). Allem Anschein nach öff
net sich die Schere zwischen sozial gebunde
nem, preisgUnstigern Wohnraum und der 
Nachfrage unterstUtzungsbedUrftiger Mieter 
immer weiter. Wurden 1979 noch 6,0 Woh
nungen pro 1000 Einwohner fertiggestellt, so 
sank diese Relation bis 1988 auf 5,2 (9), wobei 
der Anteil der öffentlichen Hand im Vergleichs
zeitraum zurUckgegangen ist. Die Zahl der 
Miet- und Genossenschaftswohnungen sta
gniertseitJahrzehnten bei ca. 1.1 Mio. Waren 
1961 noch 52.6% aller bewohnten Wohnun
gen Mietwohnungen, so lag die Vergleichs
zahl 1989 bei nur noch 39%, wogegen 45.8% 
der bewohnten Wohnungen in EigenbenUt
zung des HaueigentUmers standen. Die sich 
in rasant steigenen Grundstückspreisen aus
drUckende Immobilienspekulationschlugsich 
auch im geförderten Eigentumswohnbau nie
der. was u.a. zur Novellierung des Salzburger 
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Wonhbauförderungsrechts (Salzburger Wohn
bauförderungsgesetz 1990) fUhrte (10). Nicht 
zuletzt zeigt die steigende Zahl der Woh
nungswerber, die aus Förderungen "ausstei
gen" müssen, daß die Grenze der ökonomi
schen Rationalität des Wohnungswesens 
überschritten ist. Weiter Hinweise fUr eine 

. Verschärfung der Wohnungsnot finden sich in 
der Zunahme der Mietschulden - 32% aller 
österreichischen Haushalte mit Kreditver
pflichtungen haben Schulden im Zusammen
hang mit Wohnungsanschaffung, -verbesse
rung und -einrichtung<") -, in der Zunahme 
der Zahl der Räumungsklagen (12), der Zunah
me der Zahl der Wohnungsverluste sowohl Al
leinstehender als auch ganzer Familien. Zu
gleich steigt die Zahl der Belegungen in No
tunterkünften, Wohnprojekten und Billigpen
sionen. Und nicht zuletzt das 
"Sandler"problem zeigt dramatisch, wohin die 
EG-konforme Modernisierung der österrei
chischen Wohnungspolitik fUhrt. 

, Rechtspolitisch indiziert dieser Befund 
Handlungsbedarf. Systematisch soll hiebei 
jedoch die Ebene der Wohnungspolitik von 
derjenigen der Rechtspolitik aus folgenden 
Gründen unterschieden werden: zum Ersten 
gestaltet sich die Wohnungspraxis als Setting 
sozialer Konflikte zwischen Vermietern und 
Mietern. Hausverwaltungen und Wohnungs
eigentümern,Wohnbaugenossenschaften und 
deren Mitgliedern u. s. f. weitgehend im Schat
ten des Rechts, wird durch Bargaining, Kon
fliktverzicht, kompromißhaftes Handeln und 
nicht intentionalen Handlungsfolgen geprägt 
(13). Zweifellos deckt bereits eine Verbesse
rung der Mobilisierungs- und Verhandlungs
position sozialer Interessen im Wohn konflikt 
einen Teil dieses Handlungsbedarfs. Dieser 
Aspekt ließe sich als spezielle Frage des Zu
gangs zum sowie der Thematisierung und 
Mobilisierung von Recht hinreichend rubizie
ren. Zum Zweiten jedoch weist die Wohnungs
frage auf ein grundsätzliches Problem, wei
ches über eine bloße Stärkung der Marktposi
tion von Nachfragenden hinausweist. Dabei 
geht es um Strukturprobleme der Nutzung 
bzw. Verwertung von Haus-und Wohnungs
eigentum unter Bedingungen beschleunigter 
ModernisieruJ)g. Damit ist nich t nur der Struk
turwandel in Richtung auf eine Verringerung 
der, durchschnittlichen Haushaltsgrößen 
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gemeint, sondern auch und insbesondere die 
Zunahme der Arbeitskraftmobilität. Nicht 
zuletzt schneidet diese Frage das Thema der 
privaten Reproduktion von Modernisierungs
verlierern an. Rechtspolitisch steht daher in 
Frage. ob und inwieweit die Nutzungs- bzw. 
VerfUgungsbefugnis Uber Wohnraum. und 
damit stellt sich dieser Interventionstyp als 
Eingriff in Grundrechte letztlich auch als 
verfassungsrechtspolitisches Problem. einge
schränkt werden sollte in Wahrnehmung öf
fentlicher. wohnungspolitischer Integrations
politiken. 

Wohnungspolitik als Vermittlung von 
langfristig individuell/familial finanzierbarem 
Wohnraum kann auf mehrere Ebenen anset
zen. Die wohl plausibeiste Lösung des Wohn
problems bestUnde in einer dramatischen di
rekten Einkommensverteilung. wobei die 
regional bzw. lokal ausdifferenzierten Ein
kommenshierarchien die jeweiligen Wohnko
stenlasten internalisieren mUßten. Besonders 
hohe Wohnkosten könnten sich solcherart in 
Tarifverträgen. Zuschlägen in Form von Be
triebsvereinbarungen. Zulagen im Sinne der 
Abgeltung eines überdurchschnittlichen 
Lebenshaltungsaufwandes oder in gesetzli
chen Mindestlohnregelungen niedersch lagen. 
Eine weitere Möglichkeit bestUnde in der 
indirekten Erhöhungdes Einkommens durch 
Beihilfen und Förderungen des nachfragen
den Subjektes. Dem systematisch gleich zu
halten wäre eine steuerliche Alimentation der 
Wohnkosten im Wege von Freibeträgen oder 
Jahresausgleichen. Beide Varianten scheinen 
höchst unwahrscheinlich. nicht nur angesichts 
der Verteilungspolitiken der letzten beiden 
Jahrzehnte. Hinzu kommt. daß die Wohnla
stenentwicklung unmittelbar an regional 
höchst unterschiedliche Dynamiken der 
GrundstUcksspekulation. der öffentlichen 
Bautätigkeit. der "wilden" Verbauung und 
Zersiedelung gekoppelt ist. Auch Transferpo
litiken werden das Wohnproblem nicht ent
schärfen. 

Eine effektivere Strategie der Wohnungs
politikbestünde deshalb im direkten Eingriff 
in den Wohnungsmarkt. in einer Erweiterung 
des Wohnungsangebotes oder einer Reduzie
rung des höchstzulässigen Mietzinses (14): 

Dieses Konzept. den Wohnungsmarkt Uber 
das Angebot an preisgünstigen Wohnraum zu 
steuern. liefe auf die Übernahme eines Immo
bilien- und Wohnungsmarktsegmentes durch 
die jeweilige Gemeinde hinaus. Zentrale Figur 
dieses Konzeptes würde neben einer verstärk
ten kommunalen Wohnbautätigkeit die Un
terbindung der spekulativen Nutzung von 
Wohnraum. 

Als ein Hebel hiezu bietet sich die 
Zwangs bewirtschaftung von leerstehendem 
Wohnraum qua Bundesgesetz und jeweiligen 
länderspezifischen Durch fUh rungsbestim
mungen an. Daß eine bloß steuerliche Bela
stung von unvermietetem Wohnraum ange
sichts der weitläufigen Steuervermeidungs
möglichkeiten von Spekulanten ineffektiv 
. wäre und. wenn überhaupt. nur langfristig 
wirksam werden könnte. ist evident. 'Nicht 
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zuletzt deshalb scheint der unmittelbare 
Zugriff im Sinne einer administrativen Zu
w~isungvon Wohnraum durch die Kommune, 
welche ja auch die Kosten der Wohnungslo
sigkeit zu tragen hat, durchaus probat. Im 
Rahmen der Durchführung eines Wohnungs
beschaffungs-bzw. -zuweisungsgesetzes wäre 
zugleich die amtliche Festsetzung des Ent
gelts für den überlassenen Wohnraum sinn
vollerweise auf der Grundlage landesspezifi
scher Mietspiegel zu regeln. 

Jegliche Wohnungszuweisung macht 
eine nähere, regional differenzierte Verrecht
lichung der Wohnraum nutzung in Forin eines 
Mietspiegels unabdingbar (15). Betroffen da
von wären nichtgeflSrderte Neubauten nach 
1953, Zweifamilienhäuser und nach 1945 er
richtetes Wohnungseigentum. Neben dieser 

I 

50er lallre: FerligteiJbtltl 
Verregelung des sog. "freien" Mietzinses 
umfaßt der Mietspiegel auch den "angemes
senen" (16) Mietzins, wodurch im übrigen die 
akzidentielle Spruch praxis der Außerstreitge
richte dazu vereinheitlicht werden könnte. 
Hiebei wäre es im übrigen angebracht, das 
Außerstreitverfahren in Mietsachen im Sinne 
eines Mahnverfahrens mit umgekehrter 
Beweislastzu effektivieren. Der M ieter mUßte 
einen Antrag beim Außerstreitgericht auf 
Festsetzung des angemessenen Mietzinses 
einbringen, dernach Verstreichungeiner Frist 
ohne Einreden des Vermieters gegenständli
che Wirkung entfaltet. Dies jedoch nur am 
Rande. 

Weitere Überlegungen gehen dahin, die 
Erhaltungs- bzw. Instandhaltungskosten (17) 

vertraglich genutzten Wohnraums generell an 
den Vermieter zurUckzubinden, also die Di
spositionsfreiheit des Mietvertrages einzu
schränken. In dieselbe Richtung deutet die 
Forderungnach einer zwingenden Verzinsung 
aller Kautionen in jeglicher Form. Diese und 
weitere Überlegungen laufen darauf hinaus, 
die Formfreiheit von Bestandsverträgen zu
gunsten einer standardisierten Verrechtlichung 
von Mietverträgen zurückzunehmen. Rechts-
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wirkung entfalten Mietverträge nach Inkraft
treten einer einschlägigen Norm demnach nur 
dann, wenn sie bestimmten Formerfordernis
sen genügten. Im Zweifel, so bei mUndlichen 
Bestandsverträgen, wäre unter Anwendung 
des GUnstigkeitsprinzips von einer den Min
deststandards entsprechenden Vereinbarung 
auszugehen. 

Neben dem Eingriff in die Verwertung 
bereits bestehenden Wohnraums bietet sich 
auch eine mittel- und langfristige Perspektive 
der Regulierung der Wohnbau kosten und 
damit eine Verregelung der Grundstücksprei
se an, deren Hausse die Errichtungskosten 
von Wohnraum in die HÖhe treiben. Schon 
jetzt wird die Alimentierung der Wohnungs
kosten, nicht nur beim geflSrderten Eigen
tumswohnungsbau, pointierterweise durch 

I 
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Verbraucherverschuldung und Wohnbeihilfen 
ermöglicht, also die bloße Umleitung von 
TransferflUssen, wobei letztlich wiederum die 
öffentliche Hand belastet wird. Abhilfe könn
te hier vorerst eine indexierte Kontrolle der 
Entwicklung der GrundstUckskosten sowie 
die Meldepflicht beim EigentUmerwechsel 
sowohl von Bauflächen als auch von Eigen
tumswohnungen verschaffen. Mit der Be
schränkung der Verkehrsfreiheit der Bauflä
che wUrde auch die Möglichkeit ihrer speku
lativen Nutzung eingeschränkt. 

.. Die Länder selbst könnten durch eine 
Umorientierung der WohnbauflSrderung ins
besondere im Hinblick auf die Statuierung 
eines öffentlichen Vorkaufsrechts von Bau
grUnden diese Strategie absichern. In dieselbe 
Kerbe schlägt die Überlegung, die Kommu
nen sollten Wohnraum sobald als möglich am 
freien Wohnungsmarkt ankaufen oder anmie
ten und denWohnungslosen bzw. den von 
Wohnungsnot (Substandard, Überbelegung 
oder gesundheitsschädliche Wohnbedingun
gen) petroffenen gestUtzt zur Verfügung stei
len. Bereits diese partielle Kommunalisierung 
des Wohnungsmarktes. würde sich auf die 
Mietpreise niederschlagen, und das Zinsni-
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veau auch auf dem freien Markt mittelfristig 
dämpfen. 

2. Angesichts der drohenden Devastie
rung der Wohn landschaft, eingekränzt von 
Deregulierungsphänomenen wie der zuneh
menden Übernahme österreich ischen Bau
grunds (18) durch ausländisches Kapital (19) oder 
die zunehmende Zersiedelung nutzbarer 
Räume nimmt sich die rechtliche Absiche
rung des sozialen GrundbedUrfnisses nach 
Versorgung mit Wohnraum vergleichsweise 
be.scheiden aus. Auf völkerrechtlicher Ebene 
findet sich in Artikel 25 der Allgemeinen 
Menschenrechtserklärung (1948) ein Recht 
auf Wohnung, in das der weitergehende, un
spezifischere Anspruch auf eine gesunde 
.Lebenshaltung bereits eingeschlossen ist. In 
Ar~ikel 11 des 'Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
wiederum hat ÖSterreich das Rechteines jeden 
aufangemessenen Lebensstandard einschließ
lich ausreichender Unterbringung anerkannt 
und sich dazu verpflichtet, dieses Recht inner
staatlich zu verwirklichen. GleiChwohl ist 
Österreich nicht dem Beispiel einiger euro
päischer Staaten (20) gefolgt und hat das Recht 
auf Wohnung als Grundrecht (21) statuiert. 
Bezeichnenderweise findet sich nicht einmal 
eine Staatszielbestimmung oder ein einsch lä
giger Programmsatz im österreich ischen Ver
fassungsrecht. BegrUndet wurde diese, soweit 
dem Verfassungsgesetzgeber das Wohnen 
nicht überhaupt ein vorrechtliches Apriori 
blieb, in der Diskussion um eine Garantie der 
Wohnung als lebensnotwendigem Mindest
maß sozialer Integration mit dem Verweis auf 
die mangelnde Realisierbarkeit eines verfas
sungsmäßig gewährleisteten Rechts auf men~ 

. schenwürdiges Wohnen. Gemeinsam ist die
sen Argumentationsfiguren . der redundante 
Verweisaufdie verfassungsrechtliche Bedenk
lichkeit (zz) des Eingriffs in die Eigentumsfrei
heit, genauer: in die privatautonome Verwer
tung des Eigentums an Wohnraum reichte 
dem herrschenden Diskurs nicht hin, das 
Eigentumsrecht als Verwertungsrecht, das 
freilich die spekulative Nicht-Verwertung 
einräumt, zu relativieren (23). Andererseits steht 
dabei in Frage, ob und inwieweit betroffene 
Wohnungssuchenden ein rechtliches Instru
mentarium zur Durchsetzung ihres Grundbe
dürfnisses beigesteIlt werden könnte bzw. 
sollte. Ein individualisierbares, einklagbares 
und justitiables (als Anspruch verfahrens- und 
gerichtsflSrmigdurchsetzbares) Grundrechtauf 
Wohnen konnte sich bis datoweder als sozial
politische Forderung noch als dogmatische 
Figur im verfassungsrechtlichen Diskurs 
durchsetzen. 

So bliebein denkbares subjektives Recht 
auf soziale Integration (%4) auf die programma
tische Vorgabe, Bund und Länder hätten (ge
förderten) Wohnungsbau im möglichen Aus· 
maßzu betreiben, reduziert. Doch auch dieser 
realpolitische Programmansatz erwies sich 
unter den Vorzeichen eines freien Markte",' 
einer Rücknahme der Verteilung.wirkungen 
der Sozialquote und Transferpolitik al, weit
gehend nutzlos. Denn jene Wohnbauförde· 
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rungspolitik weist geradezu" verkehrte" Ver
teilungswirkung auf. Fördermittel kommen 
überproportional Haushalten im mittleren und 
oberen Einkommensstufen zugute, sodaß der 
Anteil der Haushalte in gef6rderten Wohnun
gen mit steigendem Einkommen kontinuier
lich zunimmt, umgekehrteinkommensschwa
che Haushalte weniger Mittel in Anspruch 
nehmen als ihre Zahl vermuten ließe (25). 

Eine besondere Pointe schließlich -geht 
man von einer anhaltenden EG-Euphorie der 
regierenden "Global-approach-coalition" aus 
~ liegt in der Entschließung des europäischen 
Parlaments vom 16.6. 1987, die das Recht auf 
eine gesunde menschenwürdige sowie der 
Familiengröße und -struktur angemessene 
Wohnung als Grundrecht anerkannt hat. Das 
Europäische Parlament hat zugleich die Mit
gliedstaaten aufgefordert, dieses Grundrecht 
in allen Rech tsordnungen durch entsprechen-

60er Jahre: genormte Einöde 
de legislative Akte zu garantieren. Zumindest 
überlegenswert scheint, ob sich eine Annähe
rung Österreichs an die EG über den Weg 
einer stillschweigenden Rechtsnachbildung 
nicht auch auf dieses "Issue" beziehen sollte. 

3. Ein weiterer Hinweis auf die Prob lem
lösungskompetenz einer verfassungs- und 
insbesonders grundrechtspolitischen Umge
staltung des Wohnrechts im Sinne eines mit 
individuellen Klagspositionen versehenen 
Wohnungsbeschaffungsrechts findet sich fer
ner in der Analyse jener administrativen Stra
tegien, mit denen derzeit Wohnungslosigkeit 
bzw. -not be- oder verarbeitet wird. Diese 
Strategien bestehen neben der - wie erwähnt 
pointierterweise nach oben hin um verteilungs
wirksamen - Wohnbauf6rderung sowie dem 
schmalen Segment des kommunalen Gemein
dewohnbaus vor allem in prekärer Beschaf
fung und Alimentierung von Wohnraum via 
Sozialhilfe. 

So wird "Unterkunft" im Salzburger 
Sozialhilfegesetz als Synonym für Wohnung 
nicht vom Richtsatz erfaßt, sondemist durch 
zusätzliche Leistungen abzudecken, welche 
wiederum schematisiert und damit durch eine 
willkürlich eingezogene Obergrenze lim itiert 
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sind. Diese Obergrenze liegt dort, Was ein 
Antragstellerregulär unter dem Titel "Lebens
unterhalt" bekommt (26). Zum Bedarf für die 
Unterkunft zählen dabei nicht nur das Benüt
zungsentgelt (vorwiegend Miete), sondern 
auch die Betriebskosten ohne Beheizung und 
Beleuchtung, die bereits im Sozialhilfericht
satz enthalten sind. Fallweise werden sogar 
Aushilfen bei Installations- und Sanierungsar
beiten gewährt. 

Wohn bedarf und Ansprüche, Wohnrech t 
und Wohnqualität sind Topoi, welche die von 
Wohnungsnot Betroffenen derzeit unter dem 
Vorzeichen der Sozialhilfebedürftigkeit mit 
den Sozialhilfereferenten der Sozialadmini
stration aushandeln müssen. Wie unsicher der 
Boden ist, auf dem sich das Bedürfnis nach 
angemessenen Wohnraum bewegt, zeigt, was 
die Rechtssprechung unter "menschenwürdi
ger Unterbringung versteht. Vorübergehend 

muß der Hilfesuchende im Verständnis des 
Verwaltungsgerichtshofes auch Unbequem
lichkeiten wie eine kärgliche Ausstattung der 
Wohnung, eine primitive Beheizungsmöglich
keitoder Einschränkungen seiner Privatsphä
re hinnehmen. Unzumutbar werden diese 
grundsätzlich zulässigen Beeinträchtigungen 
hingegen dort, wo sie die Intimssphäre des 
Bedürftigen, welches wiederum ein interpre
tationsbedürftiger Begriff ist, durchbrechen 
und das gemeinsame Ordnungs interesse der 
Bewohner (des Hauses, der NotschlafsteIle u. 
s.f.) übersteigen (VwSlg 12138 AIS). 

Zumindest ist spruchmäßig . festgehal
ten, daß die dauernde Unterbringung inOb
dachlosenherbergen, NotschlafsteIlen und 
ähnlichem im Verständnis des VwGHnureine 
Übergangslösung sein kann. Grundsätzlich ist 
festzuhalten, daß die Spruchpraxis des VwG H 
keinereliablen Kriterien zur Bemessung von 

. Wohn bedürfnissen und Wohnrechten nach 
den Sozialhilfegesetzen der Länder beinhal
tet. Darauf deuten ferner die ins Entschei
dungskalkül gezogenen Topoi wie" Familien
gerechtigkeit der Unterkunft", der zur "Selbst
hilfe befahigte" Charakter der Unterkunft, 
die Schaffung einer "angemessenen Privat-
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sphäre" u. a. m. hin, die allesamt auf unbe
stimmte Ermessens- und Rechtsbegriffe ver
weisen wie "angemessen", "vertretbar" oder 
"notwendig". Ohne diese hier weiter ausfüh
ren zu können, muß insistiert werden, ,daß 
diese Begriffe verwaltungsjudiziell vorwissen
schaf tl ich gebraucht werden, da sie jeglicher 
sozialwissenschaftlichen Begründungsfigur 
entraten. Diese in letzter Instanz spekulative, 
weil soziale Prozesse normativ fassende Her
angehensweise legitimiert erst die restriktive 
Implementation der Wohnungslosenhilfe im 
Bereich der Sozialhilfe. 

Unter Verweis darauf, daß ein Recht auf 
Wohnen in der österreichischen Verfassung 
nicht verankert ist, sodaß Wohnraumbeschaf
fung weder Aufgabe der Gemeinden, der 
Länder noch des Bundes ist, ziehen sich die 
Sozialhilfeträger (Länder) mit dem Sanktus 
verwaltungsrechtlicher Unbedenklichkeit 
darauf zurück, Entgelte zur Wohnraum be
schaffung fallweise und unbestimmt zu ver
güten. Weiters gilt, daß "Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wohnversorgung ... aus
schließlich auf freiwilliger Basis im Interesse 
der Menschlichkeit gesetzt" (28) werden. Ver
bürgte Ansprüche existieren hier ebensowe
nig wie Rechtssicherheit. Daß die Ausdeh
nung marginalisierter Einkommenszonen 
gegengleich zu enthemmten Spekulationsstra
tegien in den Rentiersubkulturen zwangsläu
fig· dazu führt, daß die Wohnversorgung via 
Sozialhilfe eine prekäre, befristete und unge
nügende wird, bleibt dem Verwaltungsrech ts
denken äußerlich; insbesondere dort, wo die 
Sozialhilfe· eine präventive Deckung des 
Wohnbedarfs auch gegen den drohenden 
Verlust einer Wohnung im Rahmen der Hilfe 
in besonderen Lebenslagen zwar vorsehen, in 
ihrer Implementation aber nicht gewährlei
sten_ 

4. Jedes rechtspolitisches Szenario, wel
ches einen Weg aus der derzeitigen Wohnmi
sere weisen will, gestaltet sich verfassungs
und grundrechtspolitisch äußerst vorausset
zungsvoll. Insofern nämlich, als ein Recht auf 
Wohnen zu statuieren gehalten wäre, zumin
dest zweierlei beinhalten müßte: einen Pro
grammsatz und eine indivuelle, grundrecht
lich gewährleistete Klagsposition des Betrof
fenen. Ein Programmsatz würde Bund und 
Länder zur Deckung des Wohnbedarfs der 
Bevölkerung sowie zu Erlaß und Durchfüh
rung geeigneter legistischer Maßnahmen 
anhalten, wobei demonstrativ auf öffentlichen 
Wonhbau, Wohnbauf6rderung, Wohnbeihil
fen sowie die VermietungÖffentlichen Wohn
raums abzustellen wäre. Dieser Programmsatz 
würde den einfachen Gesetzgeber im Sinne 
einer spezifizierten Sozialstaatsklauseldarauf 
festlegen, entsprechendes Rechtensprechend 
zu novellieren. Aus der von dieser Stelle aus 
unübersehbaren Fülle von möglichen Detail
regelungen seien einige wenige in gebotener 
Kürze herausgegriffen: 

In Durchführung dieses Programmsat
zes hätte der Bund verstärkte Rechtssicher
heit in bestehenden Bestandsverhältnissen zu 
schaffen (29); Vorstellbar wäre die Aufhebung 
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der halbjährlichen Befristungsmöglichkeit von 
Mietverträgen sowie die Aufhebung der bis
herigen Maximalbefristung im Ausmaß von 
fünf Jahren bei Mietverträgen über Eigen
tumswohnungen, erweiterte Informations
pflicht der Hausvertrauenspersonen bei Sa
nierungs- bzw. Erhaltungsarbeiten sowie der 
Vermietung allgemeiner Teile, weiters die 
taxative Festschreibung der Rechte des Un
termieters und damit im Zusammenhangeine 
Erschwerung der Umgehungsmöglicheiten 
eines Hauptmietverhältnisses. Zu denken ist 
ferner an eine zwingende Verzinsung von 
Kautionen sowie gesetzlich statuierte Rück
forderungsansprüche bei Ablösezahlungen. 
Hinsichtlich des Wohnungseigentums könn
te die Einverleibungvon Wohnungseigentum 
an Substandardwohnungen (Wohungen der 
Ausstattungskategorie D gemäß § 16 Abs. 2 Z 
4 des Mietrechtsgeesetzes) ausgeschlosen 
werden. 

Ferner wäre eine Skalierung des Begriffs 
"angemesener Mietzins" i. S. d. § 16 Abs 1 
Mietrechtsgesetz erforderlich, auf deren 
Grundlage die Länder Durchführungsgesetz
te bzw. -verordnungen mit jeweiligen Maxi
malsätzen zu erlass sen hätten. Die Länder 
könnten hierbei einfachgesetzlich in den 
Wohnungsmarkt gestaffelt eingreifen mittels 
1. der Regulierung des Marktpreises durch 
Mietspiegel, 2. einen umverteilungseffekti
ven Wohnbauf6rderung zugunsten unterer 
Einkommensgruppen sowie die Einbeziehung 
von Qualitäts-, Wohnumfeld- und Mitbestim
mungsaspekte, 3. eigener Wohnbauleistung 
in Abstimmung mit dem kommunalen Wohn
bau, 4. der Einrichtung kommunaler Garan
tiegesellschaften (Stadt als Zwischenrnieter, 
der Wohnungen am freien Markt anmietet 
und gestützt weitervermietet), sowie 5. der 
ausreichenden Alimentierung der Hilfestel
lungfür Akut-Wohnungslose (Notunterkünf
te, betreuter Wohnraum, kommunaler Über
gangswohnraum in den freien Markt) und 
präventiver Hilfestellung für potentiell Woh
nungslose (drohende Delogierung, Sehe i
dungsfälle, Overcrowding). Insbesondere 
käme dies einer Wiedereinführung der Miet
zinsobergrenzen bei den Kategorien A bis 90m2 

und B bis 130m2 gleich. 
Ultima ratio eines derartigen Eingriffs in 

70er Jahre: "Am Schöpfwerk", Wien 
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den Wohnungsmarkt wäre wie angedeutet ein 
Wohnungsanforderungs- bzw. -beschaffungs
gesetz. Damit könnte jegliche zweckentfrem
dete oder widmungswidrige oder spekulative 
Verwendung von Wohnraum, allein bereits 
durch schlichte Nicht-Vermietung (ungerecht
fertigte Leerstehung länger als drei Monate) 
untersagt (30) werden. Zugleich dam it stünde 
eine normative Einschränkung der freien 
Mietzinsbildung vergleichbar einer Mietspie
gelregelung an. Über die einfachgesetzliche 
Bestimmung der Angemessenheit von Miet
zinsen durch regional geltende Skalen hinaus 
hätten die Länder in Wege der Durchführung 
dieses Bundesgesetzes via Verordnung höchst
zulässige Entgelte für die Überlassung von 
Wohnraum festzusetzen, welche sich explizit 
nicht an der Orts- oder Marktüblichkeit des 
Zinses, sondern an seiner volkswirtschaftli
chen Rechtfertigung bemessen müßte. 

Diese Strategien finaler externer Steuer
ung durch Recht werfen, da sie entweder via 
Mietpreisbindung oder Zwangsbewirtschaf
tung einer gravierenden Einschränkung der 
Verfügungs befugnis des Eigen tümers gle ich
kommen, verfassungs- bzw. grundrechtliche 
Fragen auf. Vorweg ist festzuhalten, daß ihre 
Eingriffsintensität keiner Enteignung ver
gleichbar dem Bodenbeschaffungsgesetz 
BGBI 288/1974 betreffend die Beschaffung 
von Grundflächen für die Errichtung von 
Häusern, Klein- und Mittelwohnungen ent
spricht. Vielmehr schränken sie als direkte 
Eingriffe in den Wohnungsmarkt und Verord
nungen der Tauschkonditionen am Immobi
lienmarkt die Nutzungsoptionen des Eigen
tums an Immobilien und Wohnraum ein. 
Gerade Formen indirekter Steuerung durch 
Transfers, aber auch Möglichkeiten der steu
erlichen Belastung von nicht verwertetem bzw. 
nicht genutztem Wohnraum (verschiedene 
Varianten von F ehlbelegungsabgaben) heben 
die Rechtsposition des Eigentümers nicht dem 
Grunde nach auf, sondern b.eschränken die 
daraus aktualisierbaren Verfügungsmöglich
keiten, indem sie die zugehörige N utzungs
option unterschiedlich bewerten. 

Gretchenfrage sowohl von Wohnungs
beschaffung als auch Wohnungszwangsbewirt
schaftung ist eine begrifflich-systematische 
Abgrenzung zwischen Enteignung und Ei-
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gentumsbeschränkung (31). Dabei findet die 
grundSätzliche Unverletzlichkeit des I ,iege 11 

schaftseigentums unter dem Vorbehalt ci"", 
einschlägigen gesetzlichen Regelung 11111' 

Grenzen am öffentlichen Interesse. E ins<: Ir I .111 

kungen der Liegenschaftsnutzung, WOfllilin 

hier vereinfachenderweise Wohnung~, IlIld 

Baugründe, Einfamilien- und Zinsh:ill"!" 
zusammengefaßtsind, sindersteinmall'l iWI 

piell zulässig. Problematisch sind Eigenli"" ., 
beschränkungen als materielle Entelgllll!lj\ 
dort, wo sie das LiegenschaftseigentlJlll ,'ll1c' 
Enteignung gleich verordnen. Bestehl dod. 
der Kern der Eigentümerbefugnisse dIll IIL 

selbiges frei zu belasten oder zu veräulkll', 
wird bereits die Versagungder grundvcrkl'I", 
behördlichen Genehmigung eines KalIfv<'! 

trages über ei'ne Liegenschaft derzclt 
Enteignung angesehen (32). Wahrscht:inllll! 
dürfte auch die Limitierungdes Verkau!',p!(·j 
ses nach kommunal-wohnwirtschaftlidlt:li 
Kriterien als solche qualifiziert werden, "Icil! 

sie doch in den zentralen Rechtsbesrand d,', 
Liegenschaftseigentums, nämlich die '\Iwkil 
lative Weiterveräußerung, ein. 

Sobald Wohnungszwangsbcwirf\ditiJ 
tung doktrinär als Enteignung gefallt WH<!, 

steht sie vor einem gewichtigen Prohlt'IIL 
Dogmatisch nämlich können EntcigntJtll<"n 
nur einzelfalls bezogen, angemessen, 
net, im öffentlichen Interesse gelegen ,ein Ij. 
s. f.. Sobald jedoch ganze EigenttJmskatcll\!' 
rien (Liegenschaften) unterein EntcigfHlIl~\" 
verdikt in Form einer generalisierten Zwa!lj.!!l· 
bewirtschaftung bestimmten Umständen (,li 
len, könnte damit der "Wesenskern" (3.1) 

Immobilieneigentums verletzt sein. W,"n'l 
wir, salopp gesprochen, an einem StandtJelfl 
der Eigentümergesellschaft zu sägen uns illl 
schicken. Doch auch wenn eine spezklle 
gesetzliche Grundlage unter Berücksichtij\lJnlt 
der Wesensgehaltssperre des Eigentums snww 
unter Rekurs auf das allgemeine Beste 1.1'111,,, 

Enteignung vorsähe, stünde immer noch die 
Frage einerangemessenen Entschädigulli: des 
Enteigneten offen. Und damit wäre die öl\!! 
nomische Rationalität einer Begrenzung ih:r 
Wohnungsspekulation durch WohnungslH' 
schaffung oder deren zwangsweise Bewlrt 
schaftung wieder in Frage gestellt. 

Schon diese Fragen illustrieren, daß die 



E 
Lösung des kommunalpolitischen Wohnwirt
schaftsproblems rechtspolitisch äußerst vor
aussetzungsvoll ist. Vollends in bislang nicht 
erschlossene yerfassungsrechtspolitischeArea
le begibt sich die Debatte letztlich dort, wo die 
Justitiabilität eines Rechts auf Wohnung ge
fordert ist. Was nämlich tun, wenn die bloße 
Zuweisungsmöglichkeit einer Wohnung im 
Wege der Zwangsbewirtschaftung spekulativ 
nicht genutzten Wohnraums nicht zur Befrie
digung der individuellen Wohnbedilrfnlsse 
fUhrt? 

Damit steht die Frage nach der indivi
,dualisierbarenMöglichkeit, Verwaltungshan
deln zur Befriedigung von Wohnbedarf zu 
kontrollieren und die Befriedigung des Wohn
bedarfes zu erzwingen, im Raum. Jede grund
sätzliche positive Beantwortung dieser Frage 
impliziert einen subjektiven verfahrensförmi
gen Status, von dem aus es mit dem rechtli
chen Zwang eines verfassungs-oder verwal
tungsgerichtlichen Erkenntnisses bewehrt 
möglich ist, Wohnbedarfzu decken. Bestilnde 
ein grundrechtlicher Anspruch auf Wohnen, 
wäre der Staat zu positivem Handeln gezwun
gen. Konkret bedeutet dies eine restriktive 
Verordnung des Immobilienmarktes sowie 
eine Reihe von korrigierenden Begriffen in 
den freien Wohnungsmarkt. Ob dabei die bloße 
Rechtssatzung schon die Beseitigung von' 
Wohnungsnot bedeutet, steht dahin. 

So bleibt die Frage nach einer rechtspo
Htischen Implementation kilnftiger Woh
nungspolitik im grundsätzliche~ eine der Stra
tegien. Daß zur Entwicklung einschlägiger 
effektiver Strategien' hinreichend' Zeit zur 
VerfUgung steht, steht freilich nicht zu erwar
ten. Denn schonjetzt machen die im Hinblick 
aufEG-92 undEXPO-95 gallopierenden Miet
und Immobilienpreise Wohnen filr viele un
erschwinglich. 

Eine Lösung der Wohnungsfrage wird 
sich beeilen müssen, ehe die Amerikanisie
rung des österreich ischen Wohnungsmarktes 
ausbricht. 

der Moderne; in: 1. Brecknerel. 01. (Hrsg.): Armut 
im Reichtum, Bochum 1989, S. /11 ff., hierS.165 
if.; al/eint in derStadt Salzburgwaren 19883000 
dringlich Wohnungssuclzende beim Wohnungsamt 
mit einem Mietpreis von 66.- ÖS pro m2 gemeldet 
(4300.- ÖS pro Monat); P. Wandoller: Armut in 
Salzburg; in: H. Dachs (Hrsg.): Salzburger Jahr
buclz fiir Politik, Salzburg 1989, S. 195 ff., hil1f' S. 
211 spricht von "Tausenden in zu engen, überbeleg
ten undfeuchtenWohnungen". 
(5) Zum Zusammenhang von Wohnen und Schul
denmachen als einem Aspekt der Wohnmisere s. R. 
Bölzm/A. Dimmel-Hohenwartl1f': Salzburger Haus
halte in den Roten Zahlen, Salzburg 1987, S. 19 ff. 
(6)Man sehe siclz dazu nureinmal dos Immobilien
markt-SplfZial des "Standard" on, wo die Be
sclzreibung der Immobilienhausse sich selbst genügt. 
(7) Hier kann nicht weitl1f' auf die Problematik des 
genossenschajtliclzen sozialen Wohnbaus eingegan
gen wl1f'den;s. dazujedoch WISO 10 (1986): Dis- . 
kussionsbeiträge zu Grundfragen des aktuellen 
sozialen Wohnbaues. --, 
l8) Zwischen 1988 und 1989 sind die Unterstüt
zungsansuchen fiir Wohnungsaufwand am Sozia
lamt der Stadt Salzburgum 40% angestiegen; 1988 
wurden 29,2 Mio ÖS SozoilhilJegelder unter dem 
Titel "Miete, MietbeihilJe" zuerkannt. 4,2 Mio fir-

. mierten als "sonstiger Wohnungsau.fo»and" und 
immerhin 1,1 Mio wurden als HilJe fürObdachlo
se erteilt. Weitere 2,1 Mio ÖS wurden unterdem 
Titel "Stromkosten" durch die öffentliclze Hand 
alimentiert; Vgl. Statistisclzes Zentralamt: Sozial
hilJe 1988, S. 19. 
(9) V gl. Statislisches Zentralamt: Sozial statistische 
Daten 1990, Wien 1990, S. 335. 
(10) Das Salzburgl1f' Wohnbauförderung,rgeset:r.sieht 
neben der Errichtungvon Eigentumswohnungen zu 
Fixpreisen,genl1f'eller Subjektförderung, pauscha
lierten Direktdarlehen fiir Wohnprojektbetreibl1f'und 
die EinblfZiehung des Grundpreises in die Wohn
bauhilJe vor 'allem eine verstärkte Förderung von 
Mietwohnungen vor. Von Interesse ist auclz, daß ein 
Mindestsatz dergefördl1f'ten Wohnungen beltinder
ten- und seniorengerecht ausgebaut werden soll. 
Misclzformen wie Miet-Kauf-M odel/e wl1f'den eben
fallsindieFörderungeinblfZogenwl1f'den. Gefördert 
wl1f'den ferner Um- undAusbaumaßnahmen im Be

(1)DervoriiegendeEssoyreflektiertdieDiskussiim reiclz dl1f' Wohnhaussanierung. Vorgesehen ist die 
einer im Entstehen befindlichen Arbeitsgruppe Mitbesiimmung bei der Verwaltung im Mietwoh
" Wohnwirtsclzajtliclze Interventionen" (Salzburg), nung,rbau. 
welclzer der Autor angeltört. (/1) V gl. U. Sch,önbauer: Konsumentenkredite. 
(2)derdurclzsclznittliclzemonatliclze Wohnungsauf Zwischen Wunderwelt und Offenbarungseid, er
wand pro m2 betrug im November 1989 36,60.- sclzienen als: Inslilut für GeselischajtspOlilik: Pri
ÖS; der korrespondierende Wohnung,rau.fo»and vatversclzuldung in Österreich, Wien 1990, S. 49 
2413.- ÖS. Dieser Wert lagin Salzburgbei3145.- und I. Morawttz:Sclzulden maclzen. Zur Entwick
ÖS, wo 46,1% oller Wohnungen meltr als 3000.- lung der Privatvl1f'Schuldung in Österreich; in: 
ÖS monatlichen Au.fo»and erfordern;vgl. W. J anik: Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie( Hrsg.): 
Wohnung,rau.fo»and und Betriebskosten ,1989; in: SozialwissenschajtliclzerSystemvergleiclz Zivilreclzt
Statistisclze Naclzriclzten 7 (1990), S. 447 ff. und' Strafreclzt, Bd. 2: Sclzulden machen, Schulden be
weiter Statistisclzes Zentralamt: Sozials/atistisclzetreiben, Wien 1990, S. 1 ff., hier S. 10. 
Daten 1990, Wien 1990, S. 323 ff. (12) V gl. Statistisches Zentralamt: Statistik dl1f' 
(3)lnSalzburgsindimAugust19904000Parteien Rechtspflege 1988, Wien 1989. 
bzw. 12.000 Mensclzen als wohnung,r~uclzend am (13) Vgl. R. Sclzulz-Rakoll: Die Verrechtltchung 
Wohnung,ramt gemeldet; davon werden 9000 als von Mietkonflikten zur Durchsetzungpartikulärer 
"dringliche Fälle" eingestuft. 200 Personen sind Interessen; in: ZfRS 2 (1983), S. 268ff. 
obdoclzlos und 4000 Personen leben in Notunter- (14) Vgl. F ast/Gstach/Reiteret/Sülz/;· Wohnungslo
kiinjten. Demgegenüber stelten in Salzburg-Stadt sigkeit in dl1f' Stadt Salzburg: Zur Spitze eines 
über 3000 Wohnungen leer. Eisberges, SchriftenreihezurSalzburgerSozialpo
(4)Vgl.I.Breckner/K.Sclzmals:ArmutimSchatten litik, Heft 9, Salzburg 1990, S. 15. 
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(15) Vgl. zum political issue "M ielpreisbildungund 
Stadtpolitik"R. Borst et. 01. (Hrsg.): Mietropolis, 
Bl1f'lin 1986 mit zwei Beiträgen von Wilhelm Kain
rath über die österreiclzische Mietengesetzgebung. 
(16) Naclz § 16 Abs 1 Mietrechtsgesetz. 
(17) Erhaltung,rpfliclzten des Vermieters im Sinne 
des § 3 Mietrechtsgesetz, diejedoch für freieMietzin~ 
se nicht gelten und im Geltungsbereich des ABGB 
zumeist dem Mieter unter dem Titel.Jnstandhal
tung" überbunden werden. 
(18) Vgl. Foehn 13/14, Frühjahr 1990, S. 35ff. 
(19) Vgl. I. Morawetz: Schwellenland Österreich; 
in: dies./M. Scherb (Hrsg.): in deutscher Hand, 
Wien 1990, S. 87 ff. 
(20) Vgl. Art 21 der niederländischen, Art 65 der 
portugiesischen, Art 50 der spanischen Verfassung; 
sielte im übrigen K. Heinekamp: Soziale Grund
reclzte, Berlin-New York 1979, S. 211 ff. 
(21)Vgl. H. Hartwiclz: Sozial staats postulate und 
gesel/sclzajtlicherStatus Quo, Opladen 1978, S. 36 

ff. 
(22) Vgl. dazu die profunde Darstellung bei J. 
Aiclzer: Verfossungsrechtlicher Eigentumsschutz und 
Enteignung, Wien 1985 
(23) Vgl.A. Funk: VerjassungsrechtlicheFragendes 
MRG, in: K. Korinek/H. Kre.Ji (Hrsg.): Handbuch 
zum Mietrechtsgesetz, Wien 1985, S. 4 ff. 
(24) Vgl. N. Dimme/: Soziale Grundrechte als 
Instrument gesellschajtlicher Integration; in ders./ 
A. Noll (Hrsg.): Verfassung. Juristisch-politische 
und sozialwissensclzajtlicheBeiträge, Wien 1990, 
S.1591f. I 

(25) Vgl. BMFinanzen (Hrsg.): Staatliche Vertei
lungspolitik in Österreich, Wien (MS brosclz.) 1987, 
S.56/ 
(26) Vgl. W. Pfeil: Österreichisches SozialhilJerecht, 
Wien 1989, S. 433. 
(27) Zu Struktur und Folgen ungleichen Bargat
nings am Sozial amt, N. Dimmel: Armutspotential 
zwischen Nichtinanspruchnahme und Repression; 
in: AK Wien (Hrsg:): SozialhilJe. StrukturC1J, 
Milngel, Vorsclzlilge, Wien 1989, S. 161 ff. 
(28) Amtsbereicht derMag. Abt. 3/00 des Sahbur
gerMagistrats;zit. n. Fastet. 01.: Wohnungslosen
hilJe in der Stadt Salzburg, S. 18. 
(29) Vgl.hilfZu Ylen Entwurf eines "Gesetzes gegen 
die Wohnungsnot" der Bundesarbeitsg'emeinschaft 
,; WohnungslosenlzilJe" 1990 (MS brosclz.). 
(30) Vgl. Art VI dse Entwurf d~ Bundesarbeitsge
meinschajt" WohnungslosenhilJen" zu einem "Ge
setz gegen die Wohnungsnot", .mit dem das M RG, 
dos WEG sowie das WGG einschliigig geilnderl 
werden soll. 
(31) Vgl. J. Aicher: Verfassungsreclztlicher Eigen
tumsschutz und Enteignung, Wien 1985,. S. 14 ff. 
(32) VfSlg6735, 7927. 
(33) Vgl. J. Aicher: Grundfragen derStaatshajtung, 
Wien 1978, S. 130. 
(34) Es muß ein konkreterBedarfvoriiegen, öffent
liches Interesse gegeben sein, ein geeignetes alterna
tivloses Objektvorhanden sein, welches denBedarf 
unmittelbar deckt. 
(35) Vgl. Walter-Moyer: Grundriß des österreichi' 
schen Verfassungsrechts, Wien 1982, S. 361/ 

Nikolaus Dimmel ist Universitäts· 
,assistent am Institut für Rechts· 
soziologie in Salzburg. 
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UMGEHUNG DES MIETERSCHUTZES 

"Abenteuer ll 

Wohnungsmarkt 

Ablöse, Maklerprovision, Ver
tagserrichtungsentgelt, Miet
zinsvorauszahlung, Vergebüh
rung, erhöhter Mietzins ge
mäß § 7 MG bzw. §18 MRG ••• 
Diese und ähnliche Begriffe 
werden von Vermietern immer 
wieder gebraucht, um den 
geforderten Betrag zu recht
fertigen. 
Der Mieter, wenn er sich nicht ausgiebig mit 
dem Mietrecht und dem speziellen Mietob
jekt beschäftigt, ist diesen Forderungen oft 
hilflos ausgeliefert. Die Entscheidung zur 
Anmietungmuß jedenfalls wegen der immens 
hohen Nachfrage sofort fallen - Zeit zum 
Nachdenken und informieren gibt es kaum. 

Die Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der geforderten Ablöse und Miete ist zwar 
möglich, jedoch mit einem Prozeßkostenrisi
ko verbunden - und trifft sozial Schwache am 
meisten. Mit größten Anstrengungen wurde 
gerade der Ablösebetrag und vielleicht ein 
Betrag zur notwendigen Sanierung der Woh
nungen aufgebracht. Die Mittel zur Finanzie
rung eines Ablöseverfahrens sind kaum mehr 
aufzubringen. 

Diese Situation wurde zwar mit dem 2. 
Wohnrechtsänderungsgesetz entschärft, eine 
E indämmung der fastzur Gewohnheitgewor
denen Ablöseforderungen bei Mietwohnun
gen mit günstigem Mietzins wird jedoch damit 
kaum zu bewirken sein. Das mit 1. März 1991 
in Kraft tretende Gesetz bestimmt, daß An
sprüche gemäß § 27 MRG (verbotene Ablö
sen) im Außerstreitverfahren zu führen sind. 
Damit ist zwar das Kostenrisiko bei Verlust 
des Ablöseprozesses vermindert, die Kosten 
der eigenen Vertretung werden jedoch auch 
bei Gewinn des Verfahrens nicht ersetzt. 

Die im Gesetz vorgesehene Verwaltungs
strafe mit einem Höchstwert von 200.000.-ÖS 
bei Entgegennahme einer verbotenen Ablöse 
wird wohl auch in Zukunft totes Rechtdarstel
len. 

Wurde die dramatische Suche nach einer 
günstigen Mietwohnung halbwegs zufrieden-
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stellendbeendet, lauern die nächsten Gefah
ren: der Mietvertrag wurde befristet, eine 
geplante Haussanierung oder ein bevorste
hender Liegenschaftsverkauf. 

In den letzenjahren wurden immermehr 
zeitbefristete Mietverträge ausgestellt. Die 
vielfältigen Möglichkeiten, die der Gesetzge
ber den Vermietern einräumt, wurden genützt. 

So werden in Sanierungshäusern prak
tisch nur mehr befristete Mietverträge auf 6 
Monate ausgestellt - für Zimmer/Küche
Wohnungen (Kategorie D) mit einem Miet
zins von ca. 3.000,-. Die Mieter repräsentieren 
die unterste Einkommenschicht, die sich 
weder eine größere Wohnung noch einen 
Ablösebetragleisten können. Auf lange Sicht 

Stadtteilerneuerung 
gesehen sind ihre Ausgaben für Wohnungsko
sten aufgrund der oftmaligen Übersiedlungen 
und der anfallenden Vermittlungsgebühren 
enorm. Einen einmalig hohen Betrag können 
sie jedoch aufgrund der fehlenden Kreditwür
digkeit nicht aufbringen. 

Immobilienfonds und mit ihnen zusam
menarbeitende Firmen bieten den Mietern 
oft6Monate Mietveträge an. Nach Zeitablauf 
müssen sie diese Wohnungen zwar räumen, 
bekommen danach jedoch in einer andernen 
Wohnung dieser Firmen wieder einen 6 
Monate Mietvertrag. Dieses Rotationsprinzip 
funktioniert; der Mieter genießt keinerlei 
Schutz des Mietrechtsgesetztes. 

Altmieter zum Friedenskronenzins be-
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lasten natürlich das vorgezeichnete Gewinn
streben jedes Immobilienfonds. Ein offen
sichtlicher und direkter Druck auf Mieter 
könnte dem guten Image jedoch schaden. Dic 
Absiedlungsmethoden werden daher subtiler. 
Der, gewünschte Erfolg von möglichst vielen 
Absiedlungen wird wie folgt erreicht: 
• Ein freundlicher Herr mit modischem An
zug, der regelmäßig die nahenden, störenden 
Sanierungsarbeiten am Haus anschaulich 
beschreibt. 
• das Anbieten von Ersatzwohnungen oder 
Entschädigungszahlungen und 
• der erwähnte "Einsatz" von Kurzzeitmie
tern mit möglichst vielen Mitbewohnern. Jc 
mehr desto besser. Zu Konflikten muß es ja 
kommen, wenn 15 und mehr Personen auf 
30m2 leben. 

Die fremde Kultur, laute Lieder aus ih
rer kroatischen, serbischen oder türkischen 
Heimat, Kinderlärm, unvermeidliche Strci
tigkeiten u. s. w. wirken sich aus: Fremden
haß, spannungsgeladene Fronten, Aggressio
nen entstehen und breiten sich aus. Vom 
Vermieter erwünscht und indirekt hervorge
rufen. 

Zumeist werden die auf 6 Monate befri
steten Mietverträge in Scheinuntermiete ver
geben, um sich die Einrechnung des hohen 
Zunses in die Hauptm ietzinsreserve zu erspa
ren. 

Das 2. Wohnrechtsänderungsgesetz 
schafft weitere Befristungsmöglichkeiten: 
.beiLeerstand von Wohnungen ab 15.1,1.1990 
auf drei Jahre mit der Möglichkeiteiner Befri
stungsverlängerung von weiteren drei Jahren. 
• in Sanierungshäusern, de,ren Renovierung 
mit öffentlichen Geldern vorgesehen ist, auf 
drei Jahre an eine soziale Organsiation, 
• bei Eigentumswohnungen auf 10 Jahre. 

Diese Befristungen werden jedoch kei
nenfalls die Praxis der 6 Monatsrnietverträge 
verdrängen, weitere Wohnungen werden nur 
in sehr begrenztem Umfang auf den Markt 
kommen. Begünstigt ist nur diejenige geringe 
Zahl von Vermietern, die sich nichtum Mieter 
für 6 Monatsrnietverträge bemüht. 

Die neuen Befristungsmöglichkeiten 
werden jedoch in einigen Jahr~n wieder zur 
Diskussion stehen. Mit dem Argument, die 
befristeten Mietverträge nicht aufkündigen 
zu müssen und die Mieter auf die Straße zu 
setzen, werden sicher weitere Ausdehnungen 
der Befristungszeiten gefordert werden und 
so Mietverträge auf unbestimmte Dauer immer 
mehr in den Hintergrund gedrängt. 

Demgegenüberstehteine Forderung von 
Studentinnen, die sich eine auf die tatsächli
che Studiendauer mögliche Befristung wün
schen. Die bisherige Regelung- insbesondere 
gilt nach Vollendung des 27. Lebensjahres 
eine Höchstdauer der Befristung von 5 Jahren 
- ist als an den vorhandenen Bedürfnissen 
vorbeigehend abzulehnen. Das Studiurn wird 
oft nach abgeleistetem Präsenzdienst begon~ 
nen bzw. müssen familiäre, finanzielle, ge' 
sundheitliche Unterbrechungen in Kauf !le
nO,mmen werden. Eine durch~chnittli':hc 
Studiendauer von 5 Jahren ist dahef kilU!!l 
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einzuhalten bzw. sind Verzögerungen des 
Studienbeginns oft unausweichlich. Beson
ders bitter ist die Situation für StudentInnen, 
die kurz vor Ende des Studiums stehen und 
sich auf die letzten bevorstehenden Prüfun
gen konzentrieren wollen - währenddessen 
sie die Wohnungen jedoch wegen Ende der 
Befristung räumen müssen. Für diese Fälle 
wäre daher eine adäquate Anpassung wün
schenswert. 

Das Mietrechtsgesetz bietet erfreulicher
weise einen recht guten Schutz in Kündi
gungsfällen. Dennoch gibt es immer wieder 
seitens der Vermieter Kündigungsversuche, 
die in bestimmten Fällen -entgegen dem' 
objektiven Schutz - auch Erfolg haben. 

Einem Rumänen wird eine Kündigung 
durch Hinterlegung zugestellt. Der Hinterle
gungsanzeige mißter keinen großen Wert bei. 
Das gleiche wiederholt sich mit der Exeku
tionsbewilligung. Als die Wohnung geräumt 
wurde, war sein Erstaunen groß. Die Woh
nung war für ihn verloren, die vor 6 Jahren 
gezahlte vebotenen Ablöse verjährt. 

Tragisch ist der Fall einer jungen türki
schen Mutter, die schon 10 Jahre in Österreich 
lebt. Der Scheinhauptmieter ihrer Mietwoh
nung wird gekündigt. 2 Wochen vor der Delo
gierung erhält sie bei Gericht die Auskunft, 
daß bezüglich ihrer Mietwohnung kein Räu
mungsverfahren anhängig sei. Die nächsten 
Monate wird sie mit dem drei Wochen alten 
Babyund dem Gatten bei ihrer Mutterzusam
men mit 12 anderen Personen verbringen 
müssen. 

Das Kündigungsverfahren einer jungen 
Frau aus Jugoslawien wegen unleidlichen 
Verhaltens und nachteiligem Gebrauch des 
Mietgegenstandes ist noch nicht beendet. Sie 
habe eine Messerstecherei zu verantworten 
und lagere eine Autobatterie im Keller. Die 
"Messerstecherei" war lediglich ein kurzes 
Streitgespräch; Auto besitzt sie keines. 

Der Wohnungsmarkt boomt weiter. 
Expo, EG-Diskussionen, die Entwicklung 
Wiens zur "Weltstadt" lassen Immobilienprei
se in die Höhe schnellen. Der Bedarf an 
Wohnungen ist weit größer als das Ange bot. In 
dieser kritischen Situation wird eine mit brei
tem Background geführte Wohnungsdiskus
sion immer dringlicher. Zu diesem Zweck 
konstituierte sich die überparteiliche Aktion 
Volksbegehren gegen die neue Wohnungs
not. Hauptziel der Forderungen ist leistbares 
Wohnen. 

Nähere Informationen sind im Cafe Club 
International, Payergasse 14, 1160 Wien zu 
erhalten. 

Gemeinsames Vorgehen aller Betroffe
nen wird vonnöten sein. Die anstehende gro
ße Wohnrechtsreform muß unter Einbezie
hung aller wichtigen Bedürfnisse - auch jener 
der sozial (finanziell) Schwachen - geführt 
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GENNÜTZIGER WOHNBAU: CUI BONO? 

• Versuch einer 
KlarsteIlung 

Beschäftigt mensch sich mit 
der prekären Situation am 
österreichischenWohnungs
markt, kommt mensch schwer 
am Moloch Gemeinnütziger 
Wohnbau vorbei. Wobei schon 
die Bezeichnung irreführend 
ist, suggeriert sie doch die 
Befriedigung allgemeiner 
Bedürfnisse. 
Um den Umfang des gemeinnützigen Wohn
baus zu beschreiben, zur Einleitung ein paar 
Zahlen: Bei einem absoluten Wohnungsbe
stand von 3 249700 beträgt der Anteil der von 
Gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen 
(GBV) verwalteten Wohneinheiten 17% 
(=565.978) (1) Die große Bedeutung der GBV 
als Bauherrn belegt die Zahl der von 1982-
1987 im Auftrag der GBV fertiggestellten 
Wohnungen: 29% Le. 70.604 von insgesamt 
242.684. Diese 70.604 beinhalten 68% der 
neugebauten Eigentumswohungen und 59% 
der Miet- bzw. Genossenschaftswohnungen. 
Besonders im städtischen Gebiet entwickeln 
sich die GBV zu marktbestimmenden Anbie
tern: Der Anteil der im Eigentum der GBV 
befindlichen Wohnungen am gesamten 
Wohnungsbestand der Landeshauptstädte 
(außer Wien) betrug mehr als 21 %. (Verglei
che: nur 4% in nicht städtischen Gebieten.) 
Die von 1982-87 errrichteten Wohnungen sind 
zu einem noch größeren Teil Werk der GBV: 
Linz 73%, Innsbruck 62%, Salzburg 61%, 
Klagenfurt 58% usw (I). Resumee.: Die GBV 
entwickeln sich zu dominierenden Oligopoli
sten, speziell im städtischen Mehrgeschoßbau 
ist die Dominanz augenscheinlich. 

GSV und öffentliche 
Förderung 

Die Herstellungs- und Finanzierungskosten 
übersteigen in der Regel die Leistungsfahig
keit der Großzah I der Haushalte. Dashat schon 
frühstaatliche Förderung notwendig gemacht. 
Neben der direkten einkommensabhängigen 
Förderung des Wohnungsnutzers (Subjekt-
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förderung) wird die Herstellung von Woh
nungen vor allem durch günstige öffentliche 
Darlehen und Annuitätenzuschüsse gefördert. 
Der weitaus überwiegende Anteil des Ge
samtkapitals der GBV besteht aus Fremdka
pital, zu einem Großteil aus Wohnbauförde
rungsmitteln. Die durchschnittliche Eigenka
pitalquote (Anteil des Eigenkapitals an der 
Bilanzsumme) betrug 1988 rund 10%. Die 
gesetzlichen Grundlagen nach denen Mitteln 
vergeben werden, (WohnbauförderungsG 
1954, 1968, 1984) dehnten den Empfänger
kreis, der anfänglich nur GBV und Gemein
den umfaßte, im Laufe der Jahre aufnatürli
che Personen (österreichischer Staatsbürger
schaft) und später auch auf gewerbliche Bau
träger (zur Eigenheim und Eigentumswoh
nungserrichtung) aus. 

Mit den neuen Förderungsgesetzen 
(Übertragung der WBF-Kompetenz auf die 
Länder) sind nur mehr in Niederösterreich, 
Oberösterreich und der Steiermark gewerbli
che Bauträger von Förderungen für den Bau 
von Mietwohnungen ausgeschlossen. Wie die 
Zuteilungen konkret aussehen, ist schwer zu 
eruieren, zu dick ist der Filz des korporatisti
schen Geflechts. Für Niederösterreich schät
zen Buchinger/Wimmer (2), daß 40% der für 
die GBV vorgesehen Mittel an SPÖ-nahe 
Bauträger fließen, 60% an ÖVP-nahe. Matz
netter (3) weist für Wien nach, daß besonders 
seit 1983 Förderungsmittel nach einem kon
tingentähnlichen Verteilungsschlüssel den 
einzelnen GBV zugeteilt wurden. Leiten wir 
daher über zum politischen Umfeld der GBV: 
Die Parteien versuchen'sowohl über die Ge
setzgebung, als auch über die Einflußnahme 
auf die gemeinnützigen Wohnbauvereinigun
gen ihre wohnungspolitischen Zielvorstellun
gen durchzusetzen. In der "Arbeitsgemein
schaft Eigenheim" sind vor allem ÖVP-nahe 
Organmitglieder der gemeinnützigen Woh
nungswirtschaft und ÖVP-nahe GBV organi
siert, im Verein für Wohnbauförderung die 
SPÖ-nahen. Die Mitglieder dieser Vereine 
üben teilweise auch Funktionen im Österrei
chischen Verband gemeinnütziger Bauverei
nigungen Revisionsverband aus (dazu später) 
In den Vorständen finden sich Nationalratsab
geordnete, Landeshauptleute und Funktio
näre der Sozialpartnerschaft zu Hauf. Parteien 
und Parteivorfeldorganisationen halten 
Stammkapitalanteile. Der markanteste U n-
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terschiedzwischen ÖVP- undSPÖ-nahen GBV 
ist die unterschiedliche Präferenz für Eigen
tums- bzw Mietwohnungen. Bei den ÖVP
dominierten GBV ist der Anteil an Eigen
tumswohnungen relativ hoch.(4) Womit wir 
bei der Frage der prinzipiellen Aufgaben und 
der tatsächlichen Nutznießer angelangt wä
ren. 

Die rechtlichen Grundlagen, das heuti
ge WohnbaufdrderungsG und Wohnungs ge
meinnützigkeitsG enthalten keinen umver
teilungspolitischen Auftrag, auch die Defini
tion des Begriffes "Gemeinnützigkeit" mißt 
man schmerzlich. Hatte noch der Bundes 
Wohn und Siedlungsfonds (WWSF), der von 
1946-1967 bestand, die "Verbesserung der 
Wohn verhältnisse der minderbemittelten Be
völkerung"(5) als Aufgabe, fehlt beim Wohn
hauswiederaufbaufond jeder sozialpolitische 
Impetus. Im Wohnbauförderungsgesetz 
(WFG)1954 war ein Viertel der geforderten 
Wohnungen dem Ersatz von Barackenwoh
nungen gewidmet, mit dem WFG 68 wurde 
die öffentliche Förderung zu einer bloßen 
Subventionierung der Bautätigkeit. Auch das 
WFG 84 definierte keine verteilungspoliti
schen Ziele, sondern brachte bloß eine Ver
länderung der konkreten Ausführungskom
petenz. Nicht umsonst wird also von der GBV 
beklagt, daß die staatlichen Zielsetzungen 
zunehmend unscharfwürden und somitkeine 
eindeutige Orientierung für gemeinnütziges 
Handeln böten. 

"Wir fordern - gemessen an den Vorstel
lungen unserer Gründer - nicht mehr diejeni
gen, die es unbedingt notwendig haben, son
dern jene, die sich die von uns produzierten 
Wohnungen leisten können." meinte der 
Aufsichtsratsvorsitzende der GBV (6), was sich 
auch leicht durch folgende Daten aus dem 
Jahr 1983 untermauern läßt: Die untere Ein
kommensgruppe (monatl. Nettoeinkommen 
bis 7000.- ÖS), der rund ein Viertel aller 
Haushalte angehören, erhält nur ca 10% aller 
WBF -Mittel. Die Haushalte (HH) mit Net
toeinkommen von 7000 - 11 000.- ÖS, die etwa 
23% aller HH ausmachen, bekommen 20% 
der Mittel, HH mit einem Nettoeinkommen 
von 11.000 - 20.000.- ÖS beanspruchen 46% 
der Förderungsmittel, umfassen aber nur 36% 
der HH. Auf die HH der obersten Einkom
mensklasse mit über 20.000.- ÖS Nettomo
natseinkommen entfallen etwa 25% der WBF
Mittel, obwohl ihr Anteil an den HH insge
samt nur 15% beträgt (7). Der gemeinnützige 
Wohnbau,. den viele noch als Korrektiv zum 
kapitalistischen Wohnungsmarkt wähnen, 
reproduziert, ja verstärkt die sich ohnedies 
verschärfende Ungleicheit in der Gesellschaft. 
Daß immer mehr der GBV rein kapitalistisch 
agieren,erscheintumsoerklärlicher, wenn man 
sich die Verflechtung mit dem Finanzkapital 
vergegenwärtigt: Personen mit Funktionen in 
Organen von Kreditinstituten bzw. Versiche
rungen haben in ca. 70 GBV ( 30% aller GBV) 
auch Funktionen in Organen derselben inne. 
Diese 30% der GBV verwalten rund 52% der 
Wohneinheiten. Nur logisch erscheint, daß 
diese Ämterakkumulationen zu Kollisionen 
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zwischen den Interessen der Wohnungsnut
zer und den Gewinninteressen der Kreditin
stitute führen. Das schreit nach Kontrolle: 
Dabei kommt dem o.a: "Österreichischen 
Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen -
Revisionsverband", dem alle GBVangehören 
müssen, zentrale Bedeutung zu. Aber auch 
hier kollidieren Interessen, ist er doch gleich
zeitig Interessensvertretung und Kontrollin
stanz. Die formal in ihrer Prüfungstätigkeit 
unabhängigen Prüfer sind Verbandsangestell
te. Der vom einzelnen Prüfer erstellte Prü
fungsbericht, wird, bevor er an die jeweilige 
GBV und Landesregierung geht, im Verband 
einer Prüfung unterzogen und zur Kenntnis 
genommen. Die Landesregierung als zweite 
Kontrollinstanz bedient sich bei der Ausü
bung ihrer Aufsichtspflicht nahezu ausschließ
lich der Prüfungsberichte des Revisionsver
bandes. Für Revision und Aufsicht besteht im 
übrigen gleichermaßen das Problem der un
klaren Definition des Mangelbegriffes im 
WGG. 

Insgesamt sieht sich der fälschlicherwei
se als "sozialer" Wohnbau bezeichnete Kom-
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plex der G BV ohne eindeutige soziale Zielset
zung einem zusehenden Legitimationsdruck 
ausgesetzt. Die Entscheidung zu einer Siche
rung des Rechtes auf Wohnen sähe sich im 
Gegensatz zur beabsichtigten Beseitigung 
wettbewerbsverzerrender Bestimmungen in 
der EG. 

Die Politik der Regierung wird zukünf
tig verstärkt unter dem Gesichtspunkt zu 
werten sein, wessen Interessen sie sich stärker 
verpflichtet fühlt. 

(1) Alle Angaben sind, wenn nicht anders angcjührt 
aus: "Die gemeinnützige Wohnungswirtsclzajt 
F akten-Probleme-Perspektiven ", Köppl, Leitsmül· 
ler, Wimmer AK für Wien 1990. 
(2) Buchinger/Wimmer 1987, S. 364. 
(3)Matznetler, Wien 1989, S.J74 f!. 
(4) WIFO, Wien 1987, S. 341. 
(5) Verbindungsstelle der Bundesländer 1963, S, 
22. 
(6) Kiemen, J., in: Wohnbauforsdtung in 6sftr. 
reich, 5/6/1988, S. 25f!. 
(7) Czerny,M., Verteilungswirkungllnddr WIWifl 
WIFO-Monatsberichtc 9/1987, S, 533, 
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D.lleNW.I. W •• ZU IINIR GIMEINDEWOHNUNG 

Wohnungssuche 
mit Sabine 

Donnerstag, 9. 11. 1989: 
Sabine* und ich treffen uns am 
Bezirkswohnungsamt am Karl 
Borromäus-Platz. Ich lernte sie 
durch Martin*, einen Besucher 
im Regenbogenhaus,kennen. 
Wir versuchen, für sie eine 
Gemeindewohnung zu bean
tragen. 

"Des Gitterbettl kann i an da Deck'n an
schraubn." Sabine 21, schwanger, lebt mit 
ihrem 35jährigen Mann unddern Freund ihrer 
Mutter in einer (den Balkon mit eingrechnet) 
43m2 "großen" Wohnung im 3. Bezirk. 

Wir sitzen im Wartezimmer des Woh~ 
nungsamtes und Sabine klagt mir ihr Leid. Sie 
erzählt mir von ihrem Alltag, der mich sehr 
erschüttert: "Des Nachhausekommen is net 
sche, der enge, dunkle Raum (Fenster in den' 
Innenhot), die vün Sachn, die umadumliegn, 
für die i kan Platz hab, da wird ma depressiv. " 
"Da ist es ja fast noch angenehmer, wenn du 
unter Leuten in der Arbeit bist, oder?", frage 
ich. "Na, des is no schlimmer. Glaubst, i kum 
dazu mit jemanden zu redn? Kana kennt kan 
(durch die wenigen Pausen am Fließband, 
den Schichtwec;:hsel und die starke Konkur
renzsituation). Dort ist es noch finsterer und 
depremierender als daham." "Kannst du dir 
eigentlich manchmal ein biß! Zeit abzweigen, 
um Freunde zu besuchen, ein wenig we~u
gehen, dich zu entspannen?" "Nein, nie", sagt 
sie. 

Nun werden wir aufgerufen. Marion 
erzählt dem Beamten ihre Vorgeschichte, Sie 
wohnt schon ein Jahr bei Karl-, dem Freund 
ihrer Mutter~ in dessen Gemeindewohnung. 
Sie und ihr Mann, der nach einem Arbeitsun
fall zu' 60% Invalide ist, haben jedoch, die 
ganze Wohnung renoviert und übernehmen 
die gesamten Kosten. Da Karl psychisch krank 
ist, war er sein Leben lang nicht in der Lage, in 
die Wohnung Gas einleiten zu lassen. Strom 
konnte er auch nicht bezahlen. So lebten er 
und seine frühere Lebensgefahrtin meist im 
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Dunkeln und verkrochen sich im Winter Tag 
und Nacht im Bett, um nicht zu erfrieren. 
Nach dem Tod seiner Lebensgefahrtin lernte 
Karl Sabines Mutter kennen und war anfangs 
ganz begeistert von der Idee, Sabine zu sich 
ziehen zu hissen. Nun war er nicht mehr so 
einsam und endlich wurde Gas eingeleitet, 
Strom und Miete bezahlt. Doch als Sabine 
heiratet und ihr Mann Josere auch zu ihnen 
zog, kam es naturgemäß zu großen Schwierig
keiten. Es winde jetzt zu eng in der Wohnung. 
Das Kabinett wurde von Karl abgeriegelt, da 
er sich von losef bedroht fOhlt. Er benützt 
jedoch die anderen beiden Räume, Schlaf
wohnzimmer und Küche, mit. Das Wohnzim
mer ist, verstärkt durch die Einbaumöbel, so 
klein, daß das Sofa, wenn es am Abend'zum 
Bett ausgezogen wird, den gesamten Raum 
komplett,ausfOlit. Der Tisch mOß dann im 
Vorzimmer ,untergebracht werden. Um die 
Miete bezahlen zu können, muß Josef täglich 
zusätzlich und am Wochenende schwarz ar
beiten gehen, da die Invalidenrente und Sabi
nes lächerliches Gehalt nicht ausreichen wür
den. Da arbeiten nun zwei Menschen schwerst 
.und sogar in ihrer Freizeit, um sich dann in 
einem winzigen, dunklen Raum nicht umdre
hen zu können. 

Marion hat schon einmal um eine Ge
meindewohnung angesucht. Doch w~.ITde 

dieser Antrag nach Wohnungsbesichtigung 
abgelehnt, da sie damals noch kein Jahr in 
Wien gemeldet war. Auch Kar! hat bereits 
angesucht. Sein Antrag wurde mit dem Argu
ment "lebt schon zu lange in dieser Woh
nung" ebenfalls abgelehnt. 

Sabine legt dem Beamten all ihre Papie
re vor: Meldezettel, Heiratsurkunde, Mutter
Kind-Paß und die Invalidenbestätigung ihres 
Mannes. Letzteres beeindruckt den Beamten 
jedoch nich t. "Sie wohnen im ersten Stock. So 
a Invalidenbestätigung isterstab dem zweiten 
Stock relevant. Die paar Stiegen schafft er 
schon ", entscheidet er. Mit den Worten "die 
Wohnung harnma ja schon g'sehn, jetzt 
brauchn's nur mehr auf den Vormerkschein 
warten", versucht er das Gespräch zu been'!. 
den. Sabine, deren Leidensdruck schon ziem
lich groß ist, versuchtjedoc~ mit dem Beam
ten noch über ihre "Chanchen" zu reden. 
"Bitte, silgn's ma, kann i hoffh?", fragt sie. 
"Des kann i ihna net sagn, des hängt von der 
Zeritralstelle in der Doblhoffgasse ab. Auf 
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Wiedersschaun", fertigt sie der Beamte 
zerhandab. 

Draußen lächelt mich Sabine mit 
nen in den Augen an. "Des wird scho 
gehn",sagt sie. 

Zuständigkeiten 

23. 11. 89: Sabine hat bereits ihren 
schein. Auf den Ratschlag eines Kollegen h 
beschließen wir, uns bezüglich einer 
oder Selbsthilfewohnung zu erkundigen. 
hole Sabine von zu Hause ab und wir 
gemeinsam in die Doblhoffgasse. Der 
in der ,Wohnungszentralstelle schickt 
unserem Anliegen zu einem gewissen 
Zwettler, der fUr Gemeindewohnungen 
ständig ist. Nach kurzem Warten kommen wir 
dran undSabine klagt dem Beamten spfort ihr 
Leid. Doch das scheint den "freundlichen" 
Herrn nicht sonderlich zu interessieren. "Was 
woins eigentlich von mir?", fragt er ,mürrisch. ' 
Noch einmal erzählt Sabine ihre Geschichte. 
Wieder stellt der Beamte sich blöd. "Na und, 
was soll i jetzt machn?", ist seine Reaktion. 
Sabine verliert die Geduld. "Da san imma alle 
so unfreundlich. Des waß i", schreit sie. Völlig 
aufgebracht erzählt sie, daß sie schon einmal 
mit ihrer schwangeren Freundin da gewesen 
ist, die man mit den Worten "solange das Kind 
nicht auf der Welt ist, kriegen sie keine Woh
nung, es könnte ja eine Totgeburt sein" ab
wimmelte. 

Herr Zwettler, nun aus dem Büroschlaf 
erwacht" springt auf und brüllt: "Wer, wann, 
wo, Name, Datum, Uhrzeit? So eine Verleum
dung lassen wir uns nichtgefallen!" Ich versu
che ganz cool zu bleiben, und bevor die nun 
völlig verwirrte Sabine etwas antworten kann, 
sage ich relativ höflich: "Könnten wir die 
Auseinandersetzung bittebeenden. Wir sind 
eigentlich hier, um um eine Start- bezieh ungs, 
weise Selbsthilfewohnunganzusuchen. " Herr 
Zwettler verweist uns an eine Dame in einem 
anderen Zimmer und straft uns zum Abschied 
noch mit einem bösen Blick. Doch auch diese 
Dame scheint sich anfangs nicht zuständig zu 
fühlen und schickt uns wieder zu Zwettler 
zurück. Nachdem wird den - ü~er unser Wie
dersehen erwartungsgemäß hocherfreuten -
Hernn Zwettler überzeugen konnten, daß wir 
ihn nicht absichtlich ärgern wollen, werden 
wir von ihm wieder zu selbiger Dame zurück
gewiesen. Nach einiger Zeit des Hin- und 
Herschickens, in der wir uns schon mit einer 
Verschwörung gegen uns abfinden, wird sich 
die Dame plötzlich ihrer Kompetenz bewußt. 
"Wissen's, ich bin neu hier, ich kenn mich 
noch nic;:ht so recht aus", entschuldigt sie sich. 
Von einerSelbsthilfewohnung, meintsie dann, 
könne sie nur abraten. Die meisten sind klein 
und schmutzig, man könne alles selbst her
richten, es gäbe kein Fließwasser und Klo am 
Gang. "I mechts ja nur übergangsweise, falls 
der Karl uns ausehaut. Damit droht ernämlich 
manchmal", sagt Sabine. "Eine Obergangs
wohnung gibfs nicht. Wenn sie eine Start
wohnung beziehen, müssen sie wider neu um 
ein~ Gemeindewohnung ansuchen", belehrt 

Nrl/91 



uns die Dame, "aber ich kannja einmal genau
er nachfragen, wie das so ist": Nach einem 
kurzen Telefonat teilt sie uns mit, daß mo
mentan keine Selbsthilfewohnungen verfüg
barsind. "Warum nicht gleich?", denk ich mir. 

Auch eine Startwohnung ist für Sabine 
und ihren Mann nicht zu haben, da Josef mit 
seinen 3S Jahren schon zu alt ist (Vorausset
zung für eine Startwohnung ist, daß beide 
Ehepartner unter 30 sind). Auch die gute Frau 
neigt nun dazu, uns so schnell wie möglich 
abfertigen zu wollen. Doch Sabines Frust und 

Verzweiflung sind dermaßen spürbar, daß sie 
zu guter Letzt doch noch eine Idee hat. "Gehn's 
zum Wohnungsberatungszentrum. Dort sitzt 
ein zuständiger Herr, Hala heißt er, der kann 
ihnen sicher weiterhelfen", sagt sie. Ziemlich 
erschöpft verlassen wir das Am t und ich bringe 
Sabine nach Hause. 

Ein neuer Versuch 

30. 11. 89: Sabine und ich fahren zum Woh
nungsberatungszentrum am Landstraßer 
Gürtel. Nach längerem Suchen finden wir 
dieses im S. Stock eines Kaufhauses versteckt. 
Fast nirgends sind Hinweistafeln angebracht 
und wir irren durch sämtliche Gänge, bis wir 
das Zimmer des Herrn Hala finden. Dement
sprechend wenige Leute sitzen im Warte
raum. Sabine kommt bald dran. Herr Hala 
stellt sich, entgegen unserer Befürchtungen -
die wir aufgrund unserer schlechten Erfah
rungen nun schon haben - als sehr netter Mann 
heraus. Geduldigund interessiert hörter Sabi
ne bei ihrer Schilderung zu. Ganz entsetzt ist 
cr über die Tatsache, daß man/frau Josefs 
Invalidität am Wohnungsamt nicht anerken-
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nen wollte. "Das ist doch ein wichtiges Argu
ment", sagt er und notiert sich alles. "Wie is 
des eigentlich, wann der Karl uns dclogieren 
laßt, kriag ma da schneller a Wohnung?", fragt 
Sabine. "Ganz im Gegenteil", meint I-lala, "da 
wird meistens erst der Gerich ts besch luß abge
wartet und das kann lange dauern." Sabine, 
nun völlig desillusioniert, bricht in Tränen 
aus. "Gibt es denn gor ka Chance für uns? 
Vielleicht sollt i täglich zum Zilk ins Rathaus 
gehn und eam äraunzn", schluchzt Sabine. 
(was ich übrigens für gar keine schlechte Idee 

halte. Anm.) "Nun verzweifeln sie doch nicht", 
tröstet Hala,,, vielleicht kann ieh ihnen helfen. 
Ich bin Mitglied einer 18köpfigen Kommis
sion, die Mitte Jänner zusammentritt. Hier 
werde ich u. a. auch ihren .Fall vorbringen. 
Danach wird abgestimmt, ob wir eine Emp
fehlung oder einen abschlägigen Bescheid an 
das Wohnungsamt weiterleiten. Ich glaube, 
die Chancen stehen da nicht schlecht für sie. 
Natürlich kann ich nichts garantieren, das hängt 
ja auch von den anderen 17 Stimmen ab." 

Nach diesem Gespräch istSabine wieder 
zuversichtlich. Sie hat eine ziemliche Portion 
Optimismus auf den Lebensweg mitbekom
men. 

Andersrum 

7. 12.89: Zeitig in der Früh hole ich Sabine ab. 
Wir gehen wieder einmal aufs Bezirkswoh
nungsamt, zu Herrn Hohenberger, einflußrei
cher SPÖ-Mandatar, welcher nur von 8 Uhr 
bis 9 Uhr 30 anwesend ist. Hohenbcrger istein 
Geheimtip eines Kollegen, der meinte, man/ 
frau sollte es auch einmal auf inoffizieller 
Ebene probieren. "Geheimtip!", denke ich, 
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"da werden sicher fast keine Leute sein, außer 
uns." Doch das Wartezimmer ist gerammelt 
voll. Die Leute sehen einander böse und 
mißtrauisch an. Jedersiehtjeden als Konkur
renten. Wahrscheinlich haben sie alle ähnli
che Prozeduren hinter sich. Als ein Ausländer 
aus Hohenbergers Zimmer herauskommt, wird 
lautstark getuschelt. Meldungen, wie "der 
Kongoneger soll harn gehn" sind deutlich 
herauszuhören. Anscheinend ist es leichter, 
Aggressionen an Gleichgestellten bzw. noch 
Benachteiligteren auszulassen, denn an 

"höheren" Instanzen, von denen 
man ja abhängig ist (was solida
risch mit allen Betroffenen der 
einzigsinnvolle Wegwäre,Anm.). 
Endlich kommen wir an die Rei
he: Gottseidank ist auch Herr 
Hohenberger e in sehr netter 
Mann. Nachdem Sabine ihm ihre 
Wohnsituation dargestellt hat, 
meint er: "Schade, daß sie 
schwanger sind. Eine 2-Zimmer
wohnung wäre momentan gar 
nicht so schwer zu kriegen. Aber 
die darf ich ihnen nicht geben, 
selbst wenn sie sie wollten. Zu 
dritt dürfen sie in unserem an
geblichen Sozialstaat nur eine 3-
Zimmerwohnung erhalten. Tja, 
Gesetz ist Gesetz. " 

Auf unseren Bericht über 
die Wohnungskommission rea
giert er ziemlich skeptisch. "Ich 
hoffe ihr wißt, daß bei abschlägi
gem Bescheid der Kommisssion, 
nur wieder die Kommission selbst 
diese Entscheidung rückgängig 
machen kann. Das heißt, ihr 
könnt euch dann an keine andere 
Institution mehr wenden. Auch 
nicht an das Wohnungsamt. Das 
würde dann nämlich die ganze 

Kommission sinnlos machen." Nein, das 
wußten wir nicht, niemand hat uns das gesagt. 
Ich bin ziemlich erschüttert. Hoffentlich habe 
ich der Sabine nichts versaut. 

Hohenberger schaut uns aufmunternd 
an. "Wenn allerdings eine Empfehlung von 
der Kommission kommt, stehen die Chancen 
ziemlich gut für sie. 70 bis 80% würde ich 
sagen, und ich werde sie natürlich kräftig 
unterstützen", verspricht er. 

Ich kann Sabine gar nicht in die Augen 
sehen, als wir das Wohnungsamt verlassen. 
Doch seltsamerweise hat ihr Optimismus sie 
immer noch nicht verlassen. "Der wird uns 
schon helfen. Ich hab des Gefühl, daß alles gut 
gehn wird. Wart'mas ab bis Jänner", meint sie 
zuversichtlich. 

Sabine erhielt einen abweisenden Be
scheid. 

.. Name von der Reda~tion geändert 

Angelika Schaller studiert an der Sozial· 
akademie in Wien. Dieser Beitrag ent· 
stand im Rahmen einer Semester
arbeit. 
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ÄNDERUNG DES HOCHSCHÜlERSCHAFTSGESETZES 

Demokratisierung 
ist nicht in Sicht 

Vor kurzem wurden Änderun
gen ienes Gesetzes beschlos
sen, das die Form unse~er (mit 
öffentlichem Recht versehe
nen) Lieblingskörperschaft 
regelt. Wichtiges blieb weiter· 
hin draußen - passives Auslän
derwahlrecht, keine auch nur 
moderate Demokratisierung 
der überkommenen ÖH-Struk· 
turen 

Und es begab sich, daß vom Zentralausschuß 
ein Bittbrief ausging an den Gesetzgeber im 
Lande, auf daß das Höchschülerschaftsgesetz, 
welches datierte aus dem Jahre 1973 und ward 
1986 geändert, neuerlich geändert werde. 
Demokratiepolitisch wesentlich war nur ein 
Punkt: Studierende mitnichtösterreichischer 
Staatsbürgerschaft (Südtiroler und Luxembur
ger, da gleichgestellt, ausgenommen) sollten' 
nunmehr auch wählbar sein, welche Beschlüs
se oftmals ge faßt worden waren und auch bei 
der jüngsten Abstimmung des ZA nur Gegen
stimmen bei FSI und Teilen der JES fanden, 
womit die Befürwortung bei um die 90% lag. 
Auch ansonsten war der Ratschluß ein ver
nünftiger: Eingefroren werden sollte der Mit
gliedsbeitrag, nur mehr garstig steigende In
flation ausgleichen, doch eingehoben werden 
können sollte in grimmigen Zeiten ein Son
derbeitrag - zu helfen, wo Hilfe eben vonnö
ten. Bei Erhebung der Daten sollte der 
Familienstand entfallen, zwecks besserer 
spezifischer Betreuung das Geburtsdatum 
erhoben werden. Und ein Mitglied des heh
ren, allumfassenden StudentInnenbundes 
(ÖH) sollte fürderhin allüberall, wo es studie
ret, berechtigt sein, nach klugem Ratschluß zu 
wählen und gewählt zu werden (Bindung des 
Wahlrechtes an Inskription statt an Immatri
kulation, womit student etwa aufWU, BOKU 
und TU wählen kann). Doch, aber, ach, oh 
weh: Sigurds Höllinger wandte gegen letzte
res' eine neue These: Zuhauf würden die 
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Knappen und Vasallen der Fraktionen auf die 
Hochschulen künstlerischer Richtung drän
gen, auf daß sie putschten und zum Ruhme 
der ihren einen neuen Hauptausschuß besä
ßen. Doch SPÖ-Wissenschaftssprecher Stip
pe! trat als Thesentöter auf den Plan und das 
alluniversitäre Wahlrecht in die Vorlage 
(Zudem hätte sich ja argumentieren lassen, 
daß der KSV noch immernicht die katholische 
Fakultät und die JES nicht die evangelische 
Fakultät durchs Hintertürl erobert hätten, 
wozu ja nicht viel erforderlich wäre, wohinge
gen ja umsturzgierige Neoinskribienten der 
künstlerischen Rich tung eine Aufnahmeprü
fung hätten ablegen müssen, was ja auch nicht 
100% etwa der AG so aus dem Handgelenk zu-

Wahlrecht nur für Eingeborene 

sammenbrächten). Schlußendlich ward also 
nur ein Punkt der Wünsche der ÖH aus dem 
Entwurf der Weisen am Ring entfernt: das 
passive Wahlrecht für Ausländer. 

"Die Änderung entspricht einer von 
gewaltigen Mehrheiten auf jeder Ebene ge
tragenen Forderung der ÖH, auch ausländi
schen Studierenden das passive Wahlrechtzu 
verleihen. Es sollte dem politischen Willen 
Rechnung getragen werden, den Interessens
vertretungen das Recht auf weitgehend auto
nome Gestaltung ihrer inneren Verhältnisse 
zuzugestehen und nur bei mißbräuchlicher 
Entwicklung einzugreifen. Insbesondere die 
Einhelligkeit der angesprochenen Forderung 
sollte beach tet werden. Argumente der mögli
chen Verstärkung ausländerfeindlicher Ein
stellungen, die gelegentlich gegen ein Auslän.
derwahlrecht im Bereich der Gemeinden und 
Länder vorgebracht werden, könne jedenfalls 
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im studentischen Bereich nicht geltend ge
macht werden. 

Eventuelle Präjudizwirkungen sind als 
äußerst unwahrscheinlich einzustufen und 
unterliegen dem Argument größerer demo
kratischer Breite bei weitem. " 

So begründete die ÖH ihre Forderung 
nach dem passiven Ausländerwahlrecht, und 
begründete auch die grünalternative Abge
ordnete Petrovic ihren entsprechenden An
trag. Denn sie hatte alle Punkte der ÖH, die 
durch den Rost zu fallen drohten, als eigene 
Anträge eingebracht und zusätzlich einige 
Demokratisierungsschritie innerhalb der ÖH 
zu Diskussion gestellt: 
a) Mandatsvergabe nach Niemeyer statt nach 
d'Hondt, was mehr Proportionalität bedeutet; 
in der Fakultätsvertretung Jus etwa sähe dies 
so aus: statt 8 Mandaten 
für die AG, 1 VSStÖ, 1 JES und 1 Muki di Rui 
wären es 6 AG (-2), 2 VSStÖ (+1), 1 JES, 1 
Muki, 1 FSI (+1) 
b) Möglichkeit von Listenkoppe!ung 
c) Bundeswahlkommission und Kontrollrech· 
te überall für alle Fraktionen mit bundesweit 
über 4%, statt jetzt den drei stärksten 
d) Umschichtung der Budgetmittel: Der Zen
tralausschuß soll zumindest 60% (statt jetzt 
50%) an die Hauptausschüsse weitergeben, 
diese zumindest 50% statt 40% ihres Budgets 
an Fakultäten, Studienrichtungs- und Studien
abschnittsvertretungen. 

e) Mehr Sitzungen der Organe und 14 Tage 
zwischen zwei Sitzungen zwecks Festigung 
der Kontrollmöglichkeiten. 
f) Bessere Regelung für Mandatsober- und 
untergrenzen in ÖH-Organen. 

Erwartungsgemäß wurden diese Anträ
ge niedergestimmt, allerdings konnte sich die 
FPÖ im Ausschußden Argumenten der Abge· 
ordneten Petrovic in mehreren Punkten (Man· 
datsvergabe, Budget, Wahlkommission) an
schließen. Die Abgeordneten von SPÖVP ar
gumentierten (nach Änderung des Neutrali· 
tätsgesetzes, der Mietbestimmungen, der 
Schröpfung des Umweltfonds, die alle mehr 
schlecht als recht im Eiltempo durchgedrückt 
wurden), diese Änderungen bedürften wegen 
der U nabsehbarkeit ihrer Folgen eingehender 
Beratung. So wird eben für die nächste Zeit 
nur ein kleiner Teil an Reformwünschen für 
die ÖH Bedeutung haben. 
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NEUE IDEEN AN DER UNI GRAl: 

der Sozialpolitik (Arbeitslosigkeit, 
probleme . .,), in den internatiorlllifm 
hungen (Frieden, Entwicklung 
dem Gebiet der Gleichberechtillu!11,! 
schlechter - um nur einige zu nCI1!IIH., 111 
Anbetracht dieser universalen 
bzw. Fragen von größter Wichtigk~.it 
nicht einzusehen, daß die Univenitl!j 
nicht einen Beitrag leistet, wie er ihfllfl 

Iichkeiten entsprechen könnte. In dClf 

tigen Realität wird Wissenschaft nur lill",u 
als Streben "nach Erkenntnis der Wlihrht,lt m 

N. N um ihrer selbst willen" betrieben. ohnl'! 
durch irgendwelche Nutzungszw(:'l;;k~ 
Dienst nehmen zu wollen. Wenn tmm/ft!!u 
sich diesen Leitspruch vor Augen hält. nimmt 
die Meinung der "normalen" steuerzahlllw 
den Bevölkerung von den Unis nicht wund!)l, 

In dicsem Zusammenhang mull 
darauf aufmerksam gemacht werden, 
Nutzungszwecke gar nicht immer außer ~clll 
gelassen werden. Hier aber ist den I-Ioch8c:hu' 
len vorzuwerfen, daß sie einseitig sind und 
wenn schon - nur im Dienste wirtschaftlicher 

GRIPS • Ein 
Interessen die Mauern zum außeruniversitd. 
ren Raum niederreißen. Die Universität (1111,,: 

universitas = Gesamtheit) läßt sich bis jetzt 
nicht dazu herab, Forschungsbereiche gesell
schaftlicher Relevanz in genügendem Mal} 
abzudecken und entfaltet infolgedessen au<;h 
keine gesamtgesellschaftlichen Nutzen, Ge
nau darin aber sollte ihre Aufgabe liegen, 
Immer wieder wird hier m it Recht das Steuer, 
Aufbringungs-Argument beanspruch t werden, 
das besagt, daß alle, die zum Erhalt der Hoch· 
schulen beitragen, auch davon Vorteile haben 
sollten. Dies müßte einerseits durch die Be
rücksichtigung gesamtgesellschaftlicher Pro-

Proiekt mit Hirn 

Mißstände hinsichtlich Wissen
schaft und Studium gibt es ia 
genug. Das hier vorgestellte 
Proiekt des Referates für 
Bildung und Politik-ÖH-Uni 
Graz in Zusammenarbeit mit 
dem Wissenschaftsladen Graz 
kämpft "Wider die Verschwen
dung von Wissen" '* und will 
vor allem, daß die Studieren
den gesellschaftsrelevante 
Diplomarbeiten schreiben. 

, Die sogenannte "Uni-Krise" ist ja wohl ein 
alter Hut, auch wenn sie sich mittlerweile 
anhand von Meinungsumfragen unter Studie
renden nun statistisch und somit quasi-objek
tiv belegen läßt. Unter den Studierenden ist 
das Wissen über den äußerst unbefriedigen
den Zustand an Qsterreichs Hochschulen wohl 
schon seit langem vorhanden. Wir beklagen 
nicht erst seit gestern, daß der gängige Stu
dienablaufdenheutigengesellschaftlichenAn-
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forderungen nicht mehr gerech t wird und daher 
mit gutem Grund als veraltet zu bezeichnen 
ist. Häufige und schwerwiegende Kritikpunk
te sind der meist fehlende Praxisbezug, die 
Unmöglichkeit von Teamarbeit und vor allem 
die fehlende Aufgeschlossenheit gegenüber 
brennenden Prob lemen. Dies zeigt sich n ur zu 
oft darin, daß an den gesellschaftlichen Bedar
fen geradezu" vorbeigeforscht" wird, Ein 
großer struktureller Mangel besteht auch dar
in, daß die in der Wissenschaft allgemein 
übliche sektorale Denkweise die Behandlung 
fächerübergreifender Fragestellungen behin
dert. Dadurch werden Bereiche umgangen, 
deren Bearbeitung sich aber gerade als beson
ders nutzvoll und interessant erweisen würde, 

Die Liste der für die Studierenden 
unmittelbarwichtigenAnliegen ließc sich ohne 
große Schwierigkeit noch weiter fortsetzen, 
doch es geht nicht nur um die Studentinnen. 
Denn die Universität ist kein isolierter Mikro
kosmos und eine unbefriedigende Hochschul
situation für die ganze Gesellschaft nach te iI ig, 
Einerseits gibt es genug Problembereiche, zu 
deren erfolgreicher Bearbeitung ein konzen
triertes BemüheT\ aller gesellschaftlichen 
Kräfte unumgänglich notwendig ist. Derarti
ge dringliche Fragen finden sich unter ande
rem im gesamten Bereich des Umweltschut-
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bleme gewährleistet werden und andererseits 
sind auch die Zugangsmöglichkeiten für die 
"normale" Bevölkerung zu universitärem 
Wissen absolut unzureichend. Während eine 
Firma allemal Kontakte herstellen kann, sind 
die "Mauern der Wissenschaft" für den Bür
ger/die Bürgerin meist undurchlässig. 

Eine Änderung des status quo erscheint 
notwendig, Es darfnicht weiterhinso bleiben, 
daß die Bezeichnung "Elfenbeinturm" ihre 
Gültigkeit behält, Eine Entwicklung, dic dic 
Bedeutung und Ubiquität der beschriebenen 
Zustände unter Beweis stellt und zu Verbes
serungen beiträgt, besteht darin, daß in vielen 
Ländern (auch in Österreich) Vermittlungs
stellen ("Wissenschafts läden ") zwischen 
"Außenwelt" und Unis entstehen. Und hier 
kommt "GRIPS" ins Spiel, das gesellschaftli
chen Nutzen mit einer Unterstützung der 
Studierenden verbinden will. 

Das Pro;elet 

"GRIPS" istam Referat für Bildung und Poli, 
tik an der ÖH-Uni Graz eingerichttlt und ar, 
beitet insbesondere mit dem Wissenschaftsill" 
den Graz zusammen. Ausgehend von den 
obigen Analysen besteht unser jetziger kon 
kreter Ansatzpunkt darin ••• DiplomIUhtlittlfl 
börse" zu sein, Diese Bezeichnung 151 zwar 
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E plakativ, aber problematisch undrnißverständ
lich, weil sie nur den technischen Aspekt be
leuchtet, während· unsere Zielsetzung ent
schieden weiter reicht, was auch aus den obi
gen Darstellungen hervorgeht. 

Unser jetziges Ziel ist es, eine Vermitt
lungsstelle zu sein, durch die Studierende, die 
gesellschaftsrelevante Diplomarbeiten, Dis" 
sertationen und dergleichen schreiben wol
len, mit Institutionen, Gruppen, Bürgerln
neninitiativen etc., die Forschungsaufträge zu 
vergeben haben, in Kontaktgebracht werden. 
Gerade die Themenfindung passiert in star
ker Zusammenarbeit mit dem Wissenschafts
laden, der .aus dem außeruniversitären Raum 
Anfragen erhält. Daraus ergeben sich Anhalt
spunkte, welche Fragen gesellschaftsrelevant 
sfnd und für eine wissenschaftliche Behand
lung anstehen. Unser Ziel ist dan!1 auch, der
artige Sachverhalte von verschiedenen Diszi
plinen aus zu beleuchten, wie es ja aufgrund 
dermeisten Problemstellungen auch nur sinn
voll sein kann. Außerdem bedeutet das Ganze 
sehr wohl auch ein "lustvolleres" Arbeiten, 
wenn z. B. einE Juristln "gezwungen" ist, sich 
nicht ausschließlich mit typisch juristischem 
Material' zu befassen, sondern laufend mit 
einer parallelen sozialwissenschaftlichen 
Untersuchung zu tun hat. . 

Sdn'!'erpunk, Jus 

An sich betreuen wir alle Fakultäten, aber de 
facto befindet sich einer unserer Schwerpunk ~ 
te im juristischen Bereich. Das rührt einerseits 
daher, daß zwei (von drei) Mitarbeitern zufal
lig Juristen sind und wohl in viel stärkerem 
Maße noch daher, daß an der juridischen 
Fakultät in Graz eine extreme Diplomarbei
ten- (und Dissertationen -) Misere herrscht. 
Bekanntlich müssen die Grazer Juristlnne\') 
im Unterschied zu den Wienerinnen ja eine 
Diplomarbeit schreiben; was an sich nicht als 
die schlechtere Alternative gelten müßte. 
Betrachtet man/frau jedoch .die Realität, so 
schaut das ganz and~rs aus. An J us-Studieren
den herrscht ja nun wirklich kein Mangel und 
jedeR muß einmal eine Arbeit verfassen. Aber 
ein Thema zu finden wird immer schwieriger, 
weil so vieIschon behandelt wurde. Und dann 
bedarf es auch eines Betreuers bzw. einer 
Betreuerin. Diese Hürde zu überwinden, ist 
eine schwierige Aufgabe, da diese Personen 
(nach eigenen Angaben) hoffnungslos überar
beitet sind und oft aus "Notwehr" nur mehr 
daran interessiert sind, die Studierenden ab
zuwimmeln. So verständlich das eigentlich 
auch sein mag, muß doch betont werden, daß 
das Verständnis in umgekehrter Richtung 
deutlich unterentwickelt ist. In der Praxis 
schaut das dann so aus, daß Studierende zu 
uns kommen, die tatsächlich schon am Rande 
der Verzweiflung sind, wenn sich niemand zur 
Betreuung bereiterklärt und Wartezeiten von 
vielen Monaten in Kauf genommen werden 
müssen. Von Rechts wegen (nämlich laut 
Studienplan) wäre eigentlich nur ein zur 
Diplomarbeit geeignetes Thema vonnöten, 
da bei erfolgloser BetreuerInnensuche auch 
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eine Zuteilung durch den Präses der Prüfungs
kommission möglich ist. De facto kann sich 
natürlich niemand auf dieses Himmelfahrts
kommando einlassen, da die Macht nun ein
mal nicht auf seiten der Studierenden ist und 
der/die zugeteilte BetreuerIn wohl kaum wohl
wollend sein wird. Daher werden auch die J us
Studierenden zwischen Macht und Recht 
zerrieben und der Weg ans Ziel (zu Magistra 
bzw. Magister) besteht meist darin, irgendwie 
eine individuelle Lösungsmöglichkeit zu fin
den, ohne kollektive Gegenwehr gegen die 
Mißstände auszuprobieren, weil der Studie
rendenvertretung bis dato nichts dagegen 
gelungen (oder eingefallen?) ist. 

Ein Effekt unserer Arbeit ist auch, den 
Studierenden Themenvorschläge zu verschaf
. fen, die interessant und sinnvoll sind und von 
dem/der Auftraggeberln unterstützt werden, 
um damit bei der Betreuerinnensuche besser 
auftreten zu können, als wenn es sich nur um 
ein "Verlegenheitsthema"handelt. 

Die Zielsetzung des "GRIPS"-Projek
tes ist eine offene, wobei jetzt ganz schön viel 
Aufbauarbeit geleistet werden muß, um die 
zur Themenvermittlung notwendigen Kon-. 
takte herzus'tellen bzw. zu gewährleisten: Die 
Betreuung der Studierenden besteht im Ideal-

fall darin, Begleitgruppen zu bilden, in denen 
alle Beteiligten (Anfragende, Studierende, 
Mitarbeiterinnen von GRIPS und Wissen
schaftsladen) gemeinsam etwas zur Bearbei
tung der Frage beitragen. 

Auch an die öffentliche Präsentation von 
Forsch ungsergebnissen in allgemein verständ
licher Sprache ist gedacht, um eben universi
täres Wissen einem größeren Personenkreis 
zugänglich zu machen. 

Abschließend ist zu bemerken, daß sich 
unser Projekt noch in den Anfangen befindet, 
wenn wir auch schon einiges erreicht haben 
und vor allem von Studierendenseite sehr viel 
positive Resonanz erfahren haben, da wir uns 
mit einem brennenden Problem beschäfti
gen; daß jeder/jedem während des Studiums 
zwangsläufig begegnet. 
wärmstens empfohlen. 

• Delzler J oseJ: Wider die Versclzflliendungvon Wis
sen. Vernel7.ung in Regionalen WissensclzoJtszen
tren, 4. Auflage, 1990. 

Martin Fill studiert Jus, arbeitet im 
Referat für Bildung und Politik am HA 
der Universität Graz und ist Mit· 
betreuer des Proiektes GRIPS. 

Beauftragt zur 
Gleichbehandlung 

Die nicht mehr hinwegzuleugnende oder 
rechtzufertigende Unterrepräsentation von 
Frauen im Kreise der Universitätslehrer hat 
erstmals Anlaß zu Lösungsversuchen gege
ben. 

Bei der letzten Fakultätskollegiumssit
zung am Juridicum am 30. 1.91 wurdenJudith 
Marte und Nikolaus Benke zu sogenannten 
Gleichbehandlungsbeauftragten besteHt. Sie 
sollen der geschlechtsspezifischen Diskrimi
nierung von Universitätsangehörigen und 
Berwerbern bzw. Bewerberinnen um Plan
stellen entgegentreten. Bekanntlich ist die 
Universität als ein Teil der Bundesverwaltung . 
vom Geitungsbereich des Gleichbehandlungs
gesetzes ausgenommen. Der Arbeitskreis für 
Gleichbehandh.ingsfragen, der sich aus den 
von den einzelnen Fakultäten entsandten 
Gleichbehandlungsbeauftragten zusammen
setzt, hat nun die Aufgabe, das vorherrs~hen
de Ungleichgewicht zu bekämpfen; 

Für diese zweifellos schwierige Aufgabe 
sieht § 106a Abs. 2 UOG (Novelle 1990) fol
gendes vor: Die Mitglieder des Arbeitskreises 
haben das Recht, jeweils maximal zu zweit an 
Sitzungen der Kollegialorgane, soweit dort 
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Personalangelegenheiten behandelt werden, 
mit beratender Stimme teilzunehmen und 
Einsicht in die entsprechenden Akten und 
Unterlagen zu nehmen. Sie haben die U niver
sitätsangehörigen in Gleichbehandlungsfragen 
zu beraten und dieszügliche Beschwerden 
entgegenzunehmen. Im Falle von Diskrimi
nierungen auf Grund des Geschlechts durch 
Kollegialorgane der Universitäten ist der Ar
beitskreis berechtigt, den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung um Ausübung 
seines Aufsichtsrecht anzurufen. 

Was diese Rechte nun tatsächlich be
deuten und bewirken können, wird sich wei
sen. Viel wird vom persönlichen Engagement 
der Mitglieder des Arbeitskreises abhängen. 

Judith MaTte und Nikolaus Benke rea
gierten auf erste Anfragen zu ihrer neuen 
Funktion übervorsichtig bis gar nicht. Zu 
heikel erscheint dieses Thema, um seinen' 
Wünschen, Vorstellungen oder auch .Beden
ken freien Laufzu lassen. Ein Beweis für das 
eklatante Diskussionsdefizit. 

Bleibt nur zu hoffen, daß die Unsicher
heit darüber, was mit dieser Einrichtungreali
stisch bewirkt werden kann, nicht dazu führt, 
daß man Grenzen spürt, die noch gar nicht 
erreicht sind. 

Viel Erfolg! 

Nr 1/91 



Mn DEM EUTENDASEIN GEHT' 5 ZU ENDE 

Die Erforschung 
der Juristen 

Viel zu lange waren die Juri
sten ein weißer Fleck auf der 
landkarte sozialwissen
schaftlicher Forschung 
terra incognita. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. 

Sie reichen vom ökonomischen Eigeninteres
se der klassischen Juristen an einer möglichst 
uneingeschränkten Berufsaustibung, den 
Eigenbewegungen der staatlichenAdministra
tion bis hin zu einer Mischung aus Angst und 
Bewunderung, weIche die Adressaten des 
Rechts tiberkommt, wenn sie es mit Personen 
zu tun haben, die das Recht anwenden, ver
walten oder gar herstellen. Bislang schien die 
Juristerei nur die Juristen selbst etwas anzuge
hen. Von einigen wenigen, eher politologisch 
denn soziologisch interessierten Ausnahmen 
abgesehen, waren es immer nur die Juristen 
selbst, die tiber mögliche Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktprobleme von universitär ausge
bildeten Rechtskundigen räsonierten. 

Diese endogene, an den unhinterfragten 
Selbstverständlichkeiten der Profession kle
bende'und am Leuchtturm des Rechtspositi
vismus orientierte Perspektive muß endlich 
um eine exogene, sozialwissenschaftliche 
Perspektive ergänzt werden. Damit soll die 
Sinnhaftigkeit einer Verständigung im Kreise 
von Juristen gar nicht in Frage gestellt wer
den. Es kann ja nicht bloß um eine in ideolo
gischer Voreingenommenheit unternomme
ne "Entzauberung" des Rechtswesens, oder 
um eine sich in herrschaftssoziologischen Ka
tegorisierungen erschöpfende Verortung des 
Rechtswesens als Ort und Instrument von 
sozialer Macht gehen. (Wobei freilich ange
merkt werden darf, daß derartige Überlegun
gen durchaus ihren Reiz hätten.) Zielpunkt 
von erst beginnenden Überlegungen müßte 
vielmehr eine - gewiß voraussetzungsvolle -
Reflexion der gesellschaftlichen, sozialen und 
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wirtschaftlichen Handlungsbedingungen des 
Rechts sein; anvisiert werden soll der Alltag 
des Rechts, dessen Thematisierung und 
Mobilisierung, und somit die konkreten Ar
beitsbedingungen derjenigen, denen das 
Recht nicht nur zur Arbeit, sondern (auch) 
zum Geschäft gereicht. 

Gesellschaftlicher Wandel und 
Juristen 

Unzweifelhaft macht der rapide gesellschaft
liche Wandel der letzten beiden Jahrzehnte 
einen sowohl gesellschaftstheoretisch als auch 
empirisch erweiterten Befund notwendig. 
WeIche Juristinnen und weIche Juristen 
braucht unsere Gesellschaft? Welche Ausbil
dung ist notwendig? - Allerorten wird Hand
lungsbedarf angemeldet, werden Defizite 
moniert; doch es fehlen sowohl bildungs-, 
professions- als auch arbeitsmarktpolitische 
Leit- und Zielvorstellungen, wie Staat und 
Gesellschaft mit ihrem zweifellos vorhande
nen Bedarfnach Rechtundjuristen umgehen 
sollen. 

Schnell ließe sich einwenden,' daß das 
Zusammenspiel von Gesetzgebung, Juriste
nausbildung und Arbeitsmarkt beinahe klag
los laufe - wenn auch eine Fülle von Reibungs
momenten manchmal für Ärger und Reform
bedarf sorgten. Diese relative Problemlosig
keit ergibt sich aber nichtaus der Sache selbst, 
sondern daraus, daß das Rechts- aber auch 
Juristenwesen weitgehend im Schlagschatten 
noch größerer Krisen steht. Wir vermuten also, 
daß die weitverbreitete Zufriedenheit mitder 
jetzigen Situation eher auf - wodurch auch 
immer motivierte - Wahrnehmungsdefizite 
zurückzuführen ist. Das muß und wird nicht 
immer so bleiben. Größere Umwälzungen 
(Beitritt zu den EG, Öffnung des Ostblocks, 
Tertiarisierung de.s Arbeitsmarktes, neue 
Technologien im Rech tsalltag, deutliche 
Ermüdungserscheinungen des korporatisti
schen Verbändestaates und damit verbunde
ne soziale Konflikte u. a. m.) stehen ins Haus; 
sie sind mitgesteigertem Üfientierungsbedarf 
verbunden. Bei Zeiten zu wissen, was Juristen 
- egal ob in den Niederungen oder in Lei
tungspositiOrien tätig - in einer von immer 
mehr Recht verregelten Gesellschaft tun, steht 
(B i1dungs-) Politikern und allen am öffentli
chen Leben Interessierten, aber erst recht 
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natürlich den Juristen selbst, gut ins GesidH. 
Schon diese grobe Skizze postuliert (1 ine 

weitere Befassung mit der Elitefunktion von 
Juristen, ebenso wie mit deren weltanschauli. 
cher Sozialisation. Wer sind "die Juristcn" 
tiberhaupt? Und ist es überhaupt gerechtfcr. 
tigt, von "den" Juristen zu sprechen? - Wer
den andere, bessere, spezialisiertere u, s. w. 
Juristen und Juristinnen benötigt, dann muß 
auch gezeigt werden, ob dazu eine (weitere) 
Ausbildungsreform erforderlich und wie diese 
zu bewerkstelligen ist; und auch, wo die Ein
griffspunkte liegen, über die eine derartige 
Anpassung an veränderte Arbeitsmarkt- und 
staatliche Steuerungsmuster erfolgen könnte, 
Die interne, an den juristischen Fakultäten 
und in den Organisationen der juristischen 
Professionen veranstaltete Diskussion scheint 
auf den gesellschaftlichen Strukturwandel 
(Ausdehnung des Dienstleistungssektors, 
Internationalisierungder Wirtschaft, interven
tionistischer Rechtsberatungsbedarf, zuneh
mende Spezialisierung angesichts umfassen
der Verrechtlichungsprozesse, Entkriminali
sierung abweichenden Verhaltens u. a, m.) 
noch keine rechte Antwort gefunden zu ha
ben. Ganz offensichtI.ich hält sich dieser - aus 
sozialwissenschaftlicher Sicht gänzlich unbe
friedigende - Zustand ungeachtet aller Anzei
chen, die für eine spezifisch juristische Ar
beitsmarkt- und Einkommenskrise sprechen, 
Die angedeutete Fragestellungen sind Inhalt 
eines von uns herausgegebenen Bandes, der 
demnächst unter dem Titel "Juristen in Öster
reich" (Verlag der Österreichischen Staats
druckerei) erscheinen wird. Dabei war es für 
uns als Herausgeber zunächst ein erstes zen
tralesAnliegen, denjenigen staatlichen Hand
lungsbedarf zu skizzieren, der dem von uns 
unterstellten Strukturwandel im Bereich der 
juristischen Professionen auch gerecht wird: 
Wann läßt sich etwa von "adäquatausgebilde
ten Juristen" sprechen? - Des weiteren sollte 
im Zusammenhang m it der Problematisierung 
der Juristenausbildung eine Bestimmung der 
gesellschaftlichen Funktion von Juristen und 
Juristinnen erfolgen. Wir wollen die dazu fer
tiggestellten Beiträge kurz vorstellen: 

Die Position der Juristen 

Der erste Teil des Bandes enthält eine grobe 
Bestimmung der gesellschaftlichen Stellung 
von Juristen. Nikolaus Dimmel (Salzburg) 
versucht, das Arbeitsmarkt- und Tätigkeits
profil von Juristen und JuristInnen, die er in 
Anlehnung an Max Weber als den mit der 
Setzung und DUfchsetzung von Rech t befaß
ten "Rechtsstab" bezeichnet, näher zu be
stimmen. Auf der Grundlage einer Untersu
chung des juristischen Arbeitsmarktes 1988/ 
89 kann er einen grundlegenden Wandel auf 
den juristischen Arbeitsmärkten feststellen; 
darüber hinaus weist der Beitrag auf ein sich 
gravierend veränderndes Tätigkeitsprofil von 
Juristen hin. Dimmel kommtzum SchluB, daß 
die juristischen Arbeitsmärkte von Polarisi<> 
rungsprozessen gekennzeichnet sind, in de
ren Folge das traditionelle Bild vom juristi-
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sehen Generalisten abgelöst wird. Überspitzt 
formuliert arbeiten immer mehr Juristen als 
bloße, juristisch-gebildete Sachbearbeiter in 
hoch -arbeitsteiligen, untergeordneten Berufs
positionen. 

Johann J. Hagen (Salzburg) befaßt sich 
unter Anlehnung an Antonio Gramsei mit den 
Elitefunktionen von Juristen. Hagen bestimmt 
den gesellschaftlichen Stellenwert von Juri
sten als "monopolistische Funktionselite ", die 
sowohl den Apparat staatlicher Machtausü
bung als auch zentrale Stellen der zivilen 
Gesellschaft besetzt. Juristen üben, Hagen 
zufolge, als organische Intellektuelle des 
Bürgertums, dessen Interessen formulierend, 
sowohl politische Macht als auch zivile Hege
monieaus. 

Zurichtung der Juristen 

Der zweite Abschnitt widmet sich der Ausbil
dU!'lg von Juristen und deren Sozialisation. 
Nikolaus Dimmel befaßt sich eingangs mit 
der Studienreform der Rechtswissenschaften 
1978, dem gesellschaftlichen Kontext der 
Reform und deren Selbstverständnis. Dim
melkonstatiert nach einer gewichteten Un
tersuchung der Effekte der neuen Studie-

. nordnung ein Scheitern dieser Reform und 
skizziert abschließend sozialwissenschaftlich 
reflektierte Maßstäbe und Anforderungen an 
eine juristenausbildung, welche dem gesell
schaftlichen Rechtsbedarf entspräche. 

Andreas Mayr (Salzburg) untersucht die 
Sozialisation von Juristen und deren gesell
schaftspolitische Wertvorstellungen. Mayr 
entwirft eine Typologie von Studierenden 
(traditionelle Eliten, städtischer Mittelstand, 
ländlicher Mittelstand, Liberal-Alternative), 
die er auf die Analyse von Wertvorstellungen 
(Familie, Fristenlösung, demokratiec und 
rechtspolitische Fragen) stützt. 

Nikolaus Dimmel ergänzt den Beitrag 
um die Ergebnisse einer explorativen Unter
suchung: Welche Verbindungen zwischen 
sozialen Lage, dem Gesellschaftsbild und all
fälligen Rechtskenntnissen erstsemestriger 
JusstudentInnen gibt es? Dimmel untersuch t, 
inwieweit sich die Anzeichen für eine drohen
de Dequalifizierung qer Juristen bereits im 

Selbstverständnis der Studierenden abbilden. 
Er kommt nach dem Befund durchaus hetero
gener Studienmotivationen zum Schluß, daß' 
die traditionelle juristische Elitenrekrutierung 
zerfällt. Die juristische Studienwahl stelle sich 
zunehmend als instrumentelle Ausweichstra
tegie des neuen, von der Bildungsexplosion 
profitierenden Mittelstandes heraus. 

Christa Pelikan (Wien) setzt die Überle
gungenAndreas Mayrs über die Sozialisations
funktion des rechtswissenschaftlichen Stu
diums fUr das Gerichtspraktikumfort. Sie stellt 
fest, daß im juristischen Habitus des Recht
spraktikurns Traditionen juristischen Denkens 
und HandeIns ungebrochen weitergegeben 
werden. Pelikan identifiziert ein verdinglich -
tes Verhältnis des Rechtspraktikanten zu 
Normen undDogmatik, ein technisches Ver
ständnis der juristischen Aufgaben sowie ein 
professionelles Rollenverständnis der juristen 
mit stilisierten Selbst- und Fremdbildern. 

AlfredNolI (Wien) kritisiert die seit 1986 
praktizierte psychologische Eignungsuntersu- . 
chung im Rahmen der Aufnahme in den rich
terlichen Vorbereitungsdienst und kommt 
anhand einer. Betrachtung des Verhältnisses 
zwischen Gesellschaft und justiz, der sozialen 
Stellung der justizjuristen sowie einer Unter
suchungderTauglichkeit projektiver Persön
lichkeitstests zum Schluß, daß die psychologi-
. sehe E ign ungsuntersuch ung als Loyalitätsun
tersuchung es ermöglichen könnte, vor allem 
die strukturkonservativen Attitüden von ju
stizjuristen zu verstärken. 

Die Qualifikation der JurIsten 

Der dritte Abschnitt befaßt sich mit den Qua
Iifikationsanforderungen an Juristen in ausge
wählten juristischen Arbeitsfeldern. Udo Je
sionek (Wien) präzisiert nach einem kurzen 
Abriß des Status quo derösterreichischen Rich - . 
terausbildung'einige sozialwissenschaftlieh be
gründete und gesellschaftspolitisch motivier
te Anforderungen an aufgeklärte, die Gesell-

, schaft nicht nurin den Figuren des Rechts be
greifende Richter. 

Arno Pilgram (Wien) form uliert am Bei
spiel des 1987 mit dem jugendgerichtsgesetz 
(jGG) in Kraft getretenen Institut des außer-
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gerichtlicheriTatausgleich neue Elemente des 
Berufsbildes von Strafjuristen am jugendge
richt. Pilgram konstatiert dem ausschließlich 
justizorientierten Weltbild der Strafjustiz weit
gehende Resistenz gegenüber bisherigen so
zialwissenschaftlich begründeten Versuchen 
der Entkriminalisierung. Ungeachtet aIler 
Reformversuche sei das strafjuristische Welt
bild heil geblieben und reproduziere ein be
stimmtes staatliches Ordnungs- und Herr
schaftsmodell. 

Heinz Schoibl (Salzburg) knüpft an den 
Zusammenhang zwischen jurizentristischem 
Weltbild und sozialer Kontrolle mittels Recht 
an. Anhand langjähriger Erfahrungen in ei
nem Sozialprojekt zur Obdachlosenarbeit 
skizziert er Anforderungen an die Verknüp
fung von juristischem Fachwissen und sozial
arbeiterischer Kompetenz im AIItag der Rand
gruppenarbeit. Exemplarisch steIlt er für das 
Sozialrecht, das Zivil- und Strafrecht dar, daß 
es vor allem Rechtssicherheit und deradäqua
te Zugang zum Recht sind, um welche sich 
juristen in sozialarbeiterischen Arbeitsgebie
ten bemühen. 

Den Zugang zum Recht und die RoIle 
der juristen hierbei thematisiert eilspar Ei
nem (Wien) anhand von Alltagskonflikten aus 
dem Bereich des Konsumenten- und Verbrau
cherschutzes. Einem sieht das Arbeitsfeld von 
Juristen im Bereich der Vertretungs- und 
Beratungsaufgaben neben der anwaltlichen 
Tätigkeit vor allem in der Rechtsberatung für 
sozial Schwache sowie der kollektiven Inter
essensvertretung. Er entwirft ein Modell so
zialer Rechtsberatung (Rechtsladen), in wei
chem rechtliche und außerrechtliche Problem
lösungstechniken gleichermaßen ihren Stel
lenwert haben und begrüridet dies damit. daß 
die weitaus meisten Alltagsprobleme sozialer 
Unterschichten gewissermaßen im Schatten 
des Rechts ablaufen und nur ausnahmsweise 
gerichtlich gelöst werden. Walter Scherrer 
(Salzburg) formuliert Anforderungen der mit
telständischen Wirtschaft an Juristen aus den 
Ergebnissen einer Unternehmensbefragung. 
Er konstatiert eine Verschärfung der Wettbe
werbsbedingungen in der Wirtschaft, gleich
zeitig eine Dämpfung der Nachfrage nach 
juristen im öffentlichen Dienst, selbiges im 

von G. B. Trudeau 
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Bereich des Notariats und der Rechtsanwalt
schaft. Er zeigt, daß der Stellenwert der Wirt
schafts fächer und wirtschaftspraktischen 
Qualifikationen (Finanzrecht, Handelsrecht, 
Steuerrecht) in der Arbeitsmarktqualifikation 
von Juristen entscheidend zunimmt. In den 
produktionsorientierten Unternehmen wür
den vor allem in nicht juristischen Fächern 
zunehmend hohe Anforderungen gestellt. 
Scherrer kann zeigen, daß sich die Qualifika
tionsbedürfnisse der Privatwirtschaft weitge
hend ausdifferenziert haben, die juristische 
Ausbildung hingegen einem Berufsbild folgt, 
welches seine Basis im untersuchten Wirt
schaftssegment weitgehend verloren hat. 

Reinhard Steger (St. Johann/Sbg.) be
faßt sich aus der Sicht des Praktikers mit Tä
tigkeitsinhalt, beruflichen Anforderungen und 
allgemeinen Merkmalen des Rechtsanwalts
berufes. Er zeigt, daß die Einkommensvertei
lungsfrage innerhalb der Rechtsanwaltschaft 
langfristig zu Konflikten führt und sich paral
lel die Zusammensetzung des Tätigkeitspro
fils entscheidend verändert, insbesondere vom 
Gericht weg verlagert hat. Steger skizziert 
eine Umstrukturierungdes rechtsanwaltlichen 
Berufsbildes, welches in naher Zukunft durch 
eine permanente Rechtsberatung, Internatio
nalisierung und Spezialisierung gekennzeich -
net sein soll. Abschließend befaßt sich Alfred 
Noll aus soziologischer und zugleich prakti
scher Sichtmiteinigen Aspekten der Anwalts-

kultur, wobei die weithin bekannten indivi
duellen Ausweichstrategien von Anwälten 
unterzunehmend verengten Bedingungen der 
"Fallaquisition" pointiert Erwähnung finden. 

Vor bald zwanzig Jahren schrieb Edwin 
Loebenstein in der Gedenkschrift für Hans 
Weiler, daß der "Jurist auch heute Garant der 
Ordung und der Rechtssicherheit, aber eben
so Garant einer sozialen Gerechtigkeit (ist). In 
der Synthese dieser beiden Momente liegt die 
unabdingbare Funktion des Juristen in unse
rer Gesellschaft." Die unterschiedlichen Er
gebnisse dieses Bandes werden dem Leser die 
Gelegenheit geben, die Sache etwas nüchter
ner zu sehen. Nichts gegen die großen Postu
late: Aber die Verwirklichung von "Ordung", 
"Rechtssicherheit" und "sozialer Gerechtig
keit" bedarf der Juristen wohl nicht als "Ga
ranten", sondern als verantwortungsvolle Teil
nehmer eines gesamtgesellschaftlichen -quer 
durch alle Berufsgruppen und soziale Schich
ten - zu veranstaltenden Diskussionsprozesses. 

Wahrscheinliches Ergebnis eines derar
tigen Prozesses ist, "daß gesellschaftlichen Al
ternativen im Verhältnis zu staatlichen Lö
sungengrundsätzlich Priorität gegeben wird", 
wie es Eva Glück und Manfred Welan einmal 
ausführten. Juristen haben auch dann ihren 
Platz - aber sie werden dabei woh I ihre heraus
ragende Stellung verlieren. 

Das mögen manche bedauern. Aber die 
hier versammelten - wenngleich aus durchaus 

unterschiedlicher Perspektive erarbeiteten -
Beiträge dokumentieren einen Strukturwan
del der juristischen Professsion. Konsens 
herrscht deshalb bei den Autoren nicht nur 
darüber, daß sich mittelfristigein grundlegen
der Wandel im Tätigkeitsbild von Juristen 
ergeben wird, sondern auch darüber, daß aus 
einer Fülle von partikularen Perspektiven 
dringender Handlungsbedarf besteht. Einer
seits wird weitere Spezialisierung gefordert, 
und anderersei ts muß es zu einer interdiszip li
nären, sozialwissenschaftlieh fundierten An
reicherung des juristischen Qualifikationspro
fils kommen. 

Die Beiträge verstehen sich gleichwohl 
nur als Anfang, als mögliche Inititalzündung 
für eine Debatte, die notgedrungen alsbald in 
die Stätten der Bildungsplaner wird eindrin
genmüssen. Alleine der Vergleich des status 
quo der Juristenproduktion mit den Anforde
rungen der Wirtschaftspraxis sowie von Recht 
und sozialem Konflikt zeigt gravierenden 
Handlungsbedarffür eine Reformulierung des 
juristischen Berufsbildes. 

Hier einen Anstoß zu 
Herausgeber befriedigen. 

Alfred Johannes Noll ist Publizist und 
Jurist in Wien, Nikolaus Dimmel Univ. 
Ass. am Institut für Rechtssoziologie 
in Salzburg. 
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Von 
Iris Kugler 

gemäßer Fahrnisexekution, vor 
einer abgewetzten Türe und läu
tete. 10.000 Schillinge galt es ein
zutreiben, es war 7 Uhr morgens. 
In der Tür stand ein verschlafener 
Mann mit Bart undAlkoholfahne. 
Im Hintergrund zwei weinende 
Kleinkinder, einc schwangere 
Frau mit rotgeränderten Augen. 
Die künftige Juristin, es war ihre 
erste Exekution, blickte ins Ant
litz des Elends, klebte ihren ver
dammten Kuckuck auf eine ver
gammelte Stereoanlage und ver
lies mit schweren Selbstzweifeln 
den Ort des Geschehens. 
Diese wurden genährt vom Don
nerwetter ihrer Anwältin, die sich 
geprellt um ihre Freude, über die 
Unfähigkeit ihrer Elevin erboste. 

rhe Moderns 

Mit zunehmend seniler Demenz 
hinter den Werken juristischer 
Brillianz vertrocknend, kristalli
siertsich für JuristINNEN aIsFol
geschaden des Rechts: das Leid. 
Bipolar verwoben in des Wortes 
doppeltem Sinn mit: Freud. Ja 
wie, ja was. Zunächst einerseits 
mit der Freude, welche jede Juri
stin, ob werdend oder angeboren, 
überkommen sollte, soferne zwei 
sich streiten. Ist sie doch die Drit
te. Als künftige Dritte Zubrot und 
Praxis erwerbend, stand dieselbe 
kürzlich als Vertreterin der Klä
geranwältin zum Zweck ordnungs-

Sokommtdes Wortes zweiter Sinn 
ins-Spiel, denn die Jungjuristin 
suchte Zuflucht bei Freuds En
keln, den Psychotherapeuten. 
Neurotisch und unfähig sei sie, 
denn sie mache ihre Arbeit nicht 
gut. Lästige Zweifel würden sie 
plagen, unvereinbar mit den Auf
gabensteIlungen ihres zukünfti
gen Berufes, außerdem sei sie 
schuld an allem. Fertig war der 
Salat. Befremdend die Scheu der 
Freud-Enkel, die Soziologie der 
Psyche mit der Psychologie des 
Individuums zu verbinden. Das 
Leiden der Einzelnen unter den 

Zwängen der Gesellschaft wird 
als rein individuelles Problem 
gesehen. Die Therapeutin, die 
den gesellschaftlichen Ursprung 
der neurotisierenden Einflüsse 
ignoriert, erleidet in ähnlicher 
Weise eine Fehlanpassung an die 
Herausforderungen der Umwelt 
wie ihre Patientin. 

Daß die Psychologie somit 
im Grunde jene Krankheit ist, für 
deren Heilung sie sich hält, hat 
Kar! Kraus schon früher gewußt. 
Zwar treibt der unausweichbare 
Leidensdruck die PatientInnen 
zwangsläufig in hobbypsycholo
gische Isolation. Doch liegt darin 
nicht nur für diese eine große 
Gefahr .. 

Sie äußert sich beispielswei
se in einer großen Fülle psycholo
gisierender Geschichtsbetrach
rungen, in denen die Geschichte 
aus der Psychologie erklärt wird. 
So finden sich' bei Alice Miller (1) 

eine Reihe von analytis~hen Be
trachtungen zUr Kindheit Adolf 
Hitlers, die sicher individualpsy
chologisch bedeutsam sind. 

Dennoch ist es vollkommen 
unzulänglich das Phänomen Hit
ler ohne die Rolle z.B, des deut
schen Großkapitals zu erklären. 
Oder Emil Ludwig(2), der aus der 
verkrüppelten Hand Wilhelms II 
einen kaiserlichen Minderwertig
keitskomplex ableitet, der im 
Wege seiner Überkompensierung 
in die imperialistische Hegemo
niepolitikdes Deutschen Reiches 
gemündet haben soll. 

Letztendlich kann dies nicht 
die gesellschaftlichen Faktoren er
setzen, die entscheidend zum 
Kriegskurs des Deutschen Rei-

ches und der anderen europäi
schen Großmächte führten. Und 
so läßt sich auch mit einiger Be
stimmtheit behaupten, daß unse
re junge Kollegin nicht abndrmal 
oder neurotisch ist. Ihre Gewis
sensbisse und Selbstzweifel sind 
weniger Ausdruck eines unter
drückten Penisneides oder eines 
traumatischen Kindsheitser!eb
nisses. Sie sind vielmehr Zeichen, 
daß sie noch menschlich denken 
und fühlen kann, also im einzig 
möglichen Sinne von normal, 
normal ist. Dies wiederum erhöht 
zwar kaum die Funktionstüchtig
keit des Produktionsfaktors 
Mensch, doch bringt es einen 
möglichen Sinn für die Strategie 
der Psychotherapie. 

Zwangsläufig ist für J uristin
nen die Gefahr besonders groß, 
sich zwischen System und per
sönlicher Neurose zu verreiben, 
doch wie schreibt Hegel (3): "Wer 
aber verlangt, daß nichts existie
re, was in sich einen Widerspruch 
als Identität Entgegengesetzteres 
trägt, der fordert zugleich, daß 
nichts Lebendigesexistiere, Denn 
die Kraft des Lebens und noch 
mehr die Macht des Geistes be
stehteben darin, den Widerspruch 
in sich zu setzen, zu ertragen und 
zu überwinden. Dieses Setzen und 
Auflösen des Widerspruchs von 
ideeller Einheit und realem Aus
einander der Glieder macht den 
steten Prozeß des Lebens aus. " 

(1) Alice Miller, Am Anfang war 
Erziehung 
(2) Emil Ludwig, Biographien 
(3) Georg Wilhdm Friedrich Hege/, 
Ästhetik 
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DIE HUMBOLDT-UNIVERSITÄT zu (OST) BERUN: 

Zu demokratisch 
für die Demokratie 

Daß an den Hochschulen der 
Ex-DDR nicht so weiter gedok
tort werden kann wie in den 
lelzten Jahrzehnten, ist klar. 
Niemand bestreitet, daß Lehr
inhalte geändert werden 
müssen. Vor allem im geistes
wissenschaftlichen Bereich, 
der naturgemäß an der kur
zen ideologischen Leine hing. 
Natürlich müssen auch Leute 
gehen, die im Namen dieser 
Ideologie anderen den Weg 
versperrt oder sich selbst 
ungerechtfertigt auf weiche 
Professorensesselgesetzt 
haben. Aber was bundesdeut
sche Behörden derzeit an 
ostdeutschen Hochschulen 
veranstalten, ist für die Ver- . 
gangenheitsbewältigung etwa 
so geeignet wie der Einsatz 
von Elefanten zum Aufräumen 
eines Porzellanladens. 

Am Beispiel der Humboldt-Universität wird 
das besonders deutlich. An dieser traditions
reichen Lehranstalt in Ostberlin ist die Demo
kratisierung von innen am weitesten vorange
kommen, weshalb man bezeichnenderweise 
den meisten Ärger mit den neuen Herren hat. 
Im Machtvakuum zwischen WendeundWäh
rungsunion sind nämlich Strukturen entstan
den, die auch für eingefahrene westeuropäi
sche Hochschulsysteme interessantsein könn
ten. Doch für derlei Vorstöße haben westdeut
sche Politiker wenig übrig. Mit behördlichem 
Druck und pauschalen Massenentlassungen 
wollen sie die Universität nach ihrem Sinne 
ausrichten. 

Seitdem 3. Oktober 1990 gilt das west-
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StudentInnen-Demo in Ost-Berlin 

deutsche Hoehschulrahmengesetz auch für die 
"Fünf Neuen Länder". Da paßt die Hum
boldt-Uni nicht hinein. Aber nicht etwa, weil 
deren Strukturen zu undemokratiseh wären. 
Im Gegenteil: Die Mitbestimmung geht zu 
weit! Diese Mitbestimmung geschieht über 
ein Universitätsparlament - das Konzil. Be
merkenswert ist die dabei festgelegte Parität: 
35% Professoren, 30% Studenten, 20% wis
senschaftliche Mitarbeiter, 15% technische 
Mitarbeiter. Auch im ständigen Arbeitsgre
mium des Konzils, dem Universitäts-Senat, ist 
eine solche Parität gewahrt: Von 15 Senatoren 
sind außer dem Rektor vier Professoren, drei 
Studenten, drei wissenschaftliche und einer 
technischer Mitarbeiter. Der Rektor wurde 
zuerst vom Konzil gewählt und danach von der 
Stadtregierung bestätigt und nicht - wie allge
mein üblich - umgekehrt. Das Amt übernahm 
der Theologe Heinrich Fink, einer der Initia
toren des fried lieh en Novemberum bruchs. Die 
Studenten sind durch einen nach Personen, 
nicht nach Parteien gewählten Studienrat 
vertreten. 

All diese Strukturen waren nach dem 
Abdanken der SED-geführten Leitung in 
intensiver Diskussionen ohne Einwirkung von 
außen entstanden. Mitdiesen neuen Struktu
ren begann umgehend die Arbeit: Ein Univer
sitätsstatut wurde beschlossen, Es regelt unter 
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anderem die demokratische Funktionsweise 
der Universität und die Erstellung und demo
kratische Kontrolle der Lehrpläne. Auch die 
komplizierte Gesehichtsaufarbeitung lief an. 
Dazu wurden Kommissionen mitweitreichen
den Kompetenzen gebildet. Sie können zum 
Beispiel Hochschullehrer vorladen und befra
gen, Einsicht in Stasiakten nehmen sowie 
international Professoren bitten, sich mit der 
Wissenschaftliekeit von Lehrplänen und den 
akademischen Fähigkeiten der Mitarbeiter 
auseinanderzusetzen. 

Das nun gesamtdeutsche Hochschulrah
mengesetz stößt sich vor allem an den Paritä
ten. Es schreibt für alle wichtigen Gremien 

der Universitäte eine Mehrheitder Hochschul
lehrer vor. Auch ein aus den eigenen Reihen 
gewählter Rektor und eine parteiunabhängige 
Studentenvertretung sind dort nicht vorgese
hen. Es ist ja auch unbequem, zumal wenn 
Rektor und Studentenrat gut zusammenar
beiten und so gegeben falls nach außen ge
schlossen auftreten können. Viel einfacher ist 
es doch für Regierende, wenn es zwischen 
aufmüpfigen Studenten und gesetzten Pro
fessoren ohnehin genug permanente Vorbe
halte gibt. Und wenn sich die Wirksamkeit der 
Studentenvertretung in parteipolitischem 
Gezänk verliert. In Westdeutschland nehmen 
zum Beispiel maximal 25% an Wahlen zu den 
nach Parteifraktionen gegliederten Studen
tenparlamenten teil. An den Wahlen für den 
Studentenrat der Humboldt-Universität be
teiligten sich dagegen über 70%. 

Ein speziell für die Berliner Hochschu
len beschlossenes "Mantelgesetz" gewährt 
Konzil und Rektor der Humboldt-Uni noch 
eine Gnadenfrist bis Ende des Jahres. Danach 
gilt unwiderruflich das Hochschulrahmenge·. 
setz. Was bedeutet: Auflösung des Konzils 
und des Senats, Ignorierung des Studentenra· 
tes, Austausch des gewählten Rektors gege:n 
einen vom Berliner Senat eingesetzten Prii~i· 
denten, Außerkrafttreten des neuen Universi· 
tätsstatuts. Besonders verwerflich ist fUT die 
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westliche Hochschuldemokratie offenbar die 
paritätische Zusammensetzung von Konzil und 
Uni-Senat. Sie wurde sofort untersagt. Als 
Reaktion darauf beschloß das Konzil, den 
Studenten, technischen und wissenschaftli
chen Mitarbeitern wenigstens ein Vetorecht 
im Senat einzuräumen. 

Das Mantelgesetz sieht außerdem die 
Gründung eines Kuratoriums vor. Dieses 
Kuratorium hätte die Funktion, eine Verbin
dung zwischen den Gremien der Universität 
und der politischen Führung des Landes Berlin 
herzustellen. Der Rat würde die Kontinuität 
der Personal- und Finanzhoheit der Universi
tät sicherstellen. Die Gründung eines solchen 
Kuratoriums ist jedoch von Seiten des Berli
ner Senats bis heute verzögert worden. Wäh
rend in einem provisorischen Sechserrat stän
dig drei gegen drei (Senat gegen Uni) ge
stimmt wird (oder auch mal drei zu zwei, wenn 
einer der Professoren fehlt), heckt man im 
Hintergrund ganz andere Pläne aus. So gibt es 
Bestrebungen, für alle drei Universitäten 
Berlins einen einzigen Präsidialrat einzuset
zen - eine Zentralisierung, wie sie das Hoch
und Fachschulministerium der alten SED
Regierung nicht besser hätte ersinnen kön
nen. 

Doch viele von diesen Fragen sind der
zeit in den Hintergrundgerückt. Das tägliche 
Hin und Her dreht sich nämlich vor allem um 
einen skandalösen Beschluß des Berliner 
Senats: Fünf Fakultäten sollen mit Mann und 
Maus aufgelöst werden. Die Fakultäten Phi-

losophie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaf
ten, Recht und Erziehungswissenschaften 
seien "ideologische besonders belastet". Nun 
ist der Umgang mit belasteten Dozenten 
zweifellos ein ernsthaftes Problem. Die Sek
tion Marxismus/Leninismus wurde zwar lan
ge vorher aufgelöst, ebenso diverse Altstalini
sten und Stasimitarbeiter entlassen. In vielen 
anderen Fällen stellt sich die Sache jedoch 
weit schwieriger dar. Aussprachen sind nötig, 
Kommissionen, Einzelprüfungen. Natürlich 
geht all das nicht von heute auf morgen, sitzt 
noch so mancher alte Durchreißer auf seinem 
Posten. Die geplante "Endlösung" ist jeden
falls alles andere als Vergangenheitsbewälti
gung. Dieser Meinung ist auch das Konzil. 
Doch auf ein demokratisch gewähltes Uni
Gremium braucht ja eine demokratisch legiti
mierte Regierung nicht zu hören. Unter dem 
Vorwand der Entstalinisierung darf man sogar 
Gesetze umgehen. Sowohl im Einigungsver
trag als auch in besagtem Mantelgesetz ist 
nämlich von Übernahme der Humboldt-Uni
versität die Rede, nicht von teil weiser Auflö
sung. Rektor Fink hat deshalb im Auftrag des 
Konzils eine Verwaltungsklage eingereicht. 
Doch nicht einmal de'ren aufschiebende Wir
kung gesteht der Senat zu. Es drängt sich der 
Verdacht auf, daß mit der Auflösung der Fa
kultäten, die zu den Gründungsfakultäten der 
traditionsreichen Uni gehören, ganz andere 
Ziele verfolgt werden. Eine derart ausgepräg
te Selbstbestimmung ist offenbar nicht im 
Sinne der Gesamtberliner Regierung. Es geht 

Petition 

bei der Humboldt-Universität um einen der 
wenigen Orte, wo DDR-Identitätnichtzu Re
signation führt sondern zu neuem Selbstbe- . 
wußtsein,. wo Widerstand zu fürchten ist. Au
tonomie gibt es nicht - was demokratisch ist, 
wird weiterhin von oben angeordnet. 

Das Europäische Bürgerforum hat eine 
internationale Kampagne zur Unterstützung 
der Humboldt-Universität gestartet. An ver
schiedene europäische Hochschulen wurde 
ein Dossier mit einem Unterstützungsaufruf 
geschickt. 

P. S.: Wie mit den 600 Mitarbeitern der 
betreffenden Fakultäten verfahren wird, ist 
eine Story für sich. Sie werden "abgewickelt". 
Dahinter verbirgt sich, daß Arbeitsverträge 
nach einem halben Jahr sogenannter Warte
schleife "automatisch enden ". Der Arbeitslo
senverband hat dagegen bereits.eine Verfas
sungsklage eingereicht. Von dieser "Abwick
lung" sind etwa 250.000 Ex-DDR-Bürger 

betroffen. w.'tBlfJfJjR~l1.'lkll~l.ili~~! 

Uwe Geißler ist Mitarbeiter des 
Europäischen Bürgerforums. 

Zur Unterstützung dieser Anliegen, 
besteht auch für ausländische Stud
ierende die Möglichkeit an der Hum
boldt-Universität zu immatrikulieren. 
Ein diesbezüglicher Modellbrief kann 
bei der JURIDIKUM-Redaktion an
gefordert werden. 

Mit der Entscheidung vom 21. Dezember 1990 hat der zu dieser Zeit bereits abgewählte Senat von Berlin an allen Parlamenten 
vorbei die Schließung von fünf Fakultäten der Ost-Berliner Humboldt-Universität auf den 1. Januar 1991 angeordnet. Diese 
Maßnahme betrifft die Fakultäten für Philosophie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaften, Recht und Erziehungswiss~nschaften. 
Dies ist ein Eingriff in die Autonomie der Universität und ein Vorstoß gegen die im Einigungsvertrag vorgesehene Ubernahme 
der Hllmboldt-Universität als Ganzes. 
Kommissionen mit der Absicht der Umstrukturierung der Universität waren genau vor vier Jahren schon einmal tätig, um die 
Auflösung der Institute wegen ideologischer Unzuverlässigkeit zu begründen. Die Vorwürfe waren damals IIGorbatschowismus" 
und IIZersetzung der sozialistischen LebensweiselI. 
Kriterien der Umgestaltung können nur die Erfordernisse der akademischen Lehre und die fachliche Fähigkeiten sein. Wir 
unterstützen daher die Einsetzung von internationalen Kommissionen unbefangener und kompetenter WissenschafterInnen. 
Durch diesen Eingriff ist dem Lehrkörper, den Studentinnen und dem technischen Personal der Universität, die seit dem Fall der 
Mauer durch einen demokratischen Erneuerungsprozeß einmalige Strukturen in Europa durchgesetzt haben, .ein Schlag ins 
Gesicht erteilt worden. 
Wir protestieren gegen diese Verfahrensweise. Dies ist eine Weiterführung alter SED-Praktiken. 

Name Vorname Adresse Uni/Fakultät/Schule 

-----------------------------'----------~-

- - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - --

Liste einsenden an: Senator für Wissenschaft und Forschung, Rathaus Schöne berg, John-F. Kennedy Platz, D-1000 Berlin 62 
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von 
Werner Pankart 

In einer Zeit in der Österreichs 
Polizei und Bundesheer immer 
wieder (und immer häufiger) 
Aufnahme in diversen amnesty 
international Berichten finden -
in der unsere Grenzen für Flücht
linge dicht gemacht und für Pan
zer offengehalten werden - die 
Oberwachung (nichtnur durch die 
bevorstehende Volkszählung) 
immer lückenloser wird - (ich 
könnte wahrscheinlich noch lan
ge weiter aufzählen ... ) - In so 
einer Zeit - jetzt also - ist es be
stimmt nicht leicht, "Menschen
würde unter der Staatsgewalt" zu 
bewahren. Es kann nicht richtig 
sein, den Kopf in den Sand zu 
stecken. Wir wollen den Mund 
aufmachen, aufstehen, widerste
hen, es denen da oben immer 

BürgerInnen 
beoba,hten die 
Polizei/Graz 
als sie die punks 
immer wieder vertrö
steten, und ihnen 
dann doch kein haus 
gaben, taten sie mir 
furchtbar leid ••• 

als sie immer mehr 
leute bespitzelten, 
und immer wieder de
mütigten oder prügel
ten, wollte ich meine 
akten sehen ... 

als sie das heer an die 
Grenzen stellten, 
um flüchtenden die
gewalt von waffen 
zu zeigen, war ich 
unglaublich schok
kiert ... 

ich bin weder ein 
evangelischer prie
ster, noch heißt der 
"böse"herr hitler, 
aber· es ist nun zeit 
etwas zu tun! 

wieder sagen, was uns nicht paßt
die Dinge verändern. 

Wer sind wir? 

"Menschenwürde unter der 
Staatsgewalt" - ,;BürgerInnen 
beobachten die Polizei" - soweit 
der Namen. Wir sind ein autono
merTeil der gleichnamigen Grup
pierung in Wien und planen unse
re Aktivitäten von Graz aus. Der 
Verein hat sich aus dem Verlan
gen einiger amnesty-international 
Leute gebildet, um auch im eige
nen Land etwas gegen U ngerech
tigkeit und Unterdrückung zu tun. 

Was wollen wir tun? 

Die Polizei - als Instrument des 
Staates beobachten, kontrollieren, 
zurechtweisen ... Leuten, die 
durch die Polizei zu Schaden ge
kommen sind, möglichst breit 
angelegte Hilfe zukommen las
sen (Kontakt zu Ärztinnen, 
Rechtsanwältinnen, Medien u. s. 
w.). Ihnen zu sagen, was sie tun 
können, welche Chanchen sie 
haben -einfach da zu sein, um mit 
ihnen zu sprechen. Verhindern, 
daß anderen ähnliches passiert. 
Die Staats polizei und andere Spit
zeldienste behindern, ärgern, 
abschaffen. Darüber diskutieren, 

was faul ist im Staate, Filme darü
bel anschauen, ... -abernichtdabei 
stehen bleiben, zu beklagen, daß 
es immer schlechter wird, sondern 
was dagegen zu tun, informieren, 
kundgeben, protestieren oder was 
auch immer in unseren Möglich
keiten steht. 

Was fun wir gerade 
jetzt? 

Sch werpunkt "Staatspolizei "; 
Viele Leute haben bei den zwei 
Demonstrationen gegen die 
Staatspolizei im März vorigen 
Jahres Anträge auf Akteneinsicht 
abgegeben. Diese Akteneinsicht 
ist i;n Gesetz verankert (binnen 
zwei Monaten) und wurde jedem/ . 
reinzeinen zugesichert. In vielen 
Fällen ist bis heute keine Antwort 
gekommen. 

Andere haben wieder z. B. 
Teilnahmen an Kundgebungen 
und Demonstrationen bestätigt 
bekommen, bei denen sie nach
weislich nicht dabei waren. Aus 
ist es mit unserer Geduld - wir 
schalten einen Anwalt ein. Allen, 
die sich auch nicht mehr länger 
hinhalten lassen wollen, steht 
dieser Anwalt zwecks Aktenein
sicht auch kostenlos zur Verfü
gung - meldet euch bei uns. 

Wir sind zu wenigel 

Das neue Polizeibefugnisgesetz 
steht vor der Tür, die Polizei wird 
mit immer mehr Befugnissen 
ausgestattet. Ein "gerechter 
Krieg" wird unterstützt, Frieden 
und Neutralität dabei mit den 
Füßen getreten. Die Volkszäh
lung und damit der totale Über
wachungsstaatstehen vor der Tür. 
Dazwischen werden immer wie
der Menschen diskriminiert, aus
gegrenzt, geschlagen, unter
drückt, ... 
Weres nicht längeraushält, nichts 
dagegen oder gegen hier noch 
nicht aufgezählte Dinge zu tun ... 
Wir würden uns freuen ... 

Kontak!adresse: "Men· 
schenwürde unter der 
Staatsgewalt", Friedens· 
werkstatt Paulustorgasse 3, 
8010 Graz; telefonisch: 
0316/57 25 49, Kerstin 
oder Werner. 
Wenn uns wer mit Geld 
unterstützen will, steht dem 
auch nichts im Wege: BAWAG 
Graz, Annenstraße, BlZ: 
14000, Kto·Nr: 86220·493· 
301. 

Aufregende Lokale 

gibt' s genug 
geh' ins 

Langel 

~. 11., F~.. . 
tB ~1' 

.~ 
Studentenbeisl Lange 

fallweise Live-Musik 

Bier vom Faß: 
Panter Bräu und Mohren Bräu 

Cafe Lange 
Lange Gasse 29 , Wien 8 

geöffnet: täglich von 18 bis 2 Uhr 
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DREI TSCHECHEN UND EIN ÖSTERREICHER: 

Engagement ist 
Identität 

Mut, Ohnmacht, Trägheit: So 
reagieren auch "kritische", 
"engagierte" und sonstwie 
aufgeweckte Menschen auf die 
tagtäglich auf uns einstürmen
den Katastrophenszenarien in 
allen Bereichen. Auf gefährli
che und repressive Entwicklun
gen an unseren Studien- und 

. Arbeitsplätzen, in unserer 
Umwelt, in der Welt. 

Der Golfkrieg ist der vorläufige Höhep·unkt 
und die Erfüllung eines dieser Szenarios. Ich 
möchte hier vier Autoren besprechen, die 
unsere Welt und die Gesellschaften, in denen 
wir leben sehr k~itisch, tiefgehend und intelli
gent analysieren, gleichzeitig aber - und das 
scheint mir äußerst wertvoll - auf gangbaren 
Wegen zu deren Überwindung weisen. Diese 
Autoren haben mehreres gemeinsam. Grund
legend scheint mir zunächst, daß es ihnen um 
die philosophische, psychologische und poli
tische Seite der Krise geht, aus der sie auch 
Auswege suchen. Sie schildern wohl die sy
stemimmanenten Krisen der kapitalistischen 
oder spätindustriellen Welt. Den WegzurVer
änderung suchen sie nicht primär in einem 
wirtschaftlichen Umsturz, einem Ersatz des 
Kapitalismus durch eine andere Form der Wirt
schaft, der jeder grundlegenden Gesellschafts
änderung vorangehen müsse. Das mag bei 
Havel, Patocka und Langer daher rühren, daß 
sie aus der ehemals "sozialistischen" Tsche
choslowakei kommen, wo man vergeblich 
versucht hat, nach dem Sturz des alten Kapi
talismus ein gerechteres Gesellschaftssystem 
aufzubauen. Damit allein war es eben nicht 
getan. Vorrangig geht es daher darum, das 
vorhandene Potential an menschlicher Reife, 
Intelligenz und Mut zur Ein'leitung eines 
Projekts der evolutionären, gleichzeitig aber 
auch radikalen Umkehrung der Welt im Be-' 
reich des "Umbaus" zu nutzen. 

Mit Jan Patocka will ich beginnen, weil 
er philosophische Grundlagen liefert. Er ist 
vielleicht der größte tschechische Philosoph 
des 20. Jahrhunderts, eine Persönlichkeit, die 
das zu leben versucht hat, was sie geschrieben 
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hat. Er war einer der ersten Sprecher der Char
ta 77 und mußte dafür auch mit dem Leben 
bezahlen. In seinem Essay" Der Krieg des 20. 
Jahrhunderts und das 20. Jahrhundert als 
Krieg" fragt er, warum die Menschheit trotz 
der grausigen Erfahrungen, die sie mit dem 
Krieg gemacht hat, immer wieder darauf zu
rückgreift und ihre "dunklen Seiten" hervor
brechen. Patocka zeigt, daß diese "dunklen 
Seiten" nicht zur Nachtgehören, sondern zum 
Tag, zum Leben. Kriegsziele sind Friedens
ziele. Und jeder Friedenszustand ist nur eine 
Mobilisierungsphase für den nächsten Krieg 
oder eine Fortsetzung des Krieges mit ande
ren Mitteln - die Staatsrnacht führt ihn gegen 
ihre Bürger. Der Krieg ist das Mittel der Kraft, 
die die technisch-industrielle Revolution aus 
allen ihren gesellschaftlichen Fesseln befreit 
hat und die das Weltgeschehen unaufhaltsam 
immer weiter vorantreibt. Jeden Fortschritt, 
jede Revolution kennzeichnet diese Kraft. Der 
Krieg zerstört, um etwas neues aufbauen zu 
können. Gleichzeitig machen die am Krieg 
beteiligten und von ihm betroffenen Men
schen die grundlegende Erfahrung der Nacht, 
der Apokalypse, die alles unwichtig werden 
läßt, was über das nackte Leben hinaus geht. 
Der Mensch an der Front wird frei - er hat 
nichts mehrzu verlieren. Daß sich die Mensch
heit diese apokalyptische Erfahrung zu eigen 
macht und die Veränderung, die sie in ihr 
bewirkt, nützt, um die Kraft des "Tages" zu 
stoppen, ist ihre einzige Chanche. Es bedarf 
der Solidarität der Erschütterten. Erschüttert 
in ihrer bequemen Lebensposition, aufgewühlt 
und dadurch frei. Die Erschütterten sind die, 
die begreifen. Vaclav Havel hat diesen Gedan
ken in vielen seiner Arbeiten aufgegriffen. 
Warum es einen Sinn hat, als Einzelner oder 
als kleine Grupp.e ehrlicher, moralischer 
Mensch en gegen den Strom G le ichgül tiger zu 
schwimmen. Viele Unterzeichner der Charta 
77 haben sich freiwillig jener von Patocka 
beschriebenen Frontsituation ausgesetzt -
nämlich den Repressionen der herrschenden 
Macht - unter der sie sehr gelitten haben, die 
aber für sie der einzige Weg war, auf dem sie 
frei waren und der ihnen ein Leben in Wahr
heitermöglichte. Diesen Weg, der in repressi
ven Diktaturen manchmal als der einzig gang
bare erscheint, den aber nur wenige zu gehen 
bereit sind, beschreibt Havel in seinem langen 
Aufsatz" D ie Mach t der Mach tlosen " (deu tsch 
erschienen als "Versuch, in der Wahrheit zu 
leben"). Die Geschichte hat ihm auf spekta-
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kuläre Weise rechtgegeben. Immer größer 
wurde der Kreis derjenigen, die sich der re
pressiven Macht entgegenstellten, aktiv am 
Aufbau einer positiven bürgerlichen Gesell
schaft arbeiteten und sich so für ein "Leben in 
Wahrheit" entschieden. Die Macht wurde 
ausgehöhlt und ist wie ein Kartenhaus zu sam -
mengebrochen. Havels Gedanken beziehen 
sich aber nicht nur auf die Verhältnisse im 
ehemaligen "Ostblock". Er erkennt, daß viele 
Gemeinsamkeiten bestehen und auch die 
westlichen Machtsysteme in ihrer stark abge
milderten, aber doch vorhandenen Repressi
vität nicht den grundlegenden menschlichen 
Bedürfnissen dienen. Hier setzt Jaroslav 
Langer mit seinem Buch "Grenzen der Herr
schaft" (siehe dazu auch die ausführliche 
Besprechung in JURIDIKUM 3/90) an. Er 
schlägt die Brücke von seinen Erfahrungen im 
repressiven Kommunismus und bei dessen 
Demontage 1968 zur Situation im westlichen 
Kapitalismus, woer seit damals lebt. Erhatdie 
verschiedensten Machtsysteme erlebt und war 
fast immer ein Verfolg
ter. Dabei stellte er fest, 
daß - bei allen Unter
schieden - doch allen 
Systemen, auch den 
westlichen Demokra
tien,eines immanent ist: 
Von der Bürgerbasis 
abgekoppelte Machteli
ten beherrschen entwe
der durch Gewalt, wie in 
totalitären Systemen, 
oder durch Täuschung, 
wie in Demokratien, die 
Gesellschaft. Dereinzel
ne hat kaum Einfluß auf Prag 1989 
sie. Langer sieht das Ende dieser Machthie
rarchien gekommen, weil sie nicht mehr ge
nug Repressionsmittel haben, die mündig 
werdende Bürgerbasis ruhig zu halten. Aus 
den bereits bestehenden BürgerInneninitiati
ven und anderen selbstverantwortlichen Grup
pen wird ein dichtes Netz von planenden, 
kontrollierenden und denkenden KANs 
(Klubs alternativer Nonkonformisten) entste
hen. Die weite Verbreitung dieser ca. 2S-köp
figen Gruppen wird aIlmählich die parlamen
tarische Demokratie zwar nicht ablösen, aber 
grundlegend umgestalten. Aus einer Zuschau
er- wird eine partizipative Demokratie entste
hen. Langer setzt dabei nicht al!f die Herr
schaft aller, sondern auf den allmählichen 
Abbau von Herrschaft überhaupt durch Verle
gung von Entscheidungsprozessen nach un
ten und dauernde Kontrolle der noch verblie
benen, notwendigen Verwaltungsspitzen. Mit 
der Formulierung seines Modells stellt Lan
ger etwas Wertvolles, weil Seltenes zur Dis-

. kussion: den konkreten Entwurf eines zu
künftigen politischen Systems. 

Hier soll aber ein Mann nicht fehlen, der 
sehr sensibel die Mechanismen der politi
schen und kulturellen Repression bei uns in 
Österreich ortet: Josef Haslinger. Grundlage 
auch seiner Arbeiten sind die Auswirkungen 
der Politik der Machthiera.rchien. Ihm gehtes 
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aber nicht sosehr darum, fertige Konzepte, 
große Analysen und ausgereifte Modelle vor
zulegen. Es sind mehr Stimmungsbilder, Fall
studien und Erfahrungsberichte, wo er her
ausarbeitet, was er der/dem LeserIn zu sagen 
hat. In "Der sukzessive Verlust des Begriffs 
der Freiheit" sieht er die Ursachen dafür, daß 
den BürgerInnen zwar alle erdenklichen 
Grundfreiheiten auf dem Papier zugestanden 
werden, sie sie aber de facto nicht ausnützen 
können. Es sei kennzeichnend für jene Staa
ten, in denen die Menschenrechtskonvention 
gilt, daß den Menschen die Voraussetzung für 
die Ausnützung solcher Grundrechte, näm
lich die Fähigkeit, verantwortungsvoll zu 
handeln abhanden gekommen sei. In Öster
reich istes für Haslinger vor allem der Faschis
mus, der - als eine Ausformung der" Kraft des 
Tages" Patockas - tiefe Wunden in unserer 
zivilen Gesellschaft hinterlassen hat. Nach 
dem Ende des Nationalsozialismus wurde 

strafrech tlichem Sinn Bedeutung erlangt. Das 
bedeutet aber, sie unter allen Umständen 
vermeiden zu müssen, um nicht verfolgt zu 
werden - ein unaufhebbares Trauma. Vor der 
ethisch-politischen Verantwortung haben sich 
die Menschen in die Opferrolle geflüchtet. 
"Opferrolle bedeutet aber nichts anderes, als 
die Identität unter dem alleinigen Zeichen 
der Fremdbestimmung", sagt Haslinger. Und 
dieses Schema wiederholen wir: vor der indi
viduellen und gesellschaftlichen Verantwor
tungflüchten wir in die fremdbestimmte Ver
antwortungslosigkeit. Also auch in die Unter
werfung unter die politische Herrschaft. Ein
zig möglicher Ausweg: Festhalten am Frei
heitsbegriff des selbstbestimmten Menschen, 
wie er diversenMenschenrechtskonventionen 
zugrundeliegt. .j' ~: . ~ 

fan Patocka, Ketzerische Essays zur Philosophie 
der Gesclzichte; hrsg. von Klaus Nellen und firi 
Nemec, Klelt-Kolta, Stultgart 1988. 
Vaclav Havel, Versuch, in der Wahrheit zu leben; 
Rororo, Reinbeck bei Hamburg 1989. 
Vaclav Havel, Fernverltör; Rororo, Reinbeck bei 
Hamburg 1990. 
laroslav Langer, Grenzen der Herrschaft; Wes/
deutscher Verlag, Opladen 1988. 
fose! Haslinger, Wozu brauchen wir Atlantis. 
Essays; Löcker, Wien 1990. 
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THOREAU, ANDERS, NOLl: 

Ungehorsam 
gegen den Staat 

verdienten sie, zusammen mit jenem Gesin
del eingestuft und bestraft zu werden, das 
Hindernisse auf Eisenbahnschienen legt." 

Was ist das: Es sieht aus wie eine Videocasset- Was aber bei Thoreau das Faß zum 
te, enthält eine Broschüre mit Texten über 
den "Ungehorsam gegen den Staat" und ein 
Tonband, auf dem Helmut Qualtingers Stim
me mit den Worten eines prominenten US
Renegaten aus 1848 zum Steuerboykott auf
ruft? Ein Multimedia-Agitationspaket der 
Österreich ischen Staatsdruckerei für den 
Widerstand gegen ihren Eigentümer? Nein, 
so ist das freilich nicht gemeint. 

Der Herausgeber, Alfred J. Noll, emp
fiehlt, "sich Aufregung und Unruhe für ande
re" - nämlich wirklich revolutionäre - "Gele
genheiten (zu) sparen und den zivilen Unge
horsam als Angebotund Chance einer republi
kanischen politischen Kultur (zu) begreifen". 

Tatsächlich ist der Text von Henry David 
Thoreau (vor allem im überzeugenden Vor
trag Helmut Qualtingers) weniger eine revo
lutionäre Brandrede denn das Bekenntnis eines 
verantwortungsvollen Bürgers, dessen auf
rechte Entrüstung über die Dummheit, die Un
zweckmäßigkeit und die Ungerechtigkeit seiner 
Regierung ihn qua Hausverstand dahin bringt, 
ihr die Gefolgschaft wenigstens teilweise zu 
verweigern. Thoreaus Worte könnte man zum 
Teil und mit Phantasie sogar einem österrei
chischen Kleingewerbetreibenden in den 
Mund legen: "Regierungen führen uns also 
vor, wie leicht man die Menschen betrügen 
kann, ja, wie sie sich sogar selbst betrügen -
und zwar zu ihrem eigenen Vorteil. Wir müs
sen zugeben: es ist eindrucksvoll; nur von sich 
aus hat diese Regierung noch nie irgendeine 
Unternehmunggefördert, höchstens durch die 
Behändigkeit, mit der sie ihr aus dem Weg 
gegangen ist. Sie bewahrt nicht die Freiheit 
des Landes. Sie besiedelt den Westen nicht. 
Sie erzieht nicht. Alles, was erreicht wurde, 
verdanken wir dem eingewurzelten Charakter 
des amerikanischen Volkes; und der würde 
mehrausgerichtet haben, wenn die Regierung 
nicht so oft im Wege gelegen hätte .... Wenn 
sie nicht aus Gummi wären, könnten Handel 
und Wirtschaft niemals die Hindernisse über
springen, welche die Gesetzgeber ihnen un
aufhörlich in den Weg legen; wenn man diese 
Leute nur nach ihrer Wirkung und nicht teil
weise nach ihren Absichten beurteilte, dann 
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Überlaufen brachte, war, daß die Regierung 
von Massachusetts nichtnur nutzlos und träge 
war, sondern auch noch die Sklaverei und den 
Eroberungskrieg in Mexico unterstützte: "Alle 
Maschinen haben eine gewisse Trägheit, und 
das würde wahrscheinlich genügen, um das 
Übel aufzuheben. Auf jeden Fall ist es ein 
großer Fehler, deshalb solchen Lärm zu sch la
gen. 

Wenn aber die Trägheit einen Apparat 
erhält, wenn Unterdrückung und Raub orga
nisiert werden, dann sage ich: wir wollen einen 
solchen Apparat nicht länger dulden." 

Als die wahren Gegner einer Abschaf
fung des Übels erkannte Thoreau nicht die 
Politiker, sondern "hunderttausend Krämer 
und Bauern bei uns, die sich mehr für Handel 
und Landwirtschaft interessieren als für die 
Menschlichkeit" - "und die nach dem Essen 
in aller Ruhe die Tagespreise zugleich m it den 
letzten Nachrichten aus Mexico lesen ... " "Wie 
hoch steht wohl heute derTagespreis füreinen 
Ehrenmann oder Patrioten? Sie zögern, sie 
bedauern und manchmal unterschreiben sie 
auch Bittschriften, aber sie tun nichts ernst
haft und wirkungsvoll ... " Der Lehrer aus 
Massachusetts entschloß sich zu einer zu sei
ner Zeit ernsthaften Tat: zum Steuerboykott, 
der ihm mehrfach Gefangnisstrafen einbrach
te. Thoreaus Text ist heute ein Klassiker der 
Widerstandstheorie und auch literarisch höchst 
lesenswert. 

Abgerundet wird das Leseerlebnis durch 
Texte von Günther Anders, der sich - aller
dings 140Jahre später und bei einem schlech
terdings völlig geänderten Organisationsstand 
des Machtapparates - ebenfalls für ernsthafte 
und wirkungsvolle Widerstandsformen ein
setzt, sowie durch einen ordnenden und die 
Diskussion anzettelnden Beitrag des Beralls-

gebers . •• ßß"..,_ 
Henry David Thoreau/Günther Anders/At/red J. 
No": Ungehorsam gegen den Staal; herausgegeben 
von AljredJ. No"; Edition S - Texll:17'rm; Ver/al{ 
der ÖsIerreicltisc!u:n Slaalsdruckcrei, W,en I t,1f){1; 

B roschiire( 1 00 Seiten} und TonbandktJ!SItU(I, 278,
öS. 
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KRIMINALSOZIOLOGISCHE BIBLIOGRAPHIE * 

Zivil- und Strafrecht 
Vergleich • Im 

Die vorliegende Ausgabe der 
Kriminalsoziologischen Biblio
graphie stellt eine Reihe von 
Beiträgen vor, die im Zuge 
einer Tagung (in den Räumen 
des BMin f.Justiz) zum 
Thema "Sozialwissen
schaftlicher Systemver
gleich: Zivilrecht-Straf
recht" im Mai 1990 . refe
riert wurden. 

Somit wird duch die Ausgabe einkurzgefaßter 
Überblick über das dreijährige Forschungs
projekt des Instituts für Rechts- und Krimi
nalsoziologie "Sozialwisssenschaflicher Sy
stemvergleich ... "gegeben. Dem Projekt liegt 
eine durchgehende Forschungstradition die
ses Instituts zugerunde, die sich vor allem in 
der wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
Alternativen zum Stafrecht äußert. An dieser 
Stelle sei nur z. B. an das Heft Kriminalsozio
logische Bibliographie 1988/Jg. 15 Heft 58/59 
(Konflikte regeln statt strafen: über einen 
Modellversuch in der österreich ischen Jugend
gerichtsbarkeit) und auf die vielbeachtete 
Monographie Wolfgang Stangels "Wege in 
eine gefängnislose Gesellschaft" verwiesen. 

Dem Systemvergleich liegt unter die
sem Aspekt die Motivation zugrunde, Formen 
der zivilrechtlichen Sozialkontrolle als Alter
nativen zum Strafrecht einer kritischen Prü
fungzu unterziehen. Dabei zentrierte sich die 
AufgabensteIlung vorderhand um die Unter
suchung von Unterschieden, Gemeinsamkei
ten, Überlagerungen von diesen an sich kom
p�ementär funktionierenden Rech tsbereichen. 

Wolfgang Stangel betrachtet in seinem 
einleitenden Beitrag" Über Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten von Zivil- und Strafrecht" 
diese beiden Rechtsbereiche unter dem Blick
punkt inwieweit sie die Rationalisierungs
überlegungen Max Webers gerecht werden. 
Nach einer Untersuchung der Unterschiede 
der beiden Rechtsbereiche, wobei er u.a. Fra
gen des Zugangs zum Recht und des repressi
ven bzw. restriktiven Charakters der beiden 
Rechtsbereiche prüft, kommt er zu dem 
Schluß, daß "nur eine strukturalistische Sich t 
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im Sinnc Foucaults oder ein systemischer 
Ansatz im Sinne Luhmanns und Jacobs dem 
Strafrecht (Wirkungs-) Rationalität zuschrei
ben können" (W. Stange I, S.18). 

Hans Steinert bringt "Thesen zu Zivil
und Strafrecht als Herrrschaft" vor. Er stellt 
hier die Ansicht in Frage, daß Zivilrecht Herr
schaft ist, in dem Sinne als es "Eigentum" 
konstituiert, wohingegen sich der "gewalt
same Teil bürgerlicher Herrschaft ... im Straf
recht" (Steinert, S.21) zu konzentrieren 
scheint. Seine Kritik an diesem Verhältnis der 
beiden Rechtsbereiche stützt er auf die Tat
sache, daß Strafrecht im Rechtsgüterschutz 
versagt, und darauf, daß "die Stafe in ihren 
früheren Formen >Eigentum<, nämlich die 
uneingeschränkte Verfügung über bestrafte 
Menschen" (Steinert, S.21) schon voraussetzt. 
Er greift damit die These Radbruchs auf, 
wonach die Institution Strafe gegenüber Un
freien und Sklaven entstanden ist. Daraus 
folgert er, daß Zivilrecht und Strafrecht in 
unterschiedlicher Weise Herrschaftsinstru
mente sind, wobei das Zivilrecht "Herrschaft 
konstituiert und verallgemeinert" wohingge
gen Strafrecht "Herrschaft darstelle" (Stei
nert, S. 26). 

Gerhard Hanaks Beitrag "Dimensionen 
des System vergleichs Zivilrecht/Strafrecht" ist 
eine überarbeitete und ergänzte Fassung ei
nes Teilberichts zu dem gegenständlichen 
Forschungsprojekt. Hanak bringt die in die
sem Projekt thematisierte Fragestellung, un
ter Rekurierung auf die Dürkheim'sche Un
terscheidung von Strafrecht als repressivem 
und Zivilrecht als restitutivem Recht, folgen
dermaßen auf den Punkt: .. Zu fragen war.also 
nach den nicht-repressiven Funktionen, die 
sich im Strafrecht und um das Strafrecht her
um de facto angelagert haben, somit nach den 
nicht-restitutiven Funktionen der Anspruchs
verfolgung in Zivil-und Vollstreckungsrecht" 
(Hanak S. 42). 

Die Dimension zu obiger Überlegung im 
Projekt "Systemvergleiche ... " lassen sich It. 
Hanak in der Zugänglichkeit und Steuerbar
keit des Verfahrens, in den objektiven Schran
ken der Anspruchsverwirklichung, in den 
Grenzen des Mediums, in Überlagerung und 
in der Qualität des Zugriffs und der Sanktio
nierung sehen. Unter Bedachtnahme dieser 
Dimension erscheint der .. Generalpräventive 
Kontext" (S. 56) durch empirische Argumen
te, die um die Widersprüche zwischen dem 
.. öffentlichen Interesse" an der Strafverfol-
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gung und privaten Interessen an Konfiktbe
grenzung und Aplanierung zentriert sind, ei
nigermaßen erschüttert. 

Die restitutiven Aspekte des Zivilrech ts 
zeigen (unter obigen Dimensionen) Unschär
fen in Anbetracht der instrumentellen Benut
zung des Zivilrechts durch .. Großkläger" (wie 
Banken und Versicherungen), die als "repeat
players" Erfahrungen in der Mobilisierung 
von Recht haben und auch Klagen mit mini
malem Streitwert betreiben und aussichtslose 
Forderungen unter generalpräventiven Über
legungen zu exekutieren trachten. Die Ratio
nalität der Schuldeintreibung hat sich dieser 
Tatsache zum Trotz, gerade soweit die Geld
transaktionen .. zwischen großen Wirtschafts
unternehmen oder zwischen Wirtschaftsun
ternehmen/Bürokratien und Privaten" (S. 57) 
stattfinden, "hinter dem Rücken des Rechts 
und via system ische Stabilisierung" herge
stellt. Hanak meint damit, daß die Massenhaf
tigkeit der Transaktionen bewirkt, daß die 
Ausfälle duch vorübergehende faktische Zah
lungsschwierigkeiten und Insolvenzen kaum 
spürbar auf solvente Kunden überwälzt 
werden. Restitutiv bleibt das Zivilrecht bei 
Privaten, die nur einmal, in einem bestimm
ten Einzelfall, zur Mobilisierung von Recht 
schreiten (one-shotters) und hier tatsächlich 
ihre Forderungen erfüllt sehen wollen. (Anzu
merken bleibt, daß diese Privaten von der sy
stemischen Stabilisierung nich t profitieren und 
darüber hinaus mit hohem Prozeßrisiko kon
frontiert sind). 

Inge K. Morawetz und Arno Pilgram 
setzen sich in ihrem Beitrag ( .. Zum Zusam
menhang von zivil- und str~frechtlicher Ab
weichungskontrolle - am Beispiel straffällig 
gewordener Schuldner/überschuldeter Straf
fälliger") mit dem, von der Zivilrechtssoziolo
gie wenig beachteten Zwangsrepertoires aus
einander. Sie unterziehen die Arbeit Klaus 
Röhls (köhl Klaus, Schuldbetreibungals Kon
trolle abweichenden Verhaltens, Zeitschrift 
zur Rechtssoziologie, 5, 1983, 1-25), der darauf 
hinweist, "daß auch ... im zivilrechtlichen 
Schuldbetreibungsverfahren soziale Abwei
chung konstituiert wird" (lnge K. Morawetz, 
Arno Pilgram, S. 69), einer kritischen Prüfung. 
Daran schließen sie die Ergebnisse einer em
pirischen Untersuchungan, die durch dieAna
lyse der Lebensbiographien von 12 Personen, 
soweit sich diese aus den Bewährungshilfeak
ten und den Akten des Vereins für Kredit- und 
Wiedergutmachungshilfe Wien erschließen, 
den Zusammenhangzivilrech tlicher und straf
rechtlicher Devianz, am Beispiel straffälliger 
Schuldner und überschuldeter Straffälliger, 

zu erhellen sucht. .JJjiJJliim@lli~iflIJI~lijm 

., Die Krimnalsozilogische Bibliographie ist die 
vierteljährlich erscheinende Zeitschrift des I nstituls 
für Rechts- und Kriminalsoziologie (Red. Adresse 
Museumsstr.12, Postfach 1, A-1016 Wien).Soweit 
die Zitate nicht näher nachgewiesen sind, beziehen 
sie sich auf die gegenständliche Ausgabe der Krimi
nalsoziologischen Bibliographie: 1990/Jg.17, Heft 
66/67. 
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Alles, 
was Recht ist 

Das JURIDIKUM wird immer interessanter und außerdem immer umfangreicher. Deshalb sind wir nun von 
Dumpingpreisen zu Billigpreisen übergegangen. Nochmals unsere neuen Preise: 

Österreich: Deutschland Schweiz 
Einzelheft ........................................ 20,- öS Einzelheft ........................................ 3,- DM Einzelheft .................................... 2,50,- SFr 
Abonnement ..................................... 80, -öS Abonnement. .................................. 15,-DM Abonnement... ................................. 13,- SFr 
Studierende/ Abo .............................. 60,-öS Studierende/Abo ............................ 11 , -DM Studierende/Abo .......................... 9,50, -SFr 
Förderobotmement ....................... ab 150,- öS Förderabonnement ..................... ab 24,- DM Förderobonnement ...................... ab 21 ,- SFr 

(Entsprechend den Usancen im harten Zeitungsgeschäft verlängert sich das Abonnement automatisch 
um ein Jahr - zum Normaltarif - wenn es nicht bis zum Ablauf der Abo-Periode gekündigt wird) 
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Ja, 
natürlich abonniere ich das 
JURIDIKUM, und zwarals 

o Normalabo 
o Studentinnenabo 
o Förderabo 

Absenderln: 

JURIDIKUM 

An den 
COlIDltext-Vertrieb 
JURIDIKUM 

bitte 
ausreichend 
frankieren 

Hägelingasse 16/15 
A-1140Wien 
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JURIDIKUM-DOKUMENT 
DasJURIDIKUM-DOKUMENTE-Servicebedeutet aktuelle Information aus erster Hand-einfach die gewünschten Dokumen
teuntenankreuzen. FürAbonnentlnnen bieten wirdieDOKUMENTEzum 5elbstkostenpreis(Kopien& Porto)an. Ansonsten 
verrechnen wireine Bearbeitungsgebühr von 20,-ö5, die den angegebenen BetriJgen hinzuzurechnen ist. 

01 POLIZEI 

01 Sicherheitspolizeigesetz (SiPoIG) 
• 01 Ministerialentwurf 
.02 Regierungsvorlage; 34+95 Seiten, 134,
ÖS 
Stellungnahmen zu 01: 
.03 des Verfassungsdienst; 37S, 41,- ÖS 
.04 von Dr. Brigitt Hornyik, Schriftführerin 
am VfGH;6S, 11,- ÖS 
• 05 von Prof. Funk, Graz; 2S, 7,- öS 
.06 des Vereins "Bürgerinnen beobachten 
die Polizei; 4S, 9,- ÖS 
.07 des KSOE-Tag (Arno Pilgram) 5S, 1 0,
öS 
.08 von Dr. Gabriel Lansky, Rechtsanwalt 
in Wien; 5S, 10,- ÖS 
• 09 der Arbeiterkammer; 17S,22,- öS 
• 10 der Jungen ÖVP; 2 S, 52,- ÖS 

02 Erkennungsdienstgesetz 
• 01 Antrag zum ErkennungsdienstG vom 
16.02.1989; 47S, 52,' ÖS 

02 AUSLÄNDERINNEN 

01 Einreise/Aufenthalt 
.01 Antrag zur Änderung des Paß-,Grenz
kontroll- und Fremdenpolizeigesetz, ange
nommen am 14.03.1990; 30S, 35,- ÖS 
• 02 Stellungnahme d. Vereins Kritischer 
Juristen Salzburg zu 01; 7S, 12,- ÖS 

• 03 Bundesgesetz, mit dem Sichtver
merkspflicht für türkische Staatsbürger ein
geführt wird; 1 S,6,- ÖS 

02 Ausländerbeschäftigung 
• 01 Antrag zur Änderung des Aus
länderbeschäftigungsgesetzes vom 
22.021990, 14+18S, 37,- ÖS 
• 02 Stellungnahme des Vereins für Aus
länderbetreuung; 3S, 8,-ÖS 

03 UMWELT 

01 Umwelthaftpflichtgesetz 
• 01 Antrag der Abgeordneten Wabl und 
Freunde vom 04.041990; 64S, 69,- ÖS 

04 SITTEN 

01 Prostitution 
• 01 Landesgesetzblatt zum Wiener Lan
desprostitutionsgesetz vom 17.041985; 3S, 
8,- ÖS 
• 02 Antrag zum Wiener Landesprosti
tutionsgesetz, vom April 1990; 17S,22,- ÖS 
• 03 Initiativantrag der Wiener ÖVP zu ei
nem Wiener Landesprostitutionsgesetz 
1988; 3S,8,- ÖS 

05 BILDUNG/FORSCHUNG 

01 Universitäten 

BESTELLSCHEIN 

• [D [D [D'[I],[D,[D 
SPARTE MATERIE DOKUMENT DOKUMENT DOKUMENT DOKUMENT 

• [D [D DJ,[D,[D,[D 
• [D [D [D,[D,[D,rn 
• [D[D [D,O],[D,[D 
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• 01 Universitätsorganisations- und Allge
meines Hochschulstudiengesetznovelle 
(UOG-AHStG-Novelle), Preis auf Anfrage 

06 GESUNDHEIT 

01 Psycho 
• 01 Antrag zum Psychotherapiegesetz, 
angenommen am 08.06.1990 
• 02 Antrag zum Psychologengesetz, an
genömmenam 08.06.1990 
• 03 Antrag zum Unterbringungsgesetz 
Preise auf Anfrage 

07 DEMOKRATIE 

01 Wahlordnung 
• 01 Antrag der Abgeordneten Smolle, 
Wabl und Freunde zur Wahlalternovelle vom 
04.05.1990; 22S, 27,- ÖS 
• 02 Antrag der Abgeordneten Smolle, 
Wabl und Freunde zur Nationalrats-Wah
lordnungsnovelle vom 04.05.1990; 39S, 44,
ÖS 
•. 03 Antrag der ÖVP zur Wahlrechts
novellierung aus 1983; 25S, 30,- ÖS 

08 WOHNEN 

01 Mietrecht 
• 01 Antrag zur Mietrechtsnovelle vom 
05.05.1990, Preis auf Anfrage 

09 DATENSCHUTZ 

01 VOlkszählung 1991 . 
• 01 Volkszählungsreader der Initiative 
Informatik Betroffener, 100,- ÖS 

10 NEUTRALITÄT 

01 KriegsmaterialG 
.01 Bundesgesetz über die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr von Kriegsmaterial, plus Bericht 
des Justizausschusses, 6S, 
• 02 Abweichende persönliche Stellung
nahme des Abg. Voggenhuber, 2 S, 
• 03 Stellungnahme des Bmin f. A., 17 S, 
• 04 Antrag der Grünen betreffend die Än
derung des KriegsmaterialG 1987, 10 S, 
.05 Anzeige durch den Grünen Klubgegen 
einige Bundesminister wegen Amtsmiß
brauch und Neutralitätsgefährdung, 4 S, 
• 06 Resolution 678 des Sicherheitsrates 
der VN vom 29.11.1990,2 S, 
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